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Hinweise zu Fernabsatzver trägen

Aufgrund des § 312 d Abs. 2 BGB, der Regelungen 

zu Fernabsatzverträgen bei Finanzdienstleistungen 

trifft, sind wir verpflichtet, Ihnen als Verbraucher recht-
zeitig vor Abgabe Ihres Nachrangdarlehensangebo-

tes folgende Informationen gemäß Art. 246 b EGBGB 
zur Verfügung zu stellen: Grundlage Ihrer Nachrang-

darlehensgewährung an die UDI Immo Sprint FEST-

ZINS I GmbH & Co. KG ist der vorliegende Verkaufspro-

spekt mit Stand vom 10.5.2017 und der darin ab Seite 74 
abgedruckte Nachrangdarlehensvertrag.

I. Informationen zu den beteiligten Unternehmen

Nachrangdarlehensnehmer ist die UDI Immo Sprint  
FESTZINS I GmbH & Co. KG mit Sitz und Geschäfts-

anschrift in 91154 Roth, Kellerweg 12, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg unter HRA 
17836. Persönlich haftende Gesellschafterin (Komple-

mentärin) ist die UDI Immobilien Verwaltungs GmbH, 
mit Sitz und Geschäftsanschrift in 91154 Roth, Kel-
lerweg 12, eingetragen im Handelsregister des Amts-

gerichts Nürnberg unter HRB 28768, vertreten durch 
den Geschäftsführer Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan 
Keller. Gründungskommanditist ist Georg Hetz, mit 
Geschäftsanschrift in 91154 Roth, Kellerweg 12. 

Vermittler der Kapitalanlage

Vermittler der Kapitalanlage ist die UDI Beratungsge-

sellschaft mbH mit Sitz in 91154 Roth, Kellerweg 12, 
Geschäftsanschrift: Frankenstraße 148, 90329 Nürn-

berg, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-

richts Nürnberg unter HRB 29076, vertreten durch die 
Geschäftsführer Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Kel-
ler. Die UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG 
und der Vermittler der Kapitalanlage unterliegen nicht 
der Aufsicht einer speziellen Aufsichtsbehörde.

II. Informationen zur 

Nachrangdarlehensgewährung

Der Gegenstand des Unternehmens besteht nach 
§ 1 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Emittentin in 
der gewinnbringenden Verwaltung eigenen Vermögens 
durch Investition in Projekte aus dem Geschäftsbereich 
der nachhaltigen und/oder umweltfreundlichen Immo-

bilien. Hierbei kann in die Planung, die Entwicklung, 
den Bau, den Betrieb, den Kauf, den Verkauf und/oder 
die Vermietung von Immobilien, von Grundstücken, 
auf denen derartige Immobilien errichtet werden sol-
len investiert werden. Die Gesellschaft ist befugt alle 
Geschäfte zu betreiben, die unmittelbar oder mittelbar 
geeignet sind, dem vorgenannten Zweck zu dienen 
und die Unternehmungen der Gesellschaft zu fördern. 

Die Gesellschaft kann die zur Erreichung ihres Zwecks 
erforderlichen oder zweckmäßigen Handlungen selbst 
vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen. 

Wesentliche Merkmale der angebotenen 

Finanzdienstleistung

Der Anleger gewährt der UDI Immo Sprint FEST-

ZINS I GmbH & Co. KG ein unbesichertes und auf-
gezinstes Nachrangdarlehen und erhält dafür eine 
Verzinsung in Höhe von 3,5 % p. a., die während der 
Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 31.12.2020 auf 
bis zu 3,75 % p. a. steigt (vgl. zur Verzinsung Seite 37). 
Die wesentlichen Merkmale der Nachrangdarlehensge-

währung ergeben sich im Übrigen aus dem Verkaufs-

prospekt vom 10.5.2017, der dem Anleger vorliegt.

Zustandekommen des Vertrages

Um der UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG 
ein Nachrangdarlehen zu gewähren, hat der Anleger 
ein vollständig ausgefülltes Nachrangdarlehensange-

bot einzureichen und den Nachrangdarlehensbetrag 
auf das Konto der Gesellschaft einzuzahlen. Der Nach-

rangdarlehensvertrag wird mit Annahme des Nach-

rangdarlehensangebotes durch die Komplementärin, 
der Einzahlung des Nachrangdarlehens auf das Konto 
der UDI Immo Sprint FESTZINS I und dem Verstrei-
chen der Widerrufsfrist wirksam. 

Laufzeit / Kündigung

Die Laufzeit der Vermögensanlage beginnt nach Ein-

gang des Nachrangdarlehensbetrages auf dem Konto 
der Emittentin. Damit hat diese Vermögensanlage für 
jeden Anleger eine individuelle Laufzeit. Die Laufzeit 
der Vermögensanlage endet für jeden Anleger spätes-

tens mit dem Ablauf der Nachrangdarlehenslaufzeit zum 
31.12.2020. Die konkrete Laufzeit des Nachrangdarle-

hens hängt davon ab, ob der Anleger oder die Emittentin 
kündigt. Eine vollständige oder teilweise ordentliche Kün-

digung durch den Anleger ist einmalig zum 31.12.2019 
möglich. Da die Kündigungsfrist für diesen Kündigungs-

termin 12 Monate beträgt, muss die Kündigungserklärung 
in Textform (§ 126 b BGB) bis spätestens 31.12.2018 bei 
der Emittentin eingegangen sein. Damit beträgt die Lauf-
zeit der Vermögensanlage für jeden Anleger, wie von 
§ 5 a VermAnlG vorgesehen, mindestens 24 Monate.

Die UDI Immo Sprint FESTZINS I kann das Nachrang-

darlehen, wenn eine wirtschaftlich sinnvolle Investition 
in neue Projekte nicht mehr möglich ist, nach Ablauf von 
mindestens 24 Monaten ab der Zeichnung des letzten 
Anlegers vollständig oder teilweise mit einer Frist von 6 
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Hinweis: Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Verkaufsprospekt gemachten Angaben ist nicht 
Gegenstand der Prüfung des Verkaufsprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin).
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Datum der Prospektaufstellung
10.5.2017

Emittentin, Anbieterin und Prospektverantwortliche
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG

Sitz
Kellerweg 12
91154 Roth

Geschäftsanschrift
Frankenstraße 148
90329 Nürnberg

Tel.: 0911 - 92 90 55 0
Fax: 0911 - 92 90 55 5

Handelsregister
Amtsgericht Nürnberg, HRA 17836

Geschäftsführer
Georg Hetz, Dipl.-Ing. Stefan Keller

Bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt können Haftungsansprüche nur dann bestehen, wenn die Vermögensanlage 
während der Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von 2 Jahren nach dem ersten öffentli-
chen Angebot der Vermögensanlagen im Inland, erworben wird.

Verantwortlichkeitserklärung
Anbieterin der Vermögensanlage und Prospektverantwortliche ist die UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG, 
mit Sitz in 91154 Roth, Kellerweg 12. Die UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG übernimmt für den Inhalt die-
ses Verkaufsprospektes insgesamt die Verantwortung und erklärt, dass ihres Wissens die in diesem Verkaufsprospekt 
gemachten Angaben richtig sind und keine wesentlichen Umstände ausgelassen wurden. 

Nürnberg, den 10.5.2017

UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG,
vertreten durch ihre Komplementärin UDI Immobilien Verwaltungs GmbH,
diese vertreten durch die Geschäftsführer Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller

Georg Hetz Dipl.-Ing. Stefan Keller
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Die Vermögensanlage im Überblick

Emittentin, Anbieterin und 
Prospektverantwortliche 

UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG (im Folgenden auch 
„UDI Immo Sprint FESTZINS I“ genannt)

Art der Vermögensanlage Aufgezinstes, unbesichertes Nachrangdarlehen mit qualifiziertem 
Rangrücktritt

Anlageobjekte Auf Ebene der Emittentin: Gewährung von Nachrangdarlehen an 
Projektgesellschaften und Anlage einer Liquiditätsreserve.
Auf Ebene der Projektgesellschaften: Investition in die Planung, 
die Entwicklung, den Bau, den Betrieb, den Kauf, den Verkauf und die 
Vermietung von energiesparenden und/oder umweltfreundlichen Im-
mobilien in Deutschland oder von Grundstücken, auf denen derartige 
Immobilien errichtet werden sollen.

Verzinsung Nach Eingang des Nachrangdarlehensbetrages (§ 187 Abs. 1 BGB) 
bis zum 31.12.2019: 3,50 % p. a., 
für die Zeit vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2020: 3,75 % p. a.

Zinstermin Zusammen mit der Tilgung des Anlagebetrages, also entweder zum 
Ende der Laufzeit zum 31.12.2020 oder, im Falle der Kündigung durch 
den Anleger oder die Emittentin, zum Zeitpunkt der durch die Kündi-
gung herbeigeführten Beendigung der Nachrangdarlehensvertrages.

Geplante Laufzeit der 
Vermögensanlage 

Die Laufzeit beginnt nach Eingang des Nachrangdarlehensbetrages 
auf dem Konto der Emittentin. Damit hat diese Vermögensanlage 
für jeden Anleger eine individuelle Laufzeit. Die Laufzeit der Vermö-
gensanlage endet für jeden Anleger spätestens mit dem Ablauf der 
Nachrangdarlehenslaufzeit zum 31.12.2020. Die konkrete Laufzeit des 
Nachrangdarlehens hängt davon ab, ob der Anleger oder die Emitten-
tin kündigt. 

Kündigungs- 
möglichkeit des Anlegers

Eine vollständige oder teilweise ordentliche Kündigung durch den An-
leger ist einmalig zum 31.12.2019 möglich. Da die Kündigungsfrist für 
diesen Kündigungstermin 12 Monate beträgt, muss die Kündigungser-
klärung in Textform (§ 126 b BGB) bis spätestens 31.12.2018 bei der 
Emittentin eingegangen sein. Damit beträgt die Laufzeit der Vermö-
gensanlage für jeden Anleger, wie von § 5a VermAnlG vorgesehen, 
mindestens 24 Monate.

Kündigungs- 
möglichkeit der Emittentin

Die UDI Immo Sprint FESTZINS I kann das Nachrangdarlehen, wenn 
eine wirtschaftlich sinnvolle Investition in neue Projekte nicht mehr 
möglich ist, nach Ablauf von mindestens 24 Monaten ab der Zeichnung 
des letzten Anlegers vollständig oder teilweise mit einer Frist von 6 
Monaten ordentlich kündigen. 

Rückzahlung (Tilgung) 
des Anlagebetrages

Rückzahlung des Nachrangdarlehens – vorbehaltlich der Nachrangig-
keit – plangemäß nach fristgerechter Kündigung oder spätestens zum 
31.12.2020

Mindestanlagebetrag 5.000 Euro, höhere Beträge müssen durch 1.000 teilbar sein.

Emissionsvolumen 10.000.000 Euro 

Übertragbarkeit Die Weiterveräußerung dieser Vermögensanlage durch Abtretung der 
Nachrangdarlehensforderungen aus dem Nachrangdarlehensvertrag 
gemäß § 398 BGB ist jeweils zum 31.12. eines jeden Jahres mit vor-
heriger Zustimmung der Emittentin in Textform (§ 126 b BGB) möglich. 
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Die Anlageobjekte
Die UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG wird 
die Gelder der Anleger plangemäß über noch nicht fest-
stehende Projektgesellschaften in die Planung, die Ent-
wicklung, den Bau, den Betrieb, den Kauf, den Verkauf 
und die Vermietung von energiesparenden und/oder 
umweltfreundlichen Immobilien in Deutschland oder 
von Grundstücken investieren, auf denen derartige 
Immobilien errichtet werden sollen. Dabei kann sowohl 
in solche Projektgesellschaften investiert werden, die 
im Allein- oder Mehrheitsbesitz von Georg Hetz stehen 
werden, als auch in solche, bei denen dies nicht der 
Fall sein wird. Außerdem wird in die Anlage einer Liqui-
ditätsreserve auf Ebene der Emittentin investiert.

Jedes Projekt, in das die Nachrangdarlehensmit-
tel investiert werden, muss dabei die nachstehend 
beschriebenen Qualitätskriterien erfüllen.

Das Investitionsverfahren
Die Entscheidung über eine Investition wird von Georg 
Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller, den Geschäftsführern 
der UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG 
getroffen. Das Risikomanagement prüft die Wirt-
schaftlichkeit der zur Auswahl stehenden Projekte. 
Sind die vorgegebenen Qualitätskriterien erfüllt, kön-
nen die erforderlichen Mittel ausgereicht werden. 
Die UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG 
beachtet bei Investitionsentscheidungen die folgenden 
Qualitätskriterien:

Die UDI-Qualitätskriterien für 
Immobilieninvestments
Die UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG 
investiert in umweltfreundliche und/oder energiespa-
rende Immobilien in Deutschland, die die folgenden 
Qualitätskriterien erfüllen:

 ► Standort/Lage: Investiert wird nur in nachhal-
tige Projekte in ausgewählter Lage mit guten 
Ertragsprognosen.

 ► Voraussetzung einer Investition ist die Einhaltung 
der jeweils gültigen energetischen Standards. Die 
Immobilie soll einen niedrigen Primärenergiebedarf 
bei der Anlagentechnik haben und über einen guten 
Wärmeschutz in der Gebäudehülle verfügen.

 ► Wirtschaftlichkeit: Die Investitionsrendite (= jähr-
licher Ertrag des Projekts/Kaufpreis) der Pro-
jekte muss die Zinszahlungen an die Anleger 
sicherstellen. 

Generelle Ausschlusskriterien 
– Selbstverpflichtung
Die UDI-Gruppe investiert ausschließlich in Unterneh-
men, die sich dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflich-
tet sehen, welches Ökonomie, Ökologie und soziale 
Verantwortung verbindet. Das Darlehenskapital kommt 
deshalb nur umweltgerechten und sozial verträglichen 
Projekten zugute. Daher gilt für alle Investitionen der 
UDI-Gruppe generell:

 ► keine Atomenergie

 ► keine Gentechnik in der Landwirtschaft

 ► keine Rüstungs- und Waffenproduktion

 ► keine Tierversuche

 ► keine Kinderarbeit oder Zwangsarbeit

 ► keine Diskriminierung von ethnischen und sozialen 
Minderheiten

Die Investitionskriterien der UDI Immo 
Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG
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Angaben über die Vermögensanlage

Art der angebotenen Vermögensanlage
Die Anleger gewähren der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG ein aufgezinstes, unbesichertes 
Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt und 
erhalten dafür – vorbehaltlich der Nachrangigkeit – eine 
Verzinsung in Höhe von 3,5 % p. a. bis zu 3,75 % p. a. 
Die Zinszahlung erfolgt zusammen mit der Tilgung, 
entweder zum Ende der Laufzeit der Vermögensanlage 
zum 31.12.2020 oder im Falle der Kündigung des Anle-
gers zum 31.12.2019.

Anzahl und Gesamtbetrag der angebotenen 
Vermögensanlage
Der Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlage 
beträgt 10.000.000 Euro. Bei einer Mindestnachrang-
darlehenssumme von 5.000 Euro werden maximal 
2.000 Nachrangdarlehen angeboten.

Hauptmerkmale der Nachrangdarlehen der 
Anleger
Im Folgenden werden, als Hauptmerkmale der Nach-
rangdarlehen der Anleger, die Rechte und Pflichten der 
Anleger dargestellt, wie sie sich aus dem Nachrangdar-
lehensvertrag (vgl. Seite 74) ergeben. 

Die Anleger trifft nach Zeichnung der Vermögensan-
lage und Annahme der Zeichnungserklärung durch 
die Geschäftsführung der Emittentin zunächst die 
Pflicht zur Einzahlung des Nennbetrages des von ihnen 
gezeichneten Nachrangdarlehenskapitals an die Emit-
tentin. Die Nachrangdarlehenssumme ist 14 Tage nach 
Erhalt der Annahmeerklärung zur Zahlung fällig.

Die Anleger haben nach Einzahlung der Nachrangdar-
lehensvaluta auf das Konto der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG – vorbehaltlich der Nachran-
gigkeit des Nachrangdarlehens – ein Recht auf eine 
Verzinsung des von ihnen jeweils eingezahlten Nach-
rangdarlehenskapitals in Höhe von 3,5 % p. a., stei-
gend auf bis zu 3,75 % p. a. vom Tag nach Einzahlung 
des Nachrangdarlehensbetrages auf das Konto der 
Emittentin bis zum 31.12.2020. Die Zinszahlung erfolgt 
zusammen mit der Tilgung des Anlagebetrages, also 
entweder zum Ende der Laufzeit der Vermögensanlage 
zum 31.12.2020 oder im Falle der Kündigung durch 
den Anleger oder die Emittentin zum Zeitpunkt der 
durch die Kündigung herbeigeführten Beendigung des 
Nachrangdarlehensvertrages. 

Außerdem steht den Anlegern – vorbehaltlich der 
Nachrangigkeit des Nachrangdarlehens – ein Recht 

auf Tilgung (Rückzahlung) ihres Nachrangdarlehenska-
pitals nach Kündigung und Ablauf der Kündigungsfrist 
oder zum Ende der Laufzeit des Nachrangdarlehens 
zu.

Zudem haben die Anleger ein Recht auf ordentliche 
Kündigung der Vermögensanlage. Eine vollständige 
oder teilweise ordentliche Kündigung durch den Anle-
ger ist einmalig zum 31.12.2019 möglich. Da die Kün-
digungsfrist für diesen Kündigungstermin 12 Monate 
beträgt, muss die Kündigungserklärung in Textform 
(§ 126 b BGB) bis spätestens 31.12.2018 bei der Emit-
tentin eingegangen sein. Damit beträgt die Laufzeit 
der Vermögensanlage für jeden Anleger, wie von § 5a 
VermAnlG vorgesehen, mindestens 24 Monate. 

Daneben steht den Anlegern auch ein Recht auf 
außerordentliche Kündigung ihres Nachrangdar-
lehens zu. Dies ist nach dem Nachrangdarlehens-
vertrag zulässig, wenn die UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG gegen die Zweckbestimmung 
des Nachrangdarlehens in § 1 Abs. 2 und 3 des Nach-
rangdarlehensvertrages verstößt, wenn über das Ver-
mögen der Emittentin ein zulässiger Antrag auf Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens gestellt wird oder wenn 
die Emittentin gegen sonstige wesentliche Pflichten aus 
dem Nachrangdarlehensvertrag verstößt. 

Sollte die Emittentin aufgrund der Nachrangigkeit des 
Nachrangdarlehens berechtigt und verpflichtet sein, die 
Tilgung des Nachrangdarlehenskapitals nicht zum ver-
einbarten Zeitpunkt vorzunehmen, so haben die Anleger 
für die Zeit vom vereinbarten Tilgungstermin bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen der Nachrang-
klausel im Nachrangdarlehensvertrag nicht mehr vorlie-
gen, ein Recht auf weitere Verzinsung ihres Nachrang-
darlehenskapitals mit 3,0 % p. a. über dem Basiszinssatz 
der Europäischen Zentralbank gemäß § 247 BGB. 

Jeder Anleger hat das Recht, seine Nachrangdarle-
hensforderungen aus dem Nachrangdarlehensvertrag 
mit der Emittentin jeweils zum 31.12. eines Jahres voll-
ständig oder teilweise auf dem Wege der Abtretung zu 
veräußern. Die Abtretung bedarf zu ihrer Wirksamkeit 
der vorherigen Zustimmung der Emittentin in Textform 
(§ 126 b BGB), die diese verweigern kann, wenn die 
abgetretenen Forderungen nicht durch 1.000 ohne 
Rest teilbar sind.

Die Anleger haben die Pflicht, der 
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG die 
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Änderung der Kontoverbindung unverzüglich in Text-
form (§ 126 b BGB) mitzuteilen, da sie ansonsten die 
Kosten und Schäden zu tragen haben, die aufgrund 
einer falsch angegebenen oder nicht aktualisierten 
Kontoverbindung entstehen.

Kommt es zu einem Erbfall, haben die Erben die Pflicht, 
sich durch Vorlage geeigneter Dokumente gegenüber 
der UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG zu 
legitimieren. Mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer 
haben die Pflicht, zur Wahrnehmung ihrer Rechte aus 
diesem Nachrangdarlehensvertrag einen gemeinsa-
men Bevollmächtigten zu bestellen. Bis dahin ist die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG berech-
tigt, Auszahlungen auf das bisherige Konto des Erblas-
sers zu leisten.

Die Anleger haben die Pflicht, für den administrativen 
Aufwand, der der Nachrangdarlehensnehmerin durch 
die Bearbeitung einer Abtretung bzw. eines Erbfalles 
entsteht, eine Aufwandspauschale von 50 Euro pro 
Veräußerungs- bzw. Erbfall an die Emittentin zu zahlen. 

Der Anleger hat die Pflicht, die Zinserträge im Rahmen 
seiner persönlichen Einkommensteuererklärung anzu-
geben, da entgegen der Praxis bei Banken die ggf. auf 
die Zinsen zu zahlende Steuer nicht durch die Nach-
rangdarlehensnehmerin einbehalten und abgeführt wird. 
Zahlt die Emittentin entgegen den Regelungen zur Nach-
rangigkeit dennoch Zinsen an die Anleger aus oder tilgt 
sie Nachrangdarlehen, obwohl sie dazu nach den Rege-
lungen über die Nachrangigkeit der Nachrangdarlehen 
nicht berechtigt ist, so hat der Anleger die Pflicht, die auf 
diese Weise erlangten Geldbeträge auf Anforderung an 
die Nachrangdarlehensnehmerin zurückzugeben.

Abweichende Rechte der Gesellschafter der Emit-
tentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung
Die Rechte der Gesellschafter der Emittentin zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung ergeben sich aus dem 
Gesellschaftsvertrag und beruhen auf ihrer Rechtsstel-
lung als Gesellschafter der Emittentin, während sich die 
Rechte des Anlegers gegenüber der Emittentin aus dem 
Nachrangdarlehensvertrag und ihrer Rechtsstellung als 
Nachrangdarlehensgeber ergeben. Da die Rechte der 
Gesellschafter und die der Anleger sich also aus zwei 
vollständig unterschiedlichen Vertragswerken ergeben, 
können diese Rechte nicht übereinstimmen. Hinsicht-
lich der einzelnen abweichenden Rechte und Pflichten 
der Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung wird daher auf die umfassende 
Darstellung der Hauptmerkmale der Anteile im Kapitel 
„Das Kapital der Emittentin“ auf Seite 46 verwiesen.

Die Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung sind die Komplementärin UDI 

Immobilien Verwaltungs GmbH und der Kommanditist 
Georg Hetz.

Ansprüche ehemaliger Gesellschafter aus ihrer 
Beteiligung bei der Emittentin
Ehemalige Gesellschafter der Emittentin existieren 
nicht. Damit bestehen auch keine Ansprüche ehema-
liger Gesellschafter aus ihrer vormaligen Beteiligung.

Übernahme der Zahlungen von Steuern durch 
die Emittentin oder eine andere Person für den 
Anleger 
Weder die Emittentin noch eine andere Person über-
nimmt die Zahlung von Steuern für den Anleger.

Übertragungsmöglichkeit und Handelbarkeit der 
Vermögensanlage
Die Nachrangdarlehensforderungen gegen die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG auf 
Zinszahlung und Tilgung sind übertragbar. Die Anle-
ger können diese Nachrangdarlehensforderungen 
durch Abtretung der Forderungen aus dem Nach-
rangdarlehensvertrag gemäß § 398 BGB mit vor-
heriger Zustimmung der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG in Textform (§ 126 b BGB) 
vollständig oder teilweise übertragen. Die Zustimmung 
kann verweigert werden, wenn die abgetretenen For-
derungen nicht durch 1.000 ohne Rest teilbar sind. 
Verstirbt ein Anleger, so geht seine Vermögensanlage 
ohne weitere Rechtshandlungen auf den oder die Erben 
oder Vermächtnisnehmer über.

Die freie Handelbarkeit ist folgendermaßen 
eingeschränkt: 

Verfügungen über die Nachrangdarlehensforderungen 
sind nur mit Wirkung zum 31.12. eines Jahres mit vor-
heriger schriftlicher Zustimmung der UDI Immo Sprint 
FESTZINS I GmbH & Co. KG möglich. Die Zustimmung 
kann verweigert werden, wenn die abgetretenen For-
derungen nicht durch 1.000 ohne Rest teilbar sind. Im 
Übrigen ist ein Verkauf der Vermögensanlage dadurch 
eingeschränkt, dass hierfür ein Vertragspartner gefun-
den werden muss, ein organisierter Markt für Nachrang-
darlehensforderungen nicht existiert und die Vermö-
gensanlage daher möglicherweise nicht zum Nennwert 
veräußert werden kann (siehe hierzu auch Seite 26: 
„Kündigung und Veräußerbarkeit (Fungibilität)“).

Zahlstellen
Zahlungen an die Anleger erfolgen durch folgende 
Zahlstelle:

UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG
Kellerweg 12 
91154 Roth
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Die kostenlose Ausgabe dieses Verkaufsprospektes, 
des Vermögensanlagen-Informationsblattes, des letz-
ten veröffentlichten Jahresabschlusses und des Lage-
berichts erfolgt durch die hierzu beauftragte Zahlstelle:

UDI Beratungsgesellschaft mbH
Frankenstraße 148
90329 Nürnberg.

Einzelheiten der Zahlung des Zeichnungs- oder 
Erwerbspreises
Die Anleger haben den vollen Nennbetrag der von 
ihnen gewählten Nachrangdarlehenssumme zu leisten. 
Ein Agio wird nicht erhoben. Anleger haben die Zahlun-
gen fristgerecht auf folgendes Konto zu zahlen: 

Kontoinhaber: 
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG
Bank: Sparkasse Mittelfranken-Süd
IBAN: DE64 7645 0000 0231 6640 95
BIC: BYLADEM1SRS 
Verwendungszweck: Name des Anlegers

Die Nachrangdarlehenssumme ist 14 Tage nach Erhalt 
der Annahmeerklärung zur Zahlung fällig.

Stellen zur Entgegennahme von Zeichnungen
Die Stelle, die Zeichnungen oder auf den Erwerb 
gerichtete Willenserklärungen des Publikums entge-
gennimmt, ist die

UDI Beratungsgesellschaft mbH
Frankenstraße 148
90329 Nürnberg.

Diese wurde von der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG zur Entgegennahme der auf den 
Erwerb gerichteten Willenserklärungen (Zeichnungen) 
und zur Erklärung der Annahme der Nachrangdarle-
hensangebote beauftragt und bevollmächtigt. An diese 
hat der Anleger den ordnungsgemäß ausgefüllten 
Zeichnungsschein zu übersenden. Die Nachrangdar-
lehensangebote werden von der UDI Beratungsgesell-
schaft mbH im Namen der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG angenommen.

Zeichnungsfrist
Das öffentliche Angebot der Nachrangdarlehen beginnt 
gemäß § 9 Abs. 1 VermAnlG einen Tag nach Veröffent-
lichung des Verkaufsprospektes und endet mit Vollplat-
zierung, spätestens zum 31.12.2017.

Zu einer vorzeitigen Schließung des Angebots kann es 
zum einen durch die Vollplatzierung der Vermögensan-
lage kommen. Zum anderen ist eine vorzeitige Schlie-
ßung des Angebots ohne Angabe von Gründen durch 

Beschluss der Gesellschafterversammlung der Emit-
tentin (vgl. im Gesellschaftsvertrag der Emittentin Seite 
79, § 6 Abs. 1 ) möglich. Hiervon kann die Emittentin 
Gebrauch machen, wenn es nicht gelingt, in ausrei-
chendem Maße Immobilien oder Grundstücke für eine 
Investition durch die Projektgesellschaften zu akquirie-
ren oder wenn das Volumen der Zeichnungen dieser 
Vermögensanlage durch Anleger deutlich unterhalb der 
prognostizierten Höhe liegt. Das Mindestzeichnungsvo-
lumen liegt bei ca. 3 Mio. Euro. Nach einer vorzeitigen 
Schließung wird, wenn das Mindestzeichnungsvolu-
men erreicht wurde, dennoch wie geplant in energie-
sparende Immobilien und in Grundstücke investiert, 
auf denen solche Immobilien errichtet werden sollen. 
Allerdings reduziert sich dann der Gesamtbetrag der 
Vermögensanlage und in dessen Folge die Höhe des 
in die Anlageobjekte investierten Betrages. Wird das 
Mindestzeichnungsvolumen nicht erreicht kann es zu 
einer Rückabwicklung der Vermögensanlage kommen 
(vgl. Seite 34: „Rückabwicklung“).

Darüber hinaus besteht keine Möglichkeit, das Ange-
bot der Vermögensanlage vorzeitig zu schließen. Die 
Möglichkeit, Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen 
zu kürzen, besteht im Rahmen dieser Vermögensan-
lage nicht.

Staaten, in denen die Vermögensanlage angebo-
ten wird
Das Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepu-
blik Deutschland.

Erwerbspreis für die Vermögensanlage
Der Erwerbspreis der Vermögensanlage entspricht der 
individuellen Zeichnungssumme des Anlegers, wie der 
Anleger sie auf dem Nachrangdarlehensangebot (vgl. 
Seite 87) an die UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & 
Co. KG an der entsprechenden Stelle eingetragen hat. 
Der Mindestnachrangdarlehensbetrag beträgt 5.000 
Euro. Höhere Nachrangdarlehensbeträge müssen 
ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. Ein Agio wird nicht 
erhoben.
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durch die UDI Immo Sprint FESTZINS I kann die 
Höhe der übrigen angeführten Kosten nicht kon-
kret angegeben werden, da diese Kosten anle-
gerspezifisch variieren können. Darüber hinaus 
entstehen für den Anleger keine weiteren Kosten, 
insbesondere solche Kosten, die mit dem Erwerb, 
der Verwaltung und der Veräußerung der Vermö-
gensanlage verbunden sind. 

Weitere Leistungen der Anleger 
Der Anleger haftet nicht für Verluste der Emittentin 
und ist nicht verpflichtet, Nachschüsse zu leisten. 
Neben der Pflicht zur Einzahlung des Nachrang-
darlehensbetrages auf das Konto der Emittentin 
ist der Anleger zudem verpflichtet, der Emittentin 
Änderungen seiner Bankverbindung unverzüglich 
in Textform (§ 126 b BGB) mitzuteilen. Zudem hat 
der Anleger bei einer Übertragung der Nachrang-
darlehensforderungen zuvor die Zustimmung der 
Emittentin in Textform (§ 126 b BGB) einzuholen. 

Erhält der Anleger von der Emittentin Zins- oder 
Tilgungszahlungen aus dem gewährten Nach-
rangdarlehen, obwohl dies nach den Vorschrif-
ten des Nachrangdarlehensvertrages zur Nach-
rangigkeit (§ 9) unzulässig oder aus sonstigen 
Gründen unrechtmäßig war, hat der Anleger diese 
Beträge auf Anforderung der Emittentin an diese 
zurückzugeben.

Darüber hinaus bestehen keine Umstände, die 
den Anleger verpflichten, weitere Leistungen zu 
erbringen. 

Provisionen
Im Rahmen dieser Vermögensanlage werden Pro-
visionen, insbesondere Vermittlungsprovisionen 
oder vergleichbare Vergütungen, in einer Gesamt-
höhe von 488.750 Euro geleistet. Bezogen auf den 
Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlage 
(10 Mio. Euro) sind dies 4,89 %.

Darüber hinaus werden keine weiteren Provisio-
nen, insbesondere Vermittlungsprovisionen oder 
vergleichbare Vergütungen, geleistet.

Weitere Kosten für die Anleger
Ein Aufgeld (Agio) wird bei dieser Vermögensan-
lage nicht fällig. Der Anleger hat jedoch seine für 
die Übersendung des Nachrangdarlehensangebo-
tes fällig werdenden Post- und/oder Telekommuni-
kationskosten zu tragen. Außerdem können dem 
Anleger bei der Überweisung des Nachrangdarle-
hensbetrages zusätzliche Kosten für den Geldver-
kehr (Überweisungsgebühren) entstehen. Diese 
sind ebenfalls vom Anleger zu tragen. Die Anle-
ger haben zudem die ihnen bei einer Übertragung 
oder Veräußerung entstehenden Kosten selbst zu 
tragen. Im Erbfall haben die Erben oder Vermächt-
nisnehmer sämtliche ihnen durch den Erbfall 
entstehenden Kosten, insbesondere die mit dem 
Nachweis der Erbfolge oder des Vermächtnisses 
verbundenen Kosten, zu tragen. 

Für den administrativen Aufwand, der der 
UDI Immo Sprint FESTZINS I durch die Bearbeitung 
einer Veräußerung bzw. eines Erbfalles entsteht, 
ist diese berechtigt, eine Aufwandspauschale von 
50 Euro pro Veräußerungs- bzw. Erbfall vom Käu-
fer und vom Verkäufer sowie von den Erben zu 
verlangen, wobei die Nachrangdarlehensnehmerin 
die Aufwandspauschale pro Veräußerungsvorgang 
nur einmal in Rechnung stellen darf.

Die Anleger haben zudem Änderungen ihrer Daten 
der Emittentin auf eigene Kosten zu übermitteln. 
Dies gilt insbesondere für etwaige Änderungen der 
Kontoverbindung. Kosten oder Schäden, die der 
UDI Immo Sprint FESTZINS I aufgrund einer falsch 
angegebenen oder nicht aktualisierten Kontoverbin-
dung im Rahmen einer Zins- oder Tilgungszahlung 
entstehen, sind vom Anleger zu tragen. Sollte die 
Tilgung aufgrund einer falsch angegebenen oder 
nicht aktualisierten Kontoverbindung nicht über-
wiesen werden können, so kann der Anleger für den 
Zeitraum bis zur tatsächlichen Überweisung nach 
Richtigstellung der Kontoverbindung keine Zinsen 
verlangen. Neben den zuvor genannten Kosten kön-
nen dem Anleger weitere Kosten entstehen, wenn 
er im Zusammenhang mit dieser Vermögensanlage 
Rechts- oder Steuerberatung in Anspruch nimmt.

Abgesehen von der Aufwandspauschale für die 
Bearbeitung von Veräußerungs- und Erbfällen 

Kosten, Leistungen und Provisionen
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Nachfolgend werden die wesentlichen Grundlagen und 
Bedingungen angeführt, die vorliegen müssen, damit 
die UDI Immo Sprint FESTZINS I voraussichtlich in 
der Lage sein wird, die prognostizierte Verzinsung und 
Rückzahlung des Nachrangdarlehenskapitals an die 
Anleger zu leisten. Die nachfolgend angeführten Seiten-
verweise beziehen sich auf die entsprechenden Risiko-
beschreibungen im Kapitel „Die wesentlichen tatsäch-
lichen und rechtlichen Risiken der Vermögensanlage“.

Auf Ebene der Emittentin:
1 )  Die Einwerbung des Nachrangdarlehenskapitals 

erfolgt zeitlich wie prognostiziert (vgl. Seite 34: 
„Rückabwicklung“).

2 )  Das gesamte Nachrangdarlehenskapital (10 
Mio. Euro) wird von Anlegern eingeworben (vgl. 
Seite 34: „Rückabwicklung“).

3 )  Das Nachrangdarlehenskapital wird von den Anle-
gern fristgerecht eingezahlt und steht wie geplant 
zur Verfügung.

4 )  Nachrangdarlehensausreichung durch rechtlich 
wirksame Nachrangdarlehensverträge.

5 )  Der Umfang der Kündigungen von Anlegern zu 
dem Kündigungstermin am 31.12.2019 über-
steigt nicht das prognostizierte Maß, der Großteil 
des Nachrangdarlehenskapitals bleibt also bis 
zum Ende der Laufzeit dieser Vermögensanlage 
(31.12.2020) ungekündigt in der Verfügung der 
UDI Immo Sprint FESTZINS I (vgl. Seite 26: „Über-
planmäßig hohes Kündigungsvolumen“).

6 )  Verfügbarkeit von wirtschaftlich rentablen Anla-
geobjekten auf Ebene der Projektgesellschaften 
(Anlageobjekte auf Ebene der Emittentin: Gewäh-
rung von Nachrangdarlehen an Projektgesellschaf-
ten, und Anlage einer Liquiditätsreserve. Anla-
geobjekte auf Ebene der Projektgesellschaften: 
Planung, Entwicklung, Bau, Betrieb, Kauf, Verkauf 
und Vermietung von energiesparenden und/oder 
umweltfreundlichen Immobilien in Deutschland und 
von Grundstücken auf denen derartige Immobilien 

errichtet werden sollen) (vgl. Seite 27: „Verfügbar-
keit und Auswahl der Anlageobjekte auf Ebene der 
Projektgesellschaften“).

7 )  Auswahl von wirtschaftlich rentablen Anlageob-
jekten auf Ebene der Projektgesellschaften (vgl. 
Seite 27: „Noch nicht feststehenden Investitionsgü-
ter (Blind-Pool-Risiko)“).

8 )  Die Projektgesellschaften erzielen die prognosti-
zierten Erträge (vgl. Seite 29: „Prognosen“).

9 )  Die Kosten auf Ebene der Emittentin steigen nicht 
höher als geplant (vgl. Seite 28: „Kostensteigerung 
auf Ebene der Projektgesellschaften / Baukosten“).

10 )  Die Projektgesellschaften zahlen die Zinsen und 
die Tilgung aus den mit ihnen abgeschlossenen 
Nachrangdarlehensverträgen rechtzeitig zu den 
vertraglich vereinbarten Terminen und in voller 
Höhe an die Emittentin aus.

11 )  Korrekte Planung der Nachrangdarlehenslaufzei-
ten und Nachrangdarlehenshöhe
Wesentliche Grundlage und Bedingung der Zins- 
und Tilgungszahlungen an die Anleger ist auch die 
korrekte Planung der Nachrangdarlehenslaufzeiten 
und der Nachrangdarlehenshöhe der an die Pro-
jektgesellschaften ausgereichten Nachrangdarle-
hen. Durch diese Planung wird sichergestellt, dass 
trotz der Ausreichung von Nachrangdarlehen mit 
unterschiedlichen Laufzeiten und unterschiedli-
chen Darlehenshöhen, zu den Fälligkeitszeitpunk-
ten der Zins- und Tilgungsansprüche der Anleger 
ausreichend Liquidität für die Vornahme dieser 
Zahlungen vorhanden ist. Ist diese Planung fehler-
haft, so kann es dazu kommen, dass zu den Fäl-
ligkeitszeitpunkten der Zins- und Tilgungsansprü-
che der Anleger keine ausreichende Liquidität bei 
der Emittentin vorhanden ist, um diese Zahlungen 
vorzunehmen.

12 )  Rechtzeitige Kündigung von Nachrangdarlehen bei 
überplanmäßig hoher Kündigung durch die Anle-
ger. Wesentliche Grundlage und Bedingung der 

Die wesentl ichen Grundlagen und 
Bedingungen der Verzinsung und 
Rückzahlung
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Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger ist 
zudem, dass die Emittentin bei einem überplanmä-
ßig hohen Kündigungsvolumen der Anleger recht-
zeitig und in richtigem Umfang von ihrem Kündi-
gungsrecht gegenüber den Projektgesellschaften 
Gebrauch macht. Innerhalb der für die Anlegern 
festgelegten Kündigungsfrist von 12 Monaten, hat 
die Emittentin zu prüfen, ob ihre Liquidität zum 
Ende der Kündigungsfrist ausreichend ist, um die 
dann fällig werdenden Zins- und Tilgungsansprü-
che der Anleger zu befriedigen. Kommt sie zu dem 
Ergebnis, dass dies voraussichtlich nicht der Fall 
sein wird, muss sie von ihrem Kündigungsrecht 
gegenüber den Projektgesellschaften Gebrauch 
machen und einzelne Nachrangdarlehen unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten kün-
digen. Aus den Zins- und Tilgungszahlungen der 
Projektgesellschaften fließt ihr dann ausreichend 
Liquidität zu, um die Ansprüche der Anleger auf 
Zins- und Tilgungszahlung zu begleichen. Kündigt 
die Emittentin dagegen nicht oder nicht rechtzeitig 
oder nicht in dem erforderlichen Umfang, so kann 
es dazu kommen, dass zu den Fälligkeitszeitpunk-
ten der Zins- und Tilgungsansprüche der Anleger 
keine ausreichende Liquidität bei der Emittentin 
vorhanden ist, um diese Zahlungen vorzunehmen. 

Auf Ebene der Projektgesellschaften:
13 )  Rechtzeitige und vollständige Erwirtschaftung der 

für die Tilgung der Nachrangdarlehensverträge 
notwendigen finanziellen Mittel (vgl. Seite 27-28: 
„Verkauf der Anlageobjekte auf Ebene der Projekt-
gesellschaften, Verkauf der Projektgesellschaften 
selbst oder Zustandekommen einer Anschlussfi-
nanzierung“). Zur Erwirtschaftung der Tilgungszah-
lung an die Emittentin besteht je nach den bei der 
Projektgesellschaft bestehenden Mehrheitsverhält-
nissen die Möglichkeit eine oder mehrere Projekt-
gesellschaften entweder als Ganzes zu veräußern, 
die Immobilien und Grundstücke teilweise oder 
vollständig zu verkaufen, eine Anschlussfinanzie-
rung in Anspruch zu nehmen oder das Nachrang-
darlehen aus sonstiger freier Liquidität zu tilgen. 
Bei den Projektgesellschaften die im Allein- oder 
Mehrheitsbesitz von Georg Hetz stehen werden, 

kann der beherrschende Einfluss auf die Projekt-
gesellschaft dazu genutzt werden um eine der 
genannten Möglichkeiten durchzusetzen. Soweit 
eine Projektgesellschaft sich nicht im Allein- oder 
Mehrheitsbesitz von Georg Hetz befindet, obliegt 
es der Projektgesellschaft selbst zu entscheiden, 
welche Möglichkeit der Erwirtschaftung der Tilgung 
vorgezogen wird. 

a)  Veräußerung der Projektgesellschaft als Ganzes
Zum einen besteht die Möglichkeit die Projektge-
sellschaft als Ganzes bzw. den jeweils gehaltenen 
Gesellschaftsanteil zu veräußern und die Tilgung 
aus dem Verkaufserlös zu zahlen. Voraussetzung 
hierfür ist es, dass rechtzeitig vor dem Termin der 
Fälligkeit der Tilgung ein Käufer für diese Gesell-
schaftsanteile gefunden wird. Zudem ist es erfor-
derlich, dass für die Gesellschaftsanteile ein Ver-
kaufspreis erzielt werden kann, der ausreichend 
ist, um die Tilgung der Nachrangdarlehen darzu-
stellen. Weiterhin muss der Käufer diesen Kauf-
preis auch rechtzeitig an die Projektgesellschaft 
auszahlen. Gelingt es nicht, einen Käufer zu finden 
oder muss zu einem geringeren Kaufpreis verkauft 
werden, als geplant oder wird der Kaufpreis erst 
zu spät gezahlt, so kann die betroffene Projektge-
sellschaft zum Zeitpunkt der Tilgung nicht in der 
Lage sein, die Tilgung an die Emittentin zu zahlen. 
Die Emittentin wäre dann nicht in der Lage die Til-
gungsansprüche der Anleger zum Fälligkeitszeit-
punkt zu erfüllen. 

b)  Verkauf der Immobilien und Grundstücke
Zum anderen besteht die Möglichkeit für die Pro-
jektgesellschaft die von ihr gehaltenen Immobilien 
und Grundstücke zu veräußern und die Tilgung 
aus dem Verkaufserlös zu zahlen. Auch hier muss 
vor dem Termin der Fälligkeit der Tilgung zunächst 
ein Käufer gefunden werden, der bereit ist einen 
Kaufpreis zu bezahlen, der ausreichend ist, um die 
Tilgung der Nachrangdarlehen darzustellen. Da 
es im Einzelfall, etwa bei überplanmäßig hohem 
Kündigungsvolumen, dazu kommen kann, dass 
die Immobilien und Grundstücke in einem frühen 
Entwicklungsstadium der Projektentwicklung oder 
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während des Baus der Immobilie verkauft werden 
müssen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
hierfür nur ein geringerer Kaufpreis, als geplant 
realisiert werden kann und damit die Tilgung an die 
Emittentin nicht oder nicht vollständig geleistet wer-
den kann. Dieselbe Folge hätte es, wenn kein Käu-
fer für die Immobilien oder Grundstücke gefunden 
werden kann oder wenn der Käufer den Kaufpreis 
nicht rechtzeitig an die Projektgesellschaft aus-
zahlt. Da die Projektgesellschaft damit zum Zeit-
punkt der Tilgung nicht in der Lage wäre, die Til-
gung an die Emittentin zu zahlen, würde dies dazu 
führen, dass die Emittentin zum Fälligkeitszeitpunkt 
nicht in der Lage wäre die Tilgungsansprüche der 
Anleger zu erfüllen. 

c)  Anschlussfinanzierung
Des Weiteren besteht für die Projektgesellschaft 
die Möglichkeit zur Erwirtschaftung der Tilgungs-
zahlungen an die Emittentin eine Anschlussfi-
nanzierung in Anspruch zu nehmen. Für diese 
Finanzierung, mit der die Nachrangdarlehen der 
Emittentin abgelöst werden sollen, muss zunächst 
ein Finanzierungspartner, also voraussichtlich ein 
Kreditinstitut, gefunden werden. Befindet sich die 
zu errichtende Immobilie zum dem Zeitpunkt, an 
dem die Projektgesellschaft die Anschlussfinanzie-
rung benötigt, noch im Entwicklungsstadium oder 
im Bau, besteht die Möglichkeit, dass ein solcher 
Finanzierungspartner nicht gefunden werden kann. 
Zudem muss diese Anschlussfinanzierung Kon-
ditionen aufweisen, die eine Ablösung der Nach-
rangdarlehn ermöglicht. So muss z.B. die Höhe 
der Finanzierung die Tilgung der Nachrangdarle-
hen der Emittentin erlauben. Gelingt es der Pro-
jektgesellschaft nicht, einen Finanzierungspartner 
zu finden oder kommt eine Anschlussfinanzierung 
nur zu schlechteren Konditionen, als geplant zu 
Stande, so kann die betroffene Projektgesellschaft 
zum Zeitpunkt der Tilgung nicht in der Lage sein, 
die Tilgung an die Emittentin zu zahlen. Die Emit-
tentin wäre dann nicht in der Lage die Tilgungs-
ansprüche der Anleger zum Fälligkeitszeitpunkt zu 
erfüllen. 

14 )  Behördliche Genehmigungen werden rechtzeitig 
erteilt (vgl. Seite 33: „Genehmigungen und behörd-
liche Auflagen“).

15 )  Zustandekommen einer Fremdfinanzierung zu den 
prognostizierten Bedingungen (vgl. Seite 25-26: 
„Fremdfinanzierung der Investition“)

16 )  Auf den zur Errichtung von Immobilien gekauften 
Grundstücken werden keine Altlasten entdeckt.
(vgl. Seite 30: „Altlasten und Bebaubarkeit des 
Grundstücks“)

17 )  Leistungen von Vertragspartnern, insbesondere 
in der Bauphase, erfolgen rechtzeitig, fehlerfrei 
und in der zugesagten Qualität (vgl. Seite 28-29: 
„Gewährleistung“ und Seite 32-33: „Ausfall oder 
Schlechtleistung wichtiger Vertragspartner“).

18 )  Einhaltung des Bauzeitenplans, Ausbleiben von 
Verzögerungen während des Baus der Immobilien 
(vgl. Seite 29-30: „Verspätete Fertigstellung“)

19 )  Ausbleiben von Planungs- oder Baumängeln an 
den Immobilien (vgl. Seite 28-29: „Gewährleistung“)

20 ) Ausbleiben von Fehlern der für die Abnahme 
der Bauleistungen verpflichteten Sachver-
ständigen, (vgl. Seite 30-31: „Unrichtige 
Sachverständigen-Gutachten“).

21 )  Gleich bleibende sonstige rechtliche, steuerli-
che sowie wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
(insbesondere: günstige Entwicklung des Immo-
bilienmarktes an den jeweiligen Standorten der 
Immobilien) (vgl. Seite 30: „Entwicklung des 
Immobilienmarktes“)

22 )  Der Mietertrag der Immobilien kann wie geplant 
realisiert werden: Die Vermietung der Immobilien 
gelingt wie geplant, insbesondere hinsichtlich der 
Höhe der Mieten, der vollständigen Vermietung der 
Immobilien und der schnellen Wiedervermietung 
bei Mieterwechsel (vgl. Seite 31-32: „Vermietung 
der Immobilien“).

23 ) Die Bonität der Mieter ist so gut wie prognostiziert, 
Ausbleiben von Mietausfällen durch säumige Mie-
ter, (vgl. Seite 31-32: „Vermietung der Immobilien“) 

24 )  Die Kosten auf Ebene der Projektgesell-
schaften steigen nicht höher als geplant (vgl. 



Die wesentlichen Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und Rückzahlung  �  13

Seite 28: Kostensteigerung auf Ebene der 
Projektgesellschaften/Baukosten“).

25 )  Ausbleiben der Insolvenz einer Projektgesellschaft 
(vgl. Seite 33: „Insolvenz der Projektgesellschaften 
oder der Emittentin“)

26 )  Ausbleiben von Beschädigungen der Immobi-
lien durch Dritte (vgl. Seite 33: Schäden und 
Betriebsunterbrechnung“)

27 )  Ausbleiben von Schäden durch höhere Gewalt (vgl. 
Seite 34: „Höhere Gewalt“)

28 )  Bei Schäden: Ausbleiben von Versicherungslücken 
(vgl. Seite 34: „Versicherungen“)

Die vorstehenden Grundlagen und Bedingungen sind 
wesentlich, damit die Emittentin überhaupt rechtswirk-
sam in Projektgesellschaften investieren kann (Ziffer 
1–4, 6), damit die Emittentin den kalkulierten Kostenrah-
men einhält (Ziffer 7, 9), damit die Projektgesellschaften 
die kalkulierten Einnahmen erzielen (Ziffer 6, 7, 8, 14, 
15, 18, 21-23) und damit die Projektgesellschaften den 
für die Errichtung und den Betrieb kalkulierten Kosten-
rahmen einhalten (Ziffer 13–21, 24–28). 

Wenn die vorstehenden wesentlichen Grundlagen und 
Bedingungen eingehalten werden, ist die Emittentin 
voraussichtlich in der Lage, die prognostizierte Verzin-
sung und Rückzahlung zu leisten.

Für den Fall, dass die genannten wesentlichen Grund-
lagen und Bedingungen nicht eingehalten werden 
können, kann dies in den Fällen Ziffer 1–10 zu einer 
Reduzierung der Einnahmen bzw. Erträge der Emitten-
tin und in den Fällen Ziffer 13-16, 21, 22, 23 zu einer 
Reduzierung der Einnahmen bzw. Erträge der Projekt-
gesellschaften führen. 

Sollte die unter Ziffer 7, 9 genannte Bedingung nicht 
eintreten, würde dies zu einer Erhöhung der Kosten auf 
Ebene der Emittentin und bei Nichteintreffen der Voraus-
setzungen Ziffer 13–21, 24–28 zu einer Erhöhung der 
Kosten auf Ebene der Projektgesellschaften führen.

Sowohl eine Kostenerhöhung als auch eine Redu-
zierung der Einnahmen könnten die Fähigkeit der 

Emittentin beeinträchtigen, die prognostizierte Verzin-
sung und Rückzahlung des Nachrangdarlehenskapitals 
an die Anleger zu leisten.

Wesentliche Grundlage und Bedingung der Verzinsung 
und der Rückzahlung der Vermögensanlagen ist der 
Verbleib des Großteils des eingezahlten Nachrangdar-
lehenskapitals bei der Emittentin bis zum Ende der Ver-
mögensanlage zum 31.12.2020 (Ziffer 5). 

Wird diese Grundlage und Bedingungen nicht eingehal-
ten, weil das Kündigungsvolumen zu dem Kündigungs-
termin für Anleger zum 31.12.2019 das prognostizierte 
Maß (vgl. Seite 61, Zeile 14, Jahr 2019: gerechnet wird 
mit einem Kündigungsvolumen von 500.000 Euro) 
überschreitet, muss die Emittentin einzelne Nachrang-
darlehensverträge mit den Projektgesellschaften kün-
digen. Gelingt es den Projektgesellschaften nicht, die 
zum Kündigungszeitpunkt fällig werdenden Zins- und 
Tilgungszahlungen zu erwirtschaften (durch Veräuße-
rung einzelner Immobilien oder Grundstücke, durch 
Inanspruchnahme einer Anschlussfinanzierung oder 
durch Veräußerung der Projektgesellschaft als Ganzes) 
und können die Projektgesellschaften deshalb wegen 
der Nachrangigkeit der Nachrangdarlehen die Zins- 
und Tilgungsansprüche nicht an die Emittentin zahlen, 
besteht die Möglichkeit, dass die Emittentin zum Kündi-
gungszeitpunkt nicht über eine ausreichende laufende 
Liquidität verfügt, um die Zins- und Tilgungszahlungen 
an die Anleger bei Fälligkeit zu begleichen. 

Können die übrigen Projektgesellschaften in der ver-
bleibenden Laufzeit der Vermögensanlage, also im Jahr 
2020, nicht über ihre Zins- und Tilgungsleistungen der 
Emittentin wieder ausreichende Liquidität zuführen, so 
führt dies für die nicht kündigenden Anleger dazu, dass 
die Emittentin auch ihre Zins- und Tilgungszahlungen 
am 31.12.2020 voraussichtlich nicht mehr leisten kann.

Verbleibt das Nachrangdarlehenskapital daher nicht 
zum Großteil bis zum Ende der Vermögensanlage zum 
31.12.2020 bei der Emittentin, könnte dies die Fähigkeit 
der Emittentin beeinträchtigen, die prognostizierte Ver-
zinsung und Rückzahlung des Nachrangdarlehenska-
pitals an die Anleger zu leisten.



1414

Im Folgenden werden die Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Geschäftsaus-
sichten auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermö-
gensanlage nachzukommen, dargestellt.

Grundlagen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin (Prognose):
Finanzlage (Prognose)

Kapitalflussrechnung der UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG in Euro (Prognose)
Die angegebenen Zahlen beziehen sich jeweils auf den Zeitraum vom 1.1. bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres. 
Im Rumpfwirtschaftsjahr 2017 beziehen sich die Zahlen auf den Zeitraum von der Gründung der Gesellschaft am 
25.1.2017 bis zum 31.12.2017.

Jahr 2017 2018 2019 2020

1. Zinsen aus Projektgesellschaften 0 0 164.914 1.396.906

2. Sonstige betriebliche Erträge 488.750 0 0 0

3. Anlagemanagement -25.687 -34.935 -35.634 -36.346

4. Konzeption und Prospekterstellung -75.000 0 0 0

5. Provision für Nachrangdarlehenseinwerbung -488.750 0 0 0

6. Kosten für Jahresabschluss, Steuerberatung etc. -8.000 -8.160 -8.323 -8.490

7. Komplementärvergütung -8.925 -9.104 -9.286 -9.471

8. Zinsaufwand laufendes Konto 0 0 0 0

9. Gewerbesteuer 0 -4.813 -12.366 -10.255

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -117.612 -57.012 99.305 1.332.344

10. Auszahlung Nachrangdarlehen an Projektgesellschaften -9.775.000 0 0 0

11. Rückzahlung Nachrangdarlehen aus Projektgesellschaften 0 0 425.000 9.350.000

Cashflow aus Investitionstätigkeit -9.775.000 0 425.000 9.350.000

12. Einzahlung Nachrangdarlehenskapital 10.000.000 0 0 0

13. Zinsen an Anleger 0 0 -48.125 -1.191.150

14. Rückzahlung Nachrangdarlehenskapital 0 0 -500.000 -9.500.000

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 10.000.000 0 -548.125 -10.691.150

Veränderung Finanzmittelbestände 107.388 -57.012 -23.820 -8.806

15. Finanzmittelbestand/Liquiditätsreserve am Anfang der Periode 1.000 108.388 51.376 27.556

16. Finanzmittelbestand/Liquiditätsreserve am Ende der Periode 108.388 51.376 27.556 18.750

Angaben über Auswirkungen auf 
die Fähigkeiten zur Zins- und 
Rückzahlung
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Erläuterungen zur Finanzlage
Die Emittentin erfüllt die Zinszahlungen und die Rück-
zahlung der Vermögensanlage aus den vorhandenen 
liquiden Mitteln. Voraussetzung für die geplante Zins-
zahlung und die Rückzahlung der Vermögensanlage ist 
deshalb eine ausreichende Liquidität / ein ausreichen-
der Finanzmittelbestand, d. h. entsprechende Zah-
lungsmittel bei der Emittentin. Dies wird bei der voraus-
sichtlichen Finanzlage abgebildet. Die Berechnung der 
Liquidität geht jeweils von der Liquidität vom Jahresan-
fang aus. In der Phase der Kapitaleinwerbung werden 
hierzu die Nachrangdarlehen der Anleger addiert. Die 
Nachrangdarlehen sollen beginnend ab dem 2. Quartal 
2017 bis zur Vollplatzierung, spätestens aber bis zum 
31.12.2017 eingeworben werden. Ab dem 3. Quartal 
2017 können die ersten Investitionen in Projektgesell-
schaften getätigt werden. Die Investitionen vermindern 
die Liquidität. Einmalig anfallende Kosten für die Kon-
zeption und Prospekterstellung sowie für die Nach-
rangdarlehenseinwerbung vermindern die zur Verfü-
gung stehende Liquidität zum Jahresende. Die Kosten 
der Nachrangdarlehenseinwerbung sind allerdings ein 
durchlaufender Posten, da ihnen wirtschaftlich das 
nachfolgend beschriebene Disagio bei Nachrangdar-
lehensvergabe an die Projektgesellschaften in selber 
Höhe entgegensteht.

Einnahmen erzielt die UDI Immo Sprint FESTZINS I über 
Zinseinnahmen aus den an die Projektgesellschaften 
vergebenen Nachrangdarlehen. Zusätzliche Einnahmen 
erzielt die UDI Immo Sprint FESTZINS I durch das bei der 
Nachrangdarlehensvergabe von den Projektgesellschaf-
ten erhobene Disagio , das in der Zeile „Sonstige betrieb-
liche Erträge“ in der Kapitalflussrechnung angeführt wird. 
Das Disagio beträgt 5,00 % des in die Projektgesellschaf-
ten investierten Kapitals und ist im Zeitpunkt der Auszah-
lung des Nachrangdarlehenskapitals an die Projektge-
sellschaften von diesen an die Emittentin zu entrichten. 
Die Gesamtsumme des von den Projektgesellschaften 
gezahlten Disagios entspricht der Höhe nach der an 
die UDI Beratungsgesellschaft mbH zu zahlenden Ver-
triebsprovision und ist damit ein durchlaufender Posten. 

Aus diesen Einnahmen hat die Emittentin die lau-
fenden Betriebskosten wie Jahresabschluss, 

Komplementärvergütung, Anlagemanagement und 
Gewerbesteuer, sowie zum Laufzeitende dieser Vermö-
gensanlage bzw. zum Kündigungstermin am 31.12.2019 
die Zinszahlung an die Anleger und die Tilgung der Nach-
rangdarlehen an die Anleger, zu entrichten. 

Aus der Summe der vorgenannten Positionen ergibt sich 
die Liquidität zum Jahresende. 

Ist die prognostizierte Liquidität, anders als geplant zum 
Ende der Laufzeit dieser Vermögensanlage oder nach 
Kündigung, nicht oder nicht ausreichend vorhanden, 
kann die Tilgung der Nachrangdarlehen und die Zins-
zahlung zum Ende der Laufzeit dieser Vermögensanlage 
nicht im vorgesehenen Umfang oder überhaupt nicht 
geleistet werden.
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Erläuterungen zur Ertragslage
Die voraussichtliche Ertragslage ergibt sich aus den 
Erträgen und Aufwendungen der Emittentin. Haupt-
einnahmequelle der Emittentin sind die Zinserträge 
aus den Projektgesellschaften. Diese Einnahmen hän-
gen im Wesentlichen vom wirtschaftlichen Erfolg der 
Projektgesellschaften ab. Die Zinszahlungen aus den 
Projektgesellschaften erfolgen zum Ende der Laufzeit 
der jeweiligen Nachrangdarlehensverträge. Da auch 
Nachrangdarlehen mit einer kurz- bis mittelfristigen 
Laufzeit an Projektgesellschaften ausgereicht werden, 
fließen der Emittentin auch während der Laufzeit dieser 
Vermögensanlage Zinserträge aus den Projektgesell-
schaften zu. Hinzu kommen Erträgen aus dem Disagio, 
das die Projektgesellschaften an die Emittentin für die 
Nachrangdarlehensausreichung zahlen. Das Disagio 
beträgt 5,00 % des in die Projektgesellschaften inves-
tierten Kapitals und ist im Zeitpunkt der Auszahlung 
des Nachrangdarlehenskapitals an die Projektgesell-
schaften von diesen an die Emittentin zu entrichten. 
Die Gesamtsumme des von den Projektgesellschaften 
gezahlten Disagios entspricht der Höhe nach der an die 
UDI Beratungsgesellschaft zu zahlenden Vertriebspro-
vision und ist damit ein durchlaufender Posten. 

Für die Ertragslage sind neben dem Zinsaufwand 
für die Nachrangdarlehen der Anleger die sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen zu berücksichtigen (Kos-
ten für das Anlagemanagement, für die Konzeption und 

Ertragslage (Prognose)
Plan-Gewinn-und-Verlust-Rechnung der UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG in Euro (Prognose) 
zum 31.12. des jeweiligen Jahres
Die angegebenen Zahlen beziehen sich jeweils auf den Zeitraum vom 1.1. bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres. 
Im Rumpfwirtschaftsjahr 2017 beziehen sich die Zahlen auf den Zeitraum von der Gründung der Gesellschaft am 
25.1.2017 bis zum 31.12.2017.

Jahr 2017 2018 2019 2020

1. Umsatzerlöse 287.102 586.500 589.172 587.797

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen -239.800 -174.386 -175.430 -176.495

3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -131.344 -354.864 -367.132 -386.495

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -84.042 57.250 46.610 24.807

4. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 -4.813 -12.366 -10.255

5. Ergebnis nach Steuern -84.042 52.436 34.243 14.553

6. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -84.042 52.436 34.243 14.553

Gewinn-/Verlustvortrag 0 -84.042 -31.606 2.637

Kapitalkonto -84.042 -31.606 2.637 17.190

Prospekterstellung, die Kosten des Jahresabschlusses, 
Steuern vom Ertrag und die Komplementärvergütung). 
Daraus ergibt sich der Jahresüberschuss oder Jahres-
fehlbetrag. Reduzierte Einnahmen oder höhere Kosten 
gegenüber der prognostizierten Entwicklung könnten 
dazu führen, dass die geplante Tilgung der Nachrang-
darlehen und die Zinszahlungen zum Ende der Lauf-
zeit dieser Vermögensanlage nicht im vorgesehenen 
Umfang oder überhaupt nicht geleistet werden können.
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Vermögenslage (Prognose)
Plan-Bilanz der UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG in Euro (Prognose) 
zum 31.12. des jeweiligen Jahres

Erläuterungen zur Vermögensanlage
In der voraussichtlichen Vermögenslage sind bei den 
Aktiva unter „Forderungen und sonstige Vermögensge-
genstände“ die Investitionen in die Projektgesellschaf-
ten und das Bankguthaben abgebildet. Dem stehen 
bei den Passiva der Nominalbetrag des gezeichneten 
Kapitals, also der Kommanditanteil des Kommandi-
tisten Georg Hetz, und die Verbindlichkeiten, in Form 
der Zins- und Rückzahlungsansprüche der Anle-
ger aus den Nachrangdarlehensverträgen mit der 
UDI Immo Sprint FESTZINS I (= Position „Nachrangdar-
lehenskapital“), in Form der Zinsansprüche der Anleger 
gegen die Emittentin (=Position „Verbindlichkeiten Zin-
sen Festzinsanlage“) und in Form des Anspruchs des 
Kommanditisten auf Gewinnausschüttungen (=Position 
„Verbindlichkeiten gegen Kommanditisten“), gegenüber.  

Durch Anfangsverluste ergibt sich am Anfang des Pro-
gnosezeitraums zuerst kein Anspruch des Komman-
ditisten auf Gewinnbeteiligung (vgl. Passiva, Zeile III. 
Verbindlichkeiten gegen Kommanditisten). Soweit die 
Anfangsverluste das Kommanditkapital übersteigen, 
wird an Stelle des Kapitalanteils des Kommanditisten 
(Vgl. Passiva, Zeile I „Kapitalanteil Kommanditist“ weist 
in den ersten 2 Jahren der Laufzeit der Vermögensan-
lage keinen Wert auf) die Position „Nicht durch Vermö-
genseinlagen gedeckter Verlustanteil Komplementärin“ 
in entsprechender Höhe auf der Aktivseite ausgewie-
sen. Im Jahr 2019 sind nach der Prognose die Anfangs-
verluste wieder aufgeholt, so dass der Kommanditan-
teil des Kommanditisten Georg Hetz ab dann in voller 
Höhe ausgewiesen wird. Die Zahlungen der Emittentin 
auf die Zins- und Rückzahlungsansprüche der Anleger 

Jahr 2017 2018 2019 2020

Aktiva

A. Anlagevermögen

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.775.000 9.775.000 9.350.000 0

II. Bank 108.294 51.011 27.064 18.190

III. Zinsforderungen an Projektgesellschaften 164.914 629.227 931.297  

C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Komplementärin 83.042 30.606 0 0

D. Rechnungsabgrenzungsposten 366.563 244.375 122.188 0

Bilanzsumme 10.497.813 10.730.219 10.430.548 18.190

Jahr 2017 2018 2019 2020

Passiva

A. Eigenkapital

I. Kapitalanteil Kommanditist 0 0 1.000 1.000

B. Verbindlichkeiten

I. Nachrangdarlehenskapital 10.000.000 10.000.000 9.500.000 0

II. Verbindlichkeiten Zinsen Festzinsanlage 131.250 485.844 804.723 0

III. Verbindlichkeiten gegen Kommanditisten 0 0 2.637 17.190

C. Rechnungsabgrenzungsposten 366.563 244.375 122.188 0

Bilanzsumme 10.497.813 10.730.219 10.430.548 18.190
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werden kurz vor dem 31.12.2020 bzw. kurz vor Ablauf 
der Kündigungsfrist der Anleger an diese überwiesen, 
so dass sich der Betrag in der zum Ende des Jahres 
erstellten Bilanz nicht mehr bei der Emittentin befindet. 
Deshalb weist die Position „Nachrangdarlehenskapital“ 
und „Verbindlichkeiten Zinsen Festzinsanlage“ im Jahr 
2020, also zum 31.12.2020, eine „0“ auf. Im Jahr 2019 
geben die Werte zu den vorgenannten Positionen die 
Situation nach Zahlung auf die Zins- und Rückzah-
lungsansprüche der Anleger wieder, die zum 31.12.2019 
gekündigt haben. Unter der Position „Verbindlichkeiten 
gegen Kommanditisten“ ist der kumulierte Gewinnanteil 
des Gründungskommanditisten angegeben. Gewinn-
ausschüttungen finden während der Laufzeit dieser 
Vermögensanlage nicht statt, sodass sich der Betrag 
bei Gewinnen im jeweiligen Jahr erhöht und bei Ver-
lusten reduziert. Eine Ausschüttung des Gewinns findet 
erst zum Ende der Laufzeit dieser Vermögensanlage, 
zum 31.12.2020, in der angegebenen Höhe statt. 

Unter der Position „Rechnungsabgrenzungsposten“ wird 
die Vertriebsprovision in Höhe von 488.750 Euro gleich-
mäßig über die Laufzeit der Vermögensanlage verteilt.

Würde die Position „Forderungen und sonstige Ver-
mögensgegenstände“ unter das prognostizierte Maß 
fallen, würde dies bedeuten, dass das Nachrangdar-
lehenskapital nicht wie geplant in Projektgesellschaf-
ten investiert werden konnte. Eine solche Abweichung 
könnte dazu führen, dass geplante Zinszahlungen oder 
die Tilgung zum Ende der Laufzeit nicht im vorgese-
henen Umfang oder überhaupt nicht geleistet werden.

Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage auf die Fähigkeit der Emittentin, ihrer 
Verpflichtung zur Zinszahlung und Rückzahlung 
der Vermögensanlage nachzukommen
Im Rahmen dieser Vermögensanlage stellen die Anle-
ger der Emittentin Nachrangdarlehenskapital zur Ver-
fügung, das diese ebenfalls über die Gewährung von 
Nachrangdarlehen in Projektgesellschaften investiert. 
Diese Projektgesellschaften investieren dann in die 
Planung, die Entwicklung, den Bau, den Betrieb, den 
Kauf, den Verkauf und die Vermietung von energie-
sparenden und/oder umweltfreundlichen Immobilien in 
Deutschland und von Grundstücken, auf denen derar-
tige Immobilien errichtet werden sollen. 

Aus den Zinszahlungen der Projektgesellschaften an 
die Emittentin sollen plangemäß die Zinszahlungen an 

die Anleger zum Ende der Laufzeit der Vermögensan-
lage zum 31.12.2020 oder, im Falle der Kündigung des 
Anlegers, zum 31.12.2019 geleistet werden.

Die Tilgung der Nachrangdarlehen der Anleger soll aus 
den Tilgungszahlungen der Projektgesellschaften an 
die Emittentin geleistet werden. Soweit es sich bei der 
jeweiligen Projektgesellschaft um eine im Allein- oder 
Mehrheitsbesitz von Georg Hetz stehende Gesell-
schaft handelt, kann der beherrschende Einfluss auf 
die Projektgesellschaft dazu genutzt werden, die Pro-
jektgesellschaft als Ganzes bzw. den jeweils gehalte-
nen Gesellschaftsanteil zu veräußern und die Tilgung 
aus dem Verkaufserlös zu zahlen. Alternativ dazu kann 
aufgrund des beherrschenden Einflusses auch der Ver-
kauf der Immobilien oder Grundstücke oder die Inan-
spruchnahme einer Anschlussfinanzierung durch einen 
anderen Darlehensgeber beschlossen werden. Soweit 
eine Projektgesellschaft sich nicht im Allein- oder Mehr-
heitsbesitz von Georg Hetz befindet, obliegt es der Pro-
jektgesellschaft selbst zu entscheiden, ob die Tilgung 
des Nachrangdarlehens gegenüber der Emittentin 
durch einen Verkauf der Immobilien oder Grundstücke, 
durch die Inanspruchnahme einer Anschlussfinanzie-
rung oder durch sonstige liquide Mittel der Projektge-
sellschaft dargestellt wird.

Nach Bedienung sämtlicher geplanter Aufwendungen 
und Investitionen stehen der Emittentin zum Kündi-
gungszeitpunkt bzw. zum Ende der Laufzeit dieser 
Vermögensanlage nach den Prognosen ausreichend 
liquide Mittel zur Verfügung, um die Zinszahlung an die 
Anleger zu leisten.

Nach den Planungen erfolgt die Zinszahlung zum Kün-
digungszeitpunkt bzw. zum Ende der Laufzeit dieser 
Vermögensanlage daher vertragsgemäß. 

Mit Ausnahme des Geschäftsjahres 2017, in dem die 
Emittentin einen Jahresfehlbetrag erwirtschaftet, wer-
den plangemäß Jahresüberschüsse im abgebildeten 
Zeitraum generiert (vgl. Plan-Gewinn-und-Verlust-
Rechnung auf Seite 16). Die Ursachen für das negative 
Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2017 liegt insbe-
sondere in den Emissionskosten, die im Wesentlichen 
platzierungsabhängig und damit plangemäß im Jahr 
2017 zu zahlen sind.

Zu einer Gefährdung der Fähigkeit der Emittentin 
zu Zins- und Tilgungszahlung kann es auch dadurch 
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kommen, dass zum Kündigungszeitpunkt für die Anle-
ger zum 31.12.2019 eine höhere Zahl von Anlegern 
kündigt als prognostiziert (vgl. Seite 61, Zeile 14, Jahr 
2019: gerechnet wird mit einem Kündigungsvolumen 
von 500.000 Euro). Kann die Emittentin die fälligen 
Zins- und Tilgungsansprüche der kündigenden Anleger 
nicht aus der laufenden Liquidität befriedigen, muss 
die Emittentin einzelne bestehende Nachrangdarle-
hensverträge mit den Projektgesellschaften kündigen. 
Gelingt es den Projektgesellschaften innerhalb der 
6-monatigen Kündigungsfrist nicht, die Anlageobjekt 
zu veräußern oder eine Anschlussfinanzierung abzu-
schließen, können sie die Darlehen der Emittentin nicht 
tilgen, so dass die Emittentin dann nicht in der Lage 
wäre, die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger 
zum Kündigungszeitpunkt zu zahlen. Können die übri-
gen Projektgesellschaften in der verbleibenden Lauf-
zeit der Vermögensanlage, also im Jahr 2020, nicht 
über ihre Zins- und Tilgungsleistungen der Emittentin 
wieder ausreichende Liquidität zuführen, so führt dies 
auch für die nicht kündigenden Anleger dazu, dass die 
Emittentin dann nicht in der Lage wäre, die Zins- und 
Tilgungszahlungen an die Anleger zum Ende der Lauf-
zeit der Vermögensanlage zu leisten.

Zu einer Gefährdung der Fähigkeit der Emittentin zu 
Zins- und Tilgungszahlung kann es ebenfalls dadurch 
kommen, dass es einzelnen oder allen Projektgesell-
schaften nicht gelingt, die für die Zins- und Tilgungs-
zahlungen an die Emittentin notwendigen finanziellen 
Mittel zur erwirtschaften. 

Zum Ende der Nachrangdarlehenslaufzeit der Nach-
rangdarlehensverträge der Projektgesellschaften mit 
der Emittentin, spätestens aber zum Laufzeitende der 
Vermögensanlage, also zum 31.12.2020, ist geplant, 
dass die Projektgesellschaften die Nachrangdarlehen 
der Emittentin tilgen und die Zinszahlungen leisten. 
Hierzu kommt es auch, wenn die Emittentin aufgrund 
von überplanmäßig vielen Kündigungen der Anleger 
Liquidität benötigt und deshalb die Nachrangdarlehens-
verträge zwischen Emittentin und Projektgesellschaft 
zumindest teilweise kündigt. Zur Erwirtschaftung der 
Tilgungszahlung an die Emittentin besteht je nach den 
bei der Projektgesellschaft bestehenden Mehrheitsver-
hältnissen die Möglichkeit eine oder mehrere Projekt-
gesellschaften entweder als Ganzes zu veräußern, die 
Immobilien und Grundstücke teilweise oder vollständig 
zu verkaufen, eine Anschlussfinanzierung in Anspruch 
zu nehmen oder das Nachrangdarlehen aus sonstiger 

freier Liquidität zu tilgen. Bei den Projektgesellschaf-
ten die im Allein- oder Mehrheitsbesitz von Georg 
Hetz stehen, kann der beherrschende Einfluss auf die 
Projektgesellschaft dazu genutzt werden um eine der 
genannten Möglichkeiten durchzusetzen. Soweit eine 
Projektgesellschaft sich nicht im Allein- oder Mehrheits-
besitz von Georg Hetz befindet, obliegt es der Projekt-
gesellschaft selbst zu entscheiden, welche Möglichkeit 
der Erwirtschaftung der Tilgung vorgezogen wird. 

Gelingt es einer Projektgesellschaft nicht, eine der 
genannten Möglichkeiten zu realisieren, fehlt ihr vor-
aussichtlich die Liquidität, um die Nachrangdarlehen 
der Emittentin zu tilgen. Damit wäre dann auch die 
Emittentin nicht in der Lage die Zins- und Tilgungszah-
lungen an die Anleger zu leisten.

Eine Gefährdung der Fähigkeit der Emittentin zur 
Zins- und Tilgungszahlung könnte entstehen, wenn die 
Emittentin die geplanten Einnahmen in Form von Zins-
zahlungen aus den Projektgesellschaften zum Ende 
der Laufzeit dieser Vermögensanlage bzw. zum Kün-
digungszeitpunkt nicht realisieren kann. Ursache hier-
für könnte die Insolvenz einer Projektgesellschaft sein. 
Hierdurch könnte es zu einem Ausfall der Erträge und 
zu einem Verlust des investierten Kapitals kommen, so 
dass die Emittentin dann nicht in der Lage wäre, die 
Zins- und Tilgungszahlungen zu leisten.

Zu einer Gefährdung der Fähigkeit der Emittentin zur 
Zins- und Tilgungszahlung könnte es auch dann kom-
men, wenn die Emittentin die geplanten Investitionen 
nicht oder nicht im geplanten Umfang vornehmen kann 
und ihr dadurch eingeplante Einnahmen entgehen. Die 
Ursache könnte darin liegen, dass die Emittentin nicht 
in ausreichendem Umfang Immobilienprojekte akquirie-
ren konnte, die den Investitionskriterien (Seite 5) ent-
sprechen. Auch könnte eine fehlerhafte Auswahl der 
Immobilienprojekte auf Ebene der Projektgesellschaf-
ten und eine daraus folgende geringere Rentabilität des 
jeweiligen Anlageobjekts zu geringeren Einnahmen 
und damit zu einer Gefährdung der Fähigkeit der Emit-
tentin zur Zins- und Tilgungszahlung führen. Zudem 
könnte es zu einer Steigerung der Kosten der Anlage-
objekte auf Ebene der Projektgesellschaften kommen, 

1 Quelle: DG Hyp (Hrsg.): Immobilienmarkt Deutschland 2016/ 2017, 
Hohe Nachfrage in den Metropolen – Nach Wohnungen auch Büro-
flächen knapp, Eine Fachthemenreihe der DG Hyp, Oktober 2016. 
(online unter: www.dghyp.de/de/unternehmen/markt-research.html 
(abgerufen am 20.1.2017). 
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z. B. durch eine Erhöhung der Kosten beim Bau einer 
Immobilie. Eine verzögerte Fertigstellung der Immobi-
lien könnte zu Einnahmeausfällen und damit zu einer 
Gefährdung der Fähigkeit der Emittentin zur Zins- und 
Tilgungszahlung führen. 

Reduzierte Einnahmen oder höhere Kosten gegenüber 
der prognostizierten Entwicklung könnten also dazu 
führen, dass die Fähigkeit der Emittentin gefährdet ist, 
die Zins- und Tilgungszahlungen rechtzeitig und in vol-
ler Höhe zu leisten. 

Die Rückzahlung (Tilgung) des Nachrangdarlehenska-
pitals an die Anleger soll plangemäß aus den Tilgungs-
zahlungen der Projektgesellschaften an die Emittentin 
geleistet werden. Zur Erwirtschaftung der Tilgungszah-
lung an die Emittentin besteht je nach den bei der Pro-
jektgesellschaft bestehenden Mehrheitsverhältnissen 
die Möglichkeit die Projektgesellschaft entweder als 
Ganzes zu veräußern, die Immobilien und Grundstücke 
zu verkaufen, eine Anschlussfinanzierung in Anspruch zu 
nehmen oder das Nachrangdarlehen aus sonstiger freier 
Liquidität zu tilgen (zu den Einzelheiten vgl. Seite  18).

Eine Gefährdung der Fähigkeit der Emittentin zur Rück-
zahlung des Nachrangdarlehensbetrages (Tilgung) der 
Vermögensanlage würde dann eintreten, wenn es den 
Projektgesellschaften nicht gelänge, die Anlageobjekte 
auf Ebene der Projektgesellschaften zum Ende der Lauf-
zeit zu veräußern, eine Anschlussfinanzierung zu reali-
sieren oder auf andere Weise die für die Tilgung notwen-
digen finanziellen Mittel zu erwirtschaften. Dann wären 
die Projektgesellschaften nicht in der Lage, die Tilgung 
der Nachrangdarlehen an die Emittentin zu bezahlen. 

Zu einer Gefährdung der Tilgung kann es zudem kom-
men, wenn die Liquiditätssituation der Emittentin so 
angespannt wäre, dass die Rückzahlung des Nachrang-
darlehenskapitals zu einer Insolvenz der Emittentin füh-
ren würde. In diesem Fall wäre die Emittentin wegen der 
Nachrangigkeit der Nachrangdarlehen nicht berechtigt, 
die Nachrangdarlehen der Anleger zu tilgen. Die Lauf-
zeit der Nachrangdarlehen würde sich dann bis zu dem 
Zeitpunkt verlängern, zu dem die Auszahlung der Tilgung 
nicht mehr zu einer Insolvenz der Emittentin führen würde.

Nach der Planung der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage verfügt die Emittentin zum Kündigungszeit-
punkt am 31.12.2019 und zum Ende der Laufzeit dieser 
Vermögensanlage zum 31.12.2020 über ausreichend 

liquide Mittel, um die prognostizierten Rückzahlungen 
zu leisten.

Geschäftsaussichten der Emittentin
Die UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG hat 
die Geschäftstätigkeit mit der Eintragung im Handels-
register am 30.1.2017 aufgenommen. Das Geschäft 
der Emittentin besteht im Wesentlichen darin, in Pro-
jektgesellschaften zu investieren, die in die Planung, 
die Entwicklung, den Bau, den Betrieb, den Kauf, den 
Verkauf und die Vermietung von energiesparenden 
und/oder umweltfreundlichen Immobilien in Deutsch-
land oder von Grundstücken investieren, auf denen 
derartige Immobilien errichtet werden sollen. Zur 
Finanzierung dieser Investitionen begibt die Emitten-
tin die vorliegende Vermögensanlage. Die Geschäfts-
aussichten der Emittentin stellen sich wie folgt dar 
(Prognose):

Kapitaleinwerbungs- und Investitionsphase
 ► Einwerbung des Gesamtkapitals dieser Vermö-

gensanlage (10 Mio. Euro) ab 2. Quartal 2017 bis 
zur Vollplatzierung, spätestens bis zum 31.12.2017.

 ► Erstmalige Investition des Nachrangdarlehenska-
pitals in Projektgesellschaften ab 3. Quartal 2017. 
Weitere Investitionen in geringerem Umfang in den 
Jahren 2019 und 2020.

Betriebsphase
 ► Zinszahlungen aus den Projektgesellschaften 

während der Betriebsphase aus Nachrangdarle-
hensverträgen mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit 
und Zinszahlungen zum Kündigungszeitpunkt am 
31.12.2019 bzw. zum Ende der Laufzeit dieser Ver-
mögensanlagen zum 31.12.2020.

Zur Erwirtschaftung der Tilgungs- und Zinszahlungen 
an die Anleger zum Kündigungstermin wird die Laufzeit 
von einzelnen Nachrangdarlehensverträgen mit den 
Projektgesellschaften zum 31.12.2019 enden. 

Zur Erwirtschaftung der damit fällig werdenden Zah-
lungen an die Emittentin besteht je nach den bei 
den Projektgesellschaften bestehenden Mehrheits-
verhältnissen die Möglichkeit der Veräußerung der 
Projektgesellschaft als Ganzes, des Verkaufs der 
Immobilien oder Grundstücke durch die Projektge-
sellschaft, der Inanspruchnahme einer Anschluss-
finanzierung durch die Projektgesellschaft oder der 
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Tilgung des Nachrangdarlehens aus sonstiger freier 
Liquidität der Projektgesellschaft (zu den Einzelhei-
ten vgl. Seite  18).

Die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur 
Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage 
nachzukommen, hängt von den Geschäftsaussichten in 
dem Geschäftsbereich ab, in den die Emittentin investiert:

Die Geschäftsaussichten für Investitionen im Immobi-
lienbereich sind in Deutschland nach wie vor gut.1 Der 
deutsche Immobilienmarkt entwickelt sich weiterhin 
sehr positiv. Die zentralen Wachstumstreiber sind die 
solide Konjunktur, der robuste Arbeitsmarkt, steigende 
Bevölkerungszahlen durch Zuwanderung und die nied-
rigen Zinsen. Daraus resultiert eine hohe Nachfrage 
nach gewerblichen Flächen und Wohnungen genauso 
wie eine große Kaufbereitschaft der Investoren. Mieten, 
vor allem aber die Immobilienpreise ziehen weiter an. 

Das Interesse von Investoren an deutschen Immobilien 
ist ungebrochen hoch. Daher steigt das Investitions-
volumen seit Jahren kontinuierlich an. Grund für die 
Investitionsfreude ist vor allem das anhaltend niedrige 
Renditeniveau am Kapitalmarkt. Die guten Geschäfts-
aussichten für Investitionen im Immobilienbereich 
basieren hauptsächlich auf den guten Perspektiven der 
Immobilienstandorte in den Metropolen, die in besonde-
rem Maße von der wirtschaftlichen Stärke Deutschlands 
und der Urbanisierung profitieren. Der Anstieg von Ein-
wohner- und Beschäftigtenzahlen, insbesondere in den 
Metropolen, führt zu einer starken Nachfrage nach Ein-
zelhandels- und Büroflächen sowie nach Wohnungen. 

Attraktive Verkaufsflächen und Büros ebenso wie Woh-
nungen in guten Lagen sind sehr begehrt. Damit setzt 
sich der seit Jahren anhaltende Aufwärtstrend der Han-
dels-, Büro- und Wohnungsmieten weiter fort.

Eine große Nachfrage besteht dabei insbesondere nach 
umweltfreundlichen und energiesparenden Immobilien, 
in die im Rahmen dieser Vermögensanlage investiert 
werden soll. Geschätzt werden von den Mietern und/
oder Eigentümern dabei vor allem die anhaltend niedri-
gen Nebenkosten, etwa für Heizung bei energiesparen-
den Gebäuden oder für Strom bei mit Photovoltaikanla-
gen versehenen Gebäuden. 

Zwar sind verkehrsgünstig gelegene und metropolen-
nahe Grundstücke sehr gefragt. Es besteht aber noch 

immer eine ausreichende Anzahl von derartigen Stand-
ortgrundstücken. Wegen der genannten Vorteile „grü-
nen Bauens“ erhalten energiesparende und umwelt-
freundliche Immobilien hier häufig den Vorrang vor 
herkömmlichen Bauvorhaben.

Tilgungs- und Zinszahlungsphase
 ► Die geplante Zinszahlung aus den Nachrangdar-

lehen der Anleger zum 31.12.2020 soll plangemäß 
aus den Zinszahlungen der Projektgesellschaften 
an die Emittentin geleistet werden.

 ► Die geplante Tilgung der Nachrangdarlehen an die 
Anleger zum 31.12.2020 soll plangemäß aus den 
Tilgungszahlungen der Projektgesellschaften an die 
Emittentin geleistet werden. 

Die Emittentin geht davon aus, dass das zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung geltende Recht und die steu-
erliche Situation der Emittentin über die gesamte Lauf-
zeit der Nachrangdarlehen aufrecht erhalten bleiben. 
Dies betrifft insbesondere die steuerrechtlichen Rege-
lungen, die die Höhe der Steuerlast der Projektgesell-
schaften und der Emittentin festlegen.

Auswirkungen der Geschäftsaussichten auf die 
Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur 
Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensan-
lage nachzukommen
Auf Ebene der Emittentin könnten die Geschäftsaus-
sichten durch eine Verzögerung bei der Platzierung des 
Nachrangdarlehenskapitals beeinflusst werden, etwa 
weil die Nachfrage nach Geldanlagen im Bereich des 
Immobilienmarktes aufgrund einer Anhebung des all-
gemeinen Zinsniveaus nachlässt. Dadurch würde es zu 
einem späteren Beginn der Investitionen in die Projekt-
gesellschaften und damit zu niedrigeren oder verzöger-
ten Erträgen bei den Projektgesellschaften kommen. 

Auch auf Ebene der Projektgesellschaften können 
Veränderungen der Geschäftsaussichten zu Auswir-
kungen auf die Fähigkeit der Emittentin führen, ihren 
Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der 
Vermögensanlagen nachzukommen. Denn verschlech-
tern sich die Geschäftsaussichten der Projektgesell-
schaften, können diese ihre Verpflichtungen aus dem 
Nachrangdarlehensvertrag mit der Emittentin nicht 
erfüllen. So könnte etwa eine spätere Fertigstellung 
einer Immobilie und damit ein späterer Beginn der Ver-
mietung, z. B. wegen zu Verzögerungen führendender 
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Beseitigung von Baumängeln, zu Ausfällen bei den 
Mieteinnahmen führen. 

Gesetzesänderungen können die Markt- und Wettbe-
werbsverhältnisse beeinflussen und sich positiv oder 
negativ auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftliche 
Situation der Emittentin und damit auf deren Geschäfts-
aussichten auswirken. Dies betrifft insbesondere die 
gesetzlichen Regelungen des Baurechts. Eine Ver-
schärfung der Gesetze über die Genehmigungsfähig-
keit von Immobilien könnte die Einnahmen der Pro-
jektgesellschaften reduzieren bzw. dazu führen, dass 
der Bau der betroffenen Immobilie gar nicht oder nur 
zu einem deutlich höheren Preis realisiert werden 
kann. Auch Änderungen in den Steuergesetzen kön-
nen Einfluss auf die Fähigkeit nehmen, Zinsen und 
dieRückzahlung zu leisten. So kann beispielsweise die 
Erhöhung oder Senkung der Körperschaftsteuer, der 
Gewerbesteuer oder weiterer Steuern oder Gebühren 
eine Veränderung in der Steuerlast der Emittentin aus-
lösen, was je nach Änderungsrichtung zu höheren oder 
niedrigeren Nachsteuerergebnissen führt.

Veränderte Geschäftsaussichten könnten auch Aus-
wirkungen auf die geplante Beendigung dieser Ver-
mögensanlage zum Ende der Laufzeit haben, also auf 
die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur 
Rückzahlung der Vermögensanlage und zur Zinszah-
lung nachzukommen.

Die Laufzeit dieser Vermögensanlage endet nach dem 
Darlehensvertrag entweder durch Kündigung zum 
31.12.2019 oder zum planmäßigen Ende dieser Vermö-
gensanlage zum 31.12.2020.

Zum 31.12.2020 soll daher plangemäß die Zinszahlung 
an die Anleger und die vollständige Tilgung der Anle-
gernachrangdarlehen erfolgen.

Voraussetzung für die geplante Tilgung der Nachrang-
darlehen der Anleger und für die geplante Zinszahlung 
zum 31.12.2020 ist die rechtzeitige und vollständige 
Zahlung der Zinsen und der Tilgung durch die Projekt-
gesellschaften an die Emittentin. Diese Zins- und Til-
gungszahlungen der Projektgesellschaften sind davon 
abhängig, ob es je nach den bei der jeweiligen Pro-
jektgesellschaft bestehenden Mehrheitsverhältnissen 
gelingt, die Projektgesellschaft entweder als Ganzes 
zu veräußern, die Immobilien oder Grundstücke zu 
verkaufen, eine Anschlussfinanzierung in Anspruch 

zu nehmen oder das Nachrangdarlehen aus sonsti-
ger freier Liquidität zu tilgen (zu den Einzelheiten vgl. 
Seite 18). Hierdurch erzielen die Projektgesellschaf-
ten Einnahmen, durch die sie plangemäß in der Lage 
sind, die gewährten Nachrangdarlehen an die Emitten-
tin zurückzuzahlen und die Zinszahlungen zu leisten. 
Im Falle der Veräußerung der Projektgesellschaft als 
Ganzes erzielt der jeweilige Gesellschafter Einnahmen, 
mit denen er die bestehenden Nachrangdarlehensver-
bindlichkeiten gegenüber der Emittentin tilgen und die 
Zinszahlungen leisten kann. 

Die Emittentin ist nach dieser Planung dann in der 
Lage, die Tilgung und die Zinszahlungen an die Anle-
ger, wie im Nachrangdarlehensvertrag vorgesehen, 
zum 31.12.2020 in voller Höhe zu leisten.

Veränderte Geschäftsaussichten, etwa weil zum Ver-
kaufszeitpunkt aus konjunkturellen Gründen der Markt 
für Immobilien oder Grundstücke lokal oder national 
eingebrochen ist, könnten dazu führen, dass der Ver-
kauf der Gesellschaft als Ganzes, die Veräußerung der 
Immobilien oder Grundstücke oder die Realisierung 
einer Anschlussfinanzierung nicht rechtzeitig bis spätes-
tens zum 31.12.2020 oder gar nicht gelingt. Da die Nach-
rangdarlehen der Emittentin an die Projektgesellschaf-
ten damit nicht getilgt und auch die Zinszahlungen nicht 
geleistet werden können, würde die Emittentin in diesem 
Fall nicht in der Lage sein, die Nachrangdarlehen der 
Anleger wie geplant zum 31.12.2020 zurückzuzahlen.

Sinken die Preise für Immobilien oder Grundstücke 
erheblich, etwa wegen eines Überangebotes am Immo-
bilien-Markt, besteht die Möglichkeit, dass bei einem 
Verkauf dieser Anlageobjekte durch die Projektgesell-
schaften oder beim Verkauf der Projektgesellschaften 
selbst nicht der prognostizierte Kaufpreis erzielt werden 
kann oder eine Anschlussfinanzierung nur zu deutlich 
ungünstigeren Bedingungen realisiert werden kann als 
geplant. In diesem Fall können die Projektgesellschaften 
die Zins- und Tilgungszahlungen an die Emittentin nur 
teilweise oder gar nicht leisten. Die Emittentin ist dann 
nur zu einer teilweisen Zinszahlung und einer teilweisen 
Tilgung der Nachrangdarlehen der Anleger in der Lage.

Kann die Emittentin aus den oben genannten Gründen 
die Nachrangdarlehen der Anleger nicht oder nur teil-
weise zum vereinbarten Termin am 31.12.2020 tilgen, 
so haben die Anleger weiterhin Anspruch auf eine Ver-
zinsung der gewährten Darlehensvaluta in Höhe von 
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3,0 % p. a. über dem Basiszinssatz der Europäischen 
Zentralbank gemäß § 247 BGB.

Diese Verzinsung und die Tilgung kommen zur Aus-
zahlung, wenn die Emittentin wieder liquide ist, also 
die Voraussetzungen der Nachrangigkeitsklausel des 
Darlehensvertrages nicht mehr vorliegen. Hierzu kann 
es z. B. kommen, wenn ein Anlageobjekt auf Ebene 
einer Projektgesellschaft von dieser erst verspätet ver-
äußert werden kann, der Erwerber des Anlageobjekts 
erst verspätet den vereinbarten Kaufpreis zahlt oder 
die Anschlussfinanzierung nur verspätet realisiert wer-
den kann. In diesem Fall kann die Projektgesellschaft 
ihr Nachrangdarlehen bei der Emittentin nur verspä-
tet tilgen, sodass der Emittentin Einnahmen erst nach 
dem 31.12.2020 zufließen. Damit ist die Emittentin auch 
erst dann zur vollständigen Tilgung und vollständigen 
Zahlung der Verzinsung in der Lage. Für die Zeit vom 
31.12.2020 bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Tilgung 
und Zinszahlung wird das Nachrangdarlehenskapital 
der Anleger weiter mit 3,0 % p. a. über dem Basiszins-
satz der Europäischen Zentralbank gemäß § 247 BGB 
verzinst. Die Auszahlung dieses zusätzlichen Zinsan-
spruches erfolgt zusammen mit der Zahlung der Til-
gung und der regulären Verzinsung aus der Laufzeit 
der Vermögensanlage. Die Ansprüche auf Verzinsung 
und Tilgung verjähren in drei Jahren, gerechnet ab dem 
Schluss des Jahres, in dem der Zins- bzw. Tilgungsan-
spruch entstanden ist.

Zudem könnten Altlasten auf dem Baugrundstück, 
Schadensersatzansprüche wegen Verletzung der Ver-
kehrssicherungspflicht, Rechtsstreitigkeiten mit Ver-
tragspartnern, überplanmäßig hohe Reparatur- und 
Instandhaltungsmaßnahmen oder eine verzögerte 
Erteilung der Baugenehmigung die Kosten bei den 
Projektgesellschaften über das prognostizierte Maß 
steigen lassen. Die Geschäftsaussichten könnten fer-
ner durch Schäden durch höhere Gewalt beeinflusst 
werden. 

Zudem könnten Vertragspartner der Projektgesell-
schaften aufgrund einer allgemeinen oder einer bran-
chenspezifischen Krise oder aus anderen Gründen 
insolvent werden. Die Projektgesellschaften müssten 
dann mit anderen Vertragspartnern möglicherweise zu 
höheren Preisen neue Verträge abschließen und wür-
den Gewährleistungsansprüche aus den bisherigen 
Verträgen verlieren. Dies würde sich negativ auf ihre 
Liquidität auswirken.

Die in den vorherigen Absätzen beschriebenen Auswir-
kungen auf die Geschäftsaussichten könnten dazu füh-
ren, dass die Emittentin ihre Verpflichtungen zur Zins-
zahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nicht 
wie geplant erfüllen kann.

Markt- und Branchenaussichten sowie Standort-
faktoren im Bereich der energiesparenden und/
oder umweltfreundlichen Immobilien
Die UDI Immo Sprint FESTZINS I soll in Immobilien-
Standorte in Deutschland investieren. 

Der deutsche Immobilienmarkt entwickelt sich aufgrund 
der soliden Konjunktur, des robusten Arbeitsmarkts, der 
steigenden Bevölkerungszahlen durch Zuwanderung 
und der niedrigen Zinsen sehr positiv. Daraus resultiert 
eine hohe Nachfrage nach gewerblichen Flächen und 
Wohnungen genauso wie eine große Kaufbereitschaft 
der Investoren. Auf der Nachfrageseite bestehen also 
für die Branche sehr gute Aussichten. 

Außerdem investieren immer mehr institutionelle Anle-
ger wie Versicherungen oder Banken in Immobilien, 
weil sie dort gut planbare Erträge für ihre anzulegen-
den Gelder sehen und der Immobilienmarkt angesichts 
der voraussichtlich fortgesetzt niedrigen Anleiherendi-
ten weiterhin mit einer relativ hohen Rendite aufwarten 
kann.

Zudem sollen die Investitionen im Rahmen dieser Ver-
mögensanlage in das spezialisierte Marktsegment für 
erneuerbare und/oder umweltfreundliche Immobilien 
erfolgen, nach denen die Nachfrage deutlich über dem 
sonst im Markt Üblichen liegt. 

Allerdings sind die Unternehmen im Immobilienmarkt 
aufgrund des starken Wettbewerbs am Markt einem 
zunehmenden Druck zur Effizienzsteigerung und Kos-
tensenkung ausgesetzt.

Gelingt es den Projektgesellschaften – anders als 
geplant – nicht, sich im Wettbewerb durch Effizienzstei-
gerung und Kostenreduktion durchzusetzen, so könnte 
dies dazu führen, dass sie ihren Verpflichtungen zur 
Zinszahlung und Rückzahlung der Nachrangdarlehen 
an die Emittentin nicht wie prognostiziert erfüllen kann. 
Damit wäre auch die Emittentin nicht mehr in der Lage, 
die Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensan-
lage wie geplant zu erfüllen.
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Die wesentl ichen tatsächlichen 

Grundsätzliche Risikoerwägungen
Kenntnisnahme des Prospektes und Prüfung der 
individuellen Situation
Vor einer Nachrangdarlehensvergabe an die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I sollte der Anleger den 
Inhalt dieses Prospektes eingehend zur Kenntnis neh-
men. Da jeder Anleger mit seiner Nachrangdarlehens-
vergabe persönliche Ziele verfolgen kann, sollten die 
Angaben und Annahmen in diesem Verkaufsprospekt 
unter Berücksichtigung der individuellen Situation sorg-
fältig geprüft werden. Gegebenenfalls sollte sich der 
Anleger von fachkundiger dritter Seite beraten lassen.

Risiken der Anlageform
Mit der Gewährung eines Nachrangdarlehens sind 
für den Anleger finanzielle Risiken verbunden. Durch 
künftige Entwicklungen in rechtlicher, steuerlicher oder 
wirtschaftlicher Hinsicht kann es zu Abweichungen der 
tatsächlichen Entwicklung von der prognostizierten 
Entwicklung kommen. Das Eintreten einzelner oder 
mehrerer Risiken kann dazu führen, dass die Zahlung 
der Zinsen an den Anleger oder die Rückzahlung des 
Nachrangdarlehens bei Fälligkeit an den Anleger nicht 
rechtzeitig geleistet werden kann oder es zu einem 
Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

I. Prognose- und anlagegefährdende Risiken
Prognosegefährdende Risiken sind solche Risiken, die 
zu verminderten Einnahmen der Emittentin und damit 
zu verminderten oder nicht rechtzeitigen Zinszahlun-
gen an die Anleger führen können. Anlagegefährdende 
Risiken sind solche, die zu einem Teil- oder Totalverlust 
des Anlagebetrages führen können.

Bonität der UDI Immo Sprint FESTZINS I
Der Anleger ist hinsichtlich der Zins- und Tilgungszah-
lungen aus dem gewährten Nachrangdarlehen unmit-
telbar auf die Bonität der UDI Immo Sprint FESTZINS I 
und auf die durch die Projektgesellschaften erzielten 
wirtschaftlichen Ergebnisse angewiesen. Die Bonität 
und das für den Anleger damit verbundene Ausfallrisiko 
hinsichtlich der Zins- und Tilgungszahlungen hängen 
wesentlich davon ab, ob die Projektgesellschaften den 
prognostizierten Ertrag erwirtschaften. Kann dieser 
nicht wie geplant realisiert werden, können die Zins- und 

Tilgungszahlungen an die UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG ausbleiben. Damit besteht das 
Risiko, dass auch die Zins- oder Tilgungszahlungen 
an die Anleger nicht rechtzeitig oder nicht in vollem 
Umfang geleistet werden können oder es zu einem 
Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Liquiditätsrisiko
Die UDI Immo Sprint FESTZINS I wird, ebenso wie die 
Projektgesellschaften, Liquiditätsreserven bilden. Bei 
der Bemessung der Höhe dieser Liquiditätsreserven, 
die zur Deckung von unvorhergesehen sich ergeben-
den Kosten, finanziellen Belastungen oder Einnahme-
ausfällen vorgesehen sind, geht die Geschäftsführung 
von den Erfahrungswerten bei ähnlichen Gesellschaf-
ten aus der Vergangenheit aus. Es ist daher möglich, 
dass diese Erfahrungswerte in einem Jahr deutlich 
überschritten werden und die Kosten, Belastungen 
oder Einnahmeausfälle höher sind als erwartet. In die-
sen Fällen würde die in die Reserven eingestellte Liqui-
dität verbraucht und nicht verzinst werden oder bei grö-
ßeren Kostenüberschreitungen nicht ausreichen, um 
die Ausgaben zu decken, sodass die Emittentin ihren 
Zahlungsverpflichtungen nicht mehr uneingeschränkt 
nachkommen kann.

Auch ist nicht auszuschließen, dass Finanzdienstleis-
tungsunternehmen oder Banken, bei denen die Liqui-
ditätsanlagen erfolgen, insolvent werden und somit das 
bei diesen Unternehmen veranlagte Kapital verloren 
geht. Muss die Emittentin Liquiditätsengpässe durch 
Aufnahme nicht geplanten Fremdkapitals ausgleichen, 
fallen dadurch zusätzliche Ausgaben an, die die Liqui-
dität der Emittentin weiter belasten können. Zudem kön-
nen die Projektgesellschaften insolvent werden, in die 
das Kapital der Anleger investiert wurde. Dies könnte 
neben dem Ausfall der Erträge aus diesen Projektge-
sellschaften auch zum Verlust des investierten Kapitals 
führen. Dies würde die Liquidität der Emittentin erheb-
lich beeinträchtigen und könnte zu einer Insolvenz der 
Emittentin selbst führen. 

Tritt eine Insolvenz bei einem anderen Geschäfts- bzw. 
Vertragspartner der Emittentin ein, so könnte es dazu 
kommen, dass Forderungen der Emittentin gegen 

und rechtl ichen Risiken der 
Vermögensanlage
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diese Vertragspartner nicht mehr durchgesetzt werden 
können, es also zu einem Forderungsausfall kommt. 
Dies würde die Liquiditätssituation der Emittentin belas-
ten. Zu weiteren Liquiditätseinbußen kann es kommen, 
wenn für den insolventen Vertragspartner ein Ersatz 
gefunden werden muss und dieser die Leistung nur zu 
einem höheren Preis als der bisherige Vertragspartner 
anbietet.

Das Eintreten auch nur eines der vorstehend 
beschriebenen Risiken kann auf Ebene der 
UDI Immo Sprint FESTZINS I dazu führen, dass die 
Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger nicht 
rechtzeitig oder nicht in vollem Umfang gezahlt werden 
können oder es zu einem Totalverlust des Anlagebetra-
ges kommt. Auf Ebene der Projektgesellschaften würde 
der Eintritt auch nur eines der vorstehend beschriebe-
nen Risiken zu einer Reduzierung, einer Verzögerung 
oder dem völligen Ausbleiben der Zins- und Tilgungs-
zahlung an die UDI Immo Sprint FESTZINS I und damit 
dazu führen, dass die Zins- und Tilgungszahlung an die 
Anleger nicht rechtzeitig oder nicht in vollem Umfang 
gezahlt werden kann oder es zu einem Totalverlust des 
Anlagebetrages kommt.

Besicherung der Anlegernachrangdarlehen
Da die Nachrangdarlehen der Anleger an die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I unbesichert sind, können 
die Anleger im Falle der Insolvenz dieser Gesellschaft 
weder ihre Forderung auf Rückzahlung des eingesetz-
ten Kapitals noch ihren Zinszahlungsanspruch aus 
Sicherheiten befriedigen. Dies kann im Insolvenzfall 
dazu führen, dass der Anspruch der Anleger auf Zah-
lung der Zinsen oder auf Rückzahlung des Nachrang-
darlehens bei Fälligkeit nicht rechtzeitig oder nicht in 
vollem Umfang durchgesetzt werden kann oder es zu 
einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Fremdfinanzierung der Investition
Gemäß den Planungen dieser Vermögensanlage sol-
len die Projektgesellschaften, in die das Nachrangdar-
lehenskapital der Anleger investiert werden soll, die 
Planung, die Entwicklung, den Bau, den Betrieb, den 
Verkauf, den Kauf und die Vermietung der Immobilien 
und Grundstücke zumindest teilweise durch die Auf-
nahme von Bankkrediten finanzieren.

Die Entwicklung des Kapitalmarktes und der Finan-
zierungsbedingungen, insbesondere des Zinsniveaus, 
kann nachteilige Effekte auf die wirtschaftliche Lage 
der Projektgesellschaften haben. Es besteht somit 
die Möglichkeit, dass ein Kreditvertrag überhaupt 
nicht oder, gegenüber den Annahmen in der Progno-
serechnung, nur zu deutlich schlechteren Konditionen 
(höherer Zinssatz, zusätzliche Kosten, höhere Margen) 
zustande kommt.

In diesem Fall müssten die Immobilien oder Grundstü-
cke zunächst oder endgültig vollständig oder mit einem 
größeren Anteil als geplant aus dem Nachrangdarle-
henskapital der Anleger finanziert werden. Dies kann 
negative Folgen für die Liquidität der Projektgesell-
schaften haben und dazu führen, dass die Zins- und Til-
gungszahlungen an die UDI Immo Sprint FESTZINS I 
geringer ausfallen als prognostiziert oder ganz aus-
bleiben oder es für die UDI Immo Sprint FESTZINS I 
zu einem Totalverlust des in die Projektgesellschaften 
investierten Nachrangdarlehenskapitals kommt. 

Vorstehendes gilt auch für den Fall, dass ein Kreditver-
trag geschlossen wird, die jeweilige Projektgesellschaft 
aber wegen steigender Kosten oder geringerer Einnah-
men als prognostiziert nicht in der Lage ist, den Kapital-
dienst des Kredits, also die Zins- und Tilgungsleistun-
gen aus dem Kreditvertrag, zu erbringen und deshalb 
eine Anschlussfinanzierung in Anspruch nehmen muss. 
Da die Zinsentwicklung nicht vorhersehbar ist, kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass die Projektgesell-
schaften nicht mehr in der Lage sind, ihre Verbindlich-
keiten gegenüber der Bank zu begleichen, und/oder 
gegen andere Pflichten aus dem Kreditvertrag mit der 
Bank verstoßen, sodass die Bank diesen kündigt und 
die verbleibenden Kreditbeträge fällig stellt. Sofern die 
Projektgesellschaften die fälligen Kreditschulden nicht 
begleichen können, besteht ferner das Risiko, dass die 
finanzierende Bank die Immobilien und Grundstücke 
als die zur Verfügung stehende Sicherheit verwertet.

Auf Ebene der Emittentin ist nach der Planung zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung eine Aufnahme von 
Fremdkapital nicht beabsichtigt. Wird entgegen dieser 
Planungen dennoch von der Emittentin ein Bankdarle-
hen aufgenommen, so käme es hierdurch zunächst zu 
einer überplanmäßigen Erhöhung der Kosten auf Ebene 
der Emittentin, da die Kosten einer solchen Bankdarle-
hensaufnahme (Zinsen, Bankbearbeitungsgebühren 
und Bankentgelte) in den Prognoserechnungen nicht 
berücksichtigt wurden. Des Weiteren bestünde dann 
die Gefahr, dass die Emittentin etwa wegen geringe-
rer Einnahmen aus den Projektgesellschaften nicht in 
der Lage ist, den Kapitaldienst des Kredits, also die 
Zins- und Tilgungsleistungen aus dem Kreditvertrag, 
zu erbringen und deshalb eine Anschlussfinanzierung 
in Anspruch nehmen muss. Sollte eine Anschlussfinan-
zierung nicht zu Stande kommen, besteht zudem die 
Gefahr, dass die Bank die ihr gestellten Sicherheiten 
verwertet und es dadurch zu einer Insolvenz der Emit-
tentin kommt. 

Das Eintreten auch nur eines der vorstehend beschrie-
benen Risiken kann dazu führen, dass die Zahlung der 
Zinsen an die Anleger oder die Rückzahlung des Nach-
rangdarlehens an diese bei Fälligkeit nicht rechtzeitig 
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oder nicht in vollem Umfang geleistet werden kann oder 
es zu einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Kündigung und Veräußerbarkeit (Fungibilität)
Die Laufzeit der Vermögensanlage beginnt nach Ein-
gang des Nachrangdarlehensbetrages auf dem Konto 
der Emittentin. Damit hat diese Vermögensanlage für 
jeden Anleger eine individuelle Laufzeit. Die Laufzeit 
der Vermögensanlage endet für jeden Anleger spä-
testens mit dem Ablauf der Nachrangdarlehenslaufzeit 
zum 31.12.2020. Die konkrete Laufzeit des Nachrang-
darlehens hängt davon ab, ob der Anleger oder die 
Emittentin kündigt.

Eine vollständige oder teilweise ordentliche Kündigung 
durch den Anleger ist einmalig zum 31.12.2019 möglich. 
Da die Kündigungsfrist für diesen Kündigungstermin 12 
Monate beträgt, muss die Kündigungserklärung in Text-
form (§ 126 b BGB) bis spätestens 31.12.2018 bei der 
Emittentin eingegangen sein. 

Ist der Anleger außerhalb des Kündigungstermins auf 
die Rückzahlung seines Anlagebetrages angewiesen, ist 
dies nur durch teilweise oder vollständige Abtretung, Ver-
kauf oder Verpfändung der Rechte und Ansprüche aus 
dem Nachrangdarlehensvertrag an einen Dritten mög-
lich. Eine solche Verfügung ist jeweils zum 31.12. eines 
jeden Jahres zulässig und bedarf zu ihrer Wirksamkeit 
der vorherigen Zustimmung der Emittentin in Textform 
(§ 126 b BGB). Da hierfür ein Vertragspartner gefunden 
werden muss und ein organisierter Markt für Nachrang-
darlehensforderungen nicht existiert, ist ein vorzeitiger 
Rückfluss des Nachrangdarlehenskapitals durch Ver-
kauf bzw. Abtretung nicht sichergestellt. Es ist auch mög-
lich, dass eine Abtretung nicht zum Nennwert der Forde-
rung erfolgen kann. Die Anlage ist daher für Anleger, die 
jederzeit die Möglichkeit haben wollen, auf 100 % des 
eingebrachten Kapitals zuzugreifen, nicht geeignet.

Es kann also sein, dass bei einem Veräußerungs-
wunsch kein Käufer gefunden wird oder der Verkauf 
nur zu einem geringeren Preis als gewünscht erfolgen 
kann und es damit zu einem Teil- oder Totalverlust des 
Anlagebetrages kommt.

Überplanmäßig hohes Kündigungsvolumen
Den Anlegern steht im Rahmen dieser Vermögensan-
lage ein einmaliges Kündigungsrecht zum 31.12.2019 
zu. Es besteht die Möglichkeit, dass zu diesem Kündi-
gungstermin eine größere Anzahl von Anlegern kündigt 
als prognostiziert. Die Emittentin wäre dann verpflichtet, 
zu diesem Zeitpunkt das Nachrangdarlehenskapital an 
die kündigenden Anleger zurückzahlen und die Zinszah-
lungen zu leisten. Reicht die laufende Liquidität der Emit-
tentin hierfür nicht aus, müsste sie die an die Projektge-
sellschaften gewährten Nachrangdarlehen zumindest 

teilweise kündigen. Hierzu soll der noch abzuschlie-
ßende Nachrangdarlehensvertrag zwischen Emittentin 
und Projektgesellschaft ein Kündigungsrecht vorsehen.

Die Projektgesellschaften sind aufgrund der Kündigung 
zur Tilgung des gekündigten Nachrangdarlehensbetrages 
und zur Zahlung der Zinsen verpflichtet. Zur Erwirtschaf-
tung der Zins- und Tilgungszahlung an die Emittentin 
besteht je nach den bei der Projektgesellschaft bestehen-
den Mehrheitsverhältnissen die Möglichkeit der Veräuße-
rung der Projektgesellschaft als Ganzes, des Verkaufs 
der Immobilien oder Grundstücke durch die Projektgesell-
schaft, der Inanspruchnahme einer Anschlussfinanzie-
rung durch die Projektgesellschaft oder der Tilgung des 
Nachrangdarlehens und die Leistung der Zinszahlung 
aus sonstiger freier Liquidität der Projektgesellschaft.

Gelingt es den Projektgesellschaften nicht, die Anlage-
objekte zum Kündigungszeitpunkt zu veräußern oder 
eine Anschlussfinanzierung zu realisieren, besteht die 
Möglichkeit, dass die Projektgesellschaften die gekün-
digten Nachrangdarlehen der Emittentin nicht tilgen 
und die Zinszahlungen nicht leisten können und damit 
auch die Emittentin zum Kündigungszeitpunkt nicht in 
der Lage ist, die Tilgung der Anlegernachrangdarlehen 
vorzunehmen und die Zinsen zu bezahlen. Wegen der 
Nachrangigkeit der Nachrangdarlehen wäre der kün-
digende Anleger in diesem Fall verpflichtet, der Emit-
tentin einen Zahlungsaufschub bis zu dem Zeitpunkt zu 
gewähren, zu dem die Tilgung der Nachrangdarlehen 
nicht mehr zum Vorliegen eines Insolvenzantragsgrun-
des bei der Emittentin führt. Für die nicht kündigenden 
Anleger führt dies zudem dazu, dass die Emittentin 
auch ihre Zins- und Tilgungszahlungen am 31.12.2020 
voraussichtlich nicht mehr leisten kann. Ein überplan-
mäßig hohes Kündigungsvolumen kann daher auch 
dazu führen, dass die Zins- und Tilgungszahlungen 
an die Anleger nicht rechtzeitig oder nicht in vollem 
Umfang geleistet werden können oder es zu einem 
Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Verkürzung der Laufzeit
Die UDI Immo Sprint FESTZINS I kann das Nachrang-
darlehen, wenn eine wirtschaftlich sinnvolle Investition 
in neue Projekte nicht mehr möglich ist, nach Ablauf 
von mindestens 24 Monaten ab der Zeichnung durch 
den letzten Anleger vollständig oder teilweise mit einer 
Frist von 6 Monaten ordentlich kündigen. In diesem Fall 
endet der Zinsanspruch mit der Rückzahlung des Nach-
rangdarlehens. Dies hat zur Folge, dass die Anleger – 
verglichen mit dem prognostizierten Zinsertrag eines 
ungekündigten Nachrangdarlehens über die gesamte 
geplante Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 
31.12.2020 – wegen der verkürzten Laufzeit nur eine 
geringere Zinszahlung von der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I erhalten.
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Noch nicht feststehende Investitionsgüter 
(Blind-Pool-Risiko)
Die konkreten Projekte, in die die Nachrangdarlehens-
mittel investiert werden sollen, stehen zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung noch nicht fest. Daher besteht 
die Möglichkeit, dass sich die Auswahl dieser Projekte 
trotz aller Sorgfalt bei der Prüfung der Investitionskri-
terien als wirtschaftlich nachteilig erweist. Sollte ein 
Projekt nicht die erwartete Rendite erbringen, besteht 
die Möglichkeit, dass die Projektgesellschaften keine 
oder geringere Einnahmen als erwartet erzielen. 
Damit besteht die Möglichkeit, dass die jeweiligen 
Projektgesellschaften nicht oder nicht vollständig in 
der Lage sind, die Zins- und Tilgungszahlungen aus 
dem Nachrangdarlehen der Emittentin zu leisten. Dies 
kann dazu führen, dass die Zins- und Tilgungszah-
lungen der Emittentin an die Anleger nicht rechtzeitig 
oder nicht in vollem Umfang gezahlt werden können 
oder es zu einem Totalverlust des Anlagebetrages 
kommt.

Verfügbarkeit und Auswahl der Anlageobjekte auf 
Ebene der Projektgesellschaften
Weil die UDI Immo Sprint FESTZINS I mittelbar über 
die Projektgesellschaften in noch nicht feststehende 
Anlageobjekte investieren will, ist die Verfügbarkeit 
und die Auswahl dieser Projekte und deren Standorte 
maßgeblich dafür, ob die Projektgesellschaften die 
prognostizierten wirtschaftlichen Ergebnisse erwirt-
schaften und damit die Zins- und Tilgungszahlung 
an die UDI Immo Sprint FESTZINS I leisten können. 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass zum 
Zeitpunkt der Investition keine ausreichende Zahl 
von geeigneten Projekten zur Verfügung steht, die 
eine ausreichend hohe Wirtschaftlichkeit aufwei-
sen. Infolgedessen besteht die Möglichkeit, dass die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I nicht in dem geplanten 
Umfang in Projektgesellschaften investieren kann. 
Die Eignung und Werthaltigkeit der zur Auswahl ste-
henden Projekte kann nur auf Grundlage von Gutach-
ten, Plausibilitätsprüfungen und Erfahrung beurteilt 
werden. Diese Grundlagen können sich als fehlerhaft 
erweisen, was zu negativen Ergebnisabweichungen 
auf Ebene der Projektgesellschaften und damit auch 
auf Ebene der UDI Immo Sprint FESTZINS I führen 
kann. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I im Durchschnitt aller 
Projektgesellschaften nicht die Mindestrendite erwirt-
schaftet, die sie zur Deckung ihrer Verwaltungs- und 
Nachrangdarlehensnebenkosten sowie zur Zahlung 
von Zins- und Tilgungsleistungen an die Anleger 
braucht. Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risi-
ken hätte zur Folge, dass die Zins- und Tilgungszah-
lungen an die Anleger nicht rechtzeitig oder nicht in 
vollem Umfang gezahlt werden können oder es zu 
einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt. 

Der Anleger hat weder auf die Auswahl der Projekte 
noch darauf Einfluss, in welchem Stadium der Entwick-
lung sich diese Projekte befinden. Diese Entscheidun-
gen werden ausschließlich von der Geschäftsführung 
der UDI Immo Sprint FESTZINS I getroffen.

Verkauf der Anlageobjekte auf Ebene der Pro-
jektgesellschaften, Verkauf der Projektgesell-
schaften selbst oder Zustandekommen einer 
Anschlussfinanzierung
Die UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG wird 
die Gelder der Anleger plangemäß über Projektgesell-
schaften in die Planung, die Entwicklung, den Bau, den 
Betrieb, den Kauf, den Verkauf und die Vermietung von 
energiesparenden und/oder umweltfreundlichen Immo-
bilien in Deutschland oder von Grundstücken investie-
ren, auf denen derartige Immobilien errichtet werden 
sollen.

Zum Laufzeitende der Vermögensanlage, also zum 
31.12.2020, ist geplant, dass die Projektgesellschaften die 
Nachrangdarlehen der Emittentin tilgen und die Zinszah-
lungen leisten. Hierzu kommt es auch, wenn die Emitten-
tin aufgrund von überplanmäßig vielen Kündigungen der 
Anleger Liquidität benötigt und deshalb die Nachrangdar-
lehensverträge zwischen Emittentin und Projektgesell-
schaft zumindest teilweise kündigt. Zur Erwirtschaftung 
der Zins- und Tilgungszahlung an die Emittentin besteht 
je nach den bei den Projektgesellschaft bestehenden 
Mehrheitsverhältnissen die Möglichkeit der Veräußerung 
der Projektgesellschaft als Ganzes, des Verkaufs der 
Immobilien oder Grundstücke durch die Projektgesell-
schaft, der Inanspruchnahme einer Anschlussfinanzie-
rung durch die Projektgesellschaft oder der Tilgung des 
Nachrangdarlehens und der Zinszahlung aus sonstiger 
freier Liquidität der Projektgesellschaft. 

Ist auch auf Ebene der Projektgesellschaften keine aus-
reichende Liquidität zur Tilgung und Zinszahlung vorhan-
den, müssten eine oder mehrere Projektgesellschaften 
die von ihnen betriebenen Immobilien oder Grundstücke 
veräußern oder eine Anschlussfinanzierung eines ande-
ren Darlehensgebers in Anspruch nehmen.

Es besteht die Möglichkeit, dass der Verkauf der 
Gesellschaft als Ganzes, der Verkauf der Immobilien 
oder Grundstücke oder die Inanspruchnahme einer 
Anschlussfinanzierung durch die Projektgesellschaf-
ten aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder sonstigen 
Gründen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht zum geplan-
ten Kaufpreis zustande kommt bzw. eine Anschluss-
finanzierung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht zu den 
geplanten Konditionen dargestellt werden kann. Dies 
hätte negative Auswirkungen auf die Liquidität der Pro-
jektgesellschaften und könnte dazu führen, dass diese 
nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in vollem Umfang 
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ihren Zahlungsverpflichtungen aus dem Nachrangdar-
lehensvertrag mit der UDI Immo Sprint FESTZINS I 
nachkommen können. 

Der Eintritt auch nur eines dieser Risiken hätte zur 
Folge, dass die Zins- und Tilgungszahlungen an die 
Anleger nicht rechtzeitig oder nicht in vollem Umfang 
gezahlt werden können oder es zu einem Totalverlust 
des Anlagebetrages kommt. 

Muss eine oder müssen mehrere Projektgesellschaf-
ten bei der Veräußerung eines Anlageobjektes Preis-
abschläge hinnehmen, etwa wegen eines Mangels am 
Anlageobjekt, und erzielen sie daher einen gegenüber 
der Planung deutlich niedrigeren Kaufpreis, so können 
sie das von der Emittentin gewährte Nachrangdarlehen, 
wenn sie über keine sonstige freie Liquidität verfügen, 
zum Ende der Laufzeit der Vermögensanlage nur teil-
weise oder gar nicht tilgen und auch die Zinsansprüche 
nur teilweise oder gar nicht erfüllen. Gelingt es diesen 
Projektgesellschaften zudem in der Folgezeit nicht, ein 
neues Projekt zu akquirieren, aus dem sie wieder Ein-
nahmen erzielt, so bestehen die Ansprüche der Emit-
tentin zwar fort, sind aber wegen der Nachrangigkeit der 
Nachrangdarlehen gegen die Projektgesellschaften nicht 
durchsetzbar. Damit würde der Emittentin zum Zeitpunkt 
der Beendigung dieser Vermögensanlage eingeplante 
Liquidität zur Tilgung der Nachrangdarlehen der Anleger 
und für die Zinszahlung fehlen, sodass diese nicht oder 
nicht vollständig in der Lage ist, die Nachrangdarlehen 
der Anleger zu tilgen bzw. die Verzinsung zu zahlen. Da 
der Emittentin nach Beendigung der Vermögensanlage 
auch von anderer Seite keine Liquidität mehr zufließt, 
könnte dies dazu führen, dass die Ansprüche der Anleger 
auf vollständige Tilgung und auf die Verzinsung aus der 
Laufzeit der Vermögensanlage, ebenso wie die zusätzli-
che Verzinsung für die Zeit des Vorliegens der Vorausset-
zung der Nachrangigkeit zwar weiter bestehen, sich aber 
wegen der Nachrangigkeit der Darlehen gegenüber der 
Emittentin nicht durchsetzen lassen. Diese Ansprüche 
verjähren gerechnet ab dem Ende des Jahres, in dem der 
Zins- bzw. Tilgungsanspruch entstanden ist, in 3 Jahren. 

Der Eintritt dieses Risikos hätte damit zur Folge, dass 
die Zins- und Tilgungszahlungen, ebenso wie die 
zusätzliche Verzinsung für die Zeit des Vorliegens der 
Voraussetzung der Nachrangigkeit, an die Anleger 
nicht rechtzeitig oder nicht in vollem Umfang gezahlt 
werden können oder es zu einem Totalverlust des Anla-
gebetrages kommt.

Kostensteigerung auf Ebene der Projektgesell-
schaften / Baukosten
Kommt es nach der Investition der UDI Immo 
Sprint FESTZINS I in eine Projektgesellschaft dort zu 
unvorhergesehenen Kostensteigerungen, etwa durch 

eine Erhöhung der Baukosten oder eine mangelhafte 
Bauausführung, so kann dies die Liquidität der jewei-
ligen Projektgesellschaft negativ beeinflussen. Dies 
kann dazu führen, dass diese nicht, nicht rechtzeitig 
oder nicht in vollem Umfang ihren Zahlungsverpflich-
tungen aus dem Nachrangdarlehensvertrag mit der 
UDI Immo Sprint FESTZINS I nachkommen kann. Der 
Eintritt dieses Risikos hätte zur Folge, dass die Zins- und 
Tilgungszahlungen an die Anleger nicht rechtzeitig oder 
nicht in vollem Umfang gezahlt werden können oder es 
zu einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Gewährleistung 
Die UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG wird 
die Gelder der Anleger plangemäß über Projektgesell-
schaften in die Planung, die Entwicklung, den Bau, den 
Betrieb, den Kauf, den Verkauf und die Vermietung von 
energiesparenden und/oder umweltfreundlichen Immo-
bilien in Deutschland oder von Grundstücken investieren, 
auf denen derartige Immobilien errichtet werden sollen.

Dabei besteht die Möglichkeit, dass die gekauften 
Grundstücke oder Immobilien oder die errichteten 
Immobilien Sachmängel aufweisen. So besteht insbe-
sondere die Möglichkeit, dass eine fehlerhafte Planung 
und Entwicklung zu Fehlern beim Bau der Immobi-
lie führt, dass vorgesehene Bauelemente nicht oder 
nicht in entsprechender Qualität geliefert werden oder 
eine Immobilie nicht entsprechend den Planungen 
erstellt wird. Bei Sachmängeln bestehen in der Regel 
Gewährleistungsansprüche der Projektgesellschaf-
ten gegenüber dem Verkäufer bzw. gegenüber dem 
Bauunternehmen, das die Errichtung der Immobilien 
verantwortet.

Bei einer Insolvenz des Verkäufers bzw. Bauunterneh-
mens besteht die Möglichkeit, dass sich Mängelge-
währleistungsansprüche gegen diese trotz der Stellung 
von Bürgschaften nicht oder nicht vollständig durchset-
zen lassen. Dies würde dazu führen, dass die Projekt-
gesellschaft die Kosten der Mängelbeseitigung selbst 
tragen müsste. 

Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass mögli-
che Baumängel erst nach Ablauf von Garantiezeiten, 
Verjährungs- und/oder Ausschlussfristen zur Geltend-
machung von Mängelgewährleistungsrechten oder 
vergleichbaren Ausgleichsansprüchen erkannt werden. 
In diesen Fallen könnte die jeweilige Projektgesell-
schaft keinen Rückgriff auf Dritte nehmen und müsste 
somit für die Mängelbeseitigung und/oder sonstige mit 
dem Baumangel verbundene negative Folgen selbst 
aufkommen.

Zudem besteht die Möglichkeit, dass Gewährleis-
tungsansprüche gegen den Vertragspartner auf dem 
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Rechtsweg durchgesetzt werden müssen und hierdurch 
Kosten für die Rechtsverfolgung und Schäden durch 
die Verzögerung der Mängelbeseitigung entstehen. 

Jedes der vorgenannten Risiken kann sich negativ auf 
die Liquidität der Projektgesellschaften auswirken und 
zu ausbleibenden, reduzierten oder verzögerten Zins- 
und Tilgungszahlungen an die UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I führen. Der Eintritt eines dieser Risiken hätte 
zur Folge, dass die Zins- und Tilgungszahlungen an die 
Anleger nicht rechtzeitig oder nicht in vollem Umfang 
gezahlt werden können oder es zu einem Totalverlust 
des Anlagebetrages kommt.

Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen
Das Konzept dieser Nachrangdarlehensvergabe durch 
die Anleger beruht auf den rechtlichen, steuerlichen und 
aufsichtsrechtlichen Bedingungen zum Zeitpunkt der 
Aufstellung dieses Verkaufsprospektes. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass sich diese durch Geset-
zesänderungen oder durch Änderungen der Auslegung 
und Anwendung bestehender Gesetze durch Rechtspre-
chung sowie Finanz- und sonstige Behörden ändern.

Dies könnte zu Einnahmeausfällen bei den Projektge-
sellschaften und damit dazu führen, dass diese ihre Zins- 
und Tilgungszahlungen an die UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I nicht rechtzeitig, nicht in vollem Umfang oder gar 
nicht leisten können. Der Eintritt eines dieser Risiken 
kann zur Folge haben, dass die Zins- und Tilgungszah-
lungen an die Anleger nicht rechtzeitig oder nicht in vol-
lem Umfang gezahlt werden können oder es zu einem 
Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Prognosen
Aussagen über zukünftige Entwicklungen in diesem 
Verkaufsprospekt beruhen auf Prognosen, Analysen 
und langjähriger Erfahrung. Dies betrifft vor allem 
die Aussagen über die Höhe der Einnahmen aus der 
Vermietung der Immobilien sowie über die Immobili-
enmarktentwicklung und über die Zahlung der Verzin-
sung und der Tilgungsleistungen der Projektgesell-
schaften an die Emittentin. 

Prognosen und Einschätzungen beinhalten jedoch 
grundsätzlich Unsicherheiten. Deshalb kann die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I für die im Verkaufspro-
spekt prognostizierten Entwicklungen keine Garantie 
übernehmen. Eine Abweichung von den Prognosen 
kann die Einnahmen der Projektgesellschaften reduzie-
ren und damit die Zins- und Tilgungszahlungen an die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I verzögern, verringern oder 
ganz ausschließen und so dazu führen, dass die Zins- 
und Tilgungszahlungen an die Anleger nicht rechtzeitig 
oder nicht in vollem Umfang gezahlt werden können oder 
es zu einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

a) Marktentwicklung im Immobilienbereich
Die im Verkaufsprospekt genannten Prognosen 
beruhen überwiegend auf Marktanalysen, Marktein-
schätzungen sowie der langjährigen Erfahrung der 
Geschäftsführung und ihrer Berater. Sollte sich die 
Immobilienmarktsituation gegenüber der Situation bei 
Prospektaufstellung nachteilig verändern, so können 
Planung, Entwicklung, Bau, Betrieb, Kauf, Verkauf und 
Vermietung von energiesparenden und/oder umwelt-
freundlichen Immobilien und von Grundstücken in 
Deutschland nicht mehr, nicht zu den geplanten Bedin-
gungen oder nur mit zeitlicher Verzögerung erfolgen. 
Dies kann zu niedrigeren oder ausbleibenden Zins- und 
Tilgungszahlungen aus den Projektgesellschaften an 
die UDI Immo Sprint FESTZINS I führen.

Der Eintritt dieses Risikos kann zur Folge haben, dass 
die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger nicht 
rechtzeitig oder nicht in vollem Umfang gezahlt werden 
können oder es zu einem Totalverlust des Anlagebetra-
ges kommt.

b) Zinszahlungen
Höhe und Zeitpunkt der Zinszahlung an die Anleger 
sind wegen der Nachrangigkeit der Nachrangdarlehen 
von der Höhe der Erträge bei den Projektgesellschaften 
abhängig. Werden auf Ebene der Projektgesellschaften 
keine hinreichenden Erträge erwirtschaftet, können 
diese die Nachrangdarlehen der Emittentin nicht bedie-
nen. Bleiben diese Zahlungen, anders als geplant, aus, 
besteht die Gefahr, dass die Zins- und Tilgungszahlun-
gen an die Anleger nicht rechtzeitig oder nicht in vol-
lem Umfang gezahlt werden können oder es zu einem 
Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Verspätete Fertigstellung
Zudem könnten die Immobilien, die über Projektge-
sellschaften durch die UDI Immo Sprint FESTZINS I 
finanziert werden, später als zum geplanten oder ver-
einbarten Termin fertiggestellt werden. Bestehen keine 
Ansprüche gegen die beauftragten Bauunternehmen 
wegen dieser Verspätung oder können diese nicht 
durchgesetzt werden (etwa wegen einer Insolvenz des 
Unternehmens), sind die durch die Verzögerung ent-
stehenden Schäden (z. B. durch Mietausfall) von der 
Projektgesellschaft zu tragen. Dieselbe Folge träte ein, 
wenn die Verzögerung ihre Ursache in Streiks, höhe-
rer Gewalt oder anderen unabwendbaren Umständen 
hätte. 

Folge des vorgenannten Risikos kann es daher sein, 
dass es zu einer Erhöhung der Kosten bzw. zu einer 
Reduzierung der Einnahmen (z. B. in Form von Mietein-
nahmen) auf Ebene der Projektgesellschaften kommt. 
Damit besteht die Gefahr, dass die Projektgesellschaf-
ten nur reduzierte, verzögerte oder ganz ausbleibende 
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Zahlungen an die UDI Immo Sprint FESTZINS I leisten 
können. Dadurch kann es dazu kommen, dass die Zins- 
und Tilgungszahlungen an die Anleger nicht rechtzeitig 
oder nicht in vollem Umfang gezahlt werden können oder 
es zu einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Entwicklung des Immobilienmarktes
Die UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG wird 
die Gelder der Anleger plangemäß über Projektgesell-
schaften in die Planung, die Entwicklung, den Bau, den 
Betrieb, den Kauf, den Verkauf und die Vermietung von 
energiesparenden und/oder umweltfreundlichen Immo-
bilien in Deutschland und von Grundstücken investie-
ren, auf denen derartige Immobilien errichtet werden 
sollen. Das wirtschaftliche Ergebnis der Vermögens-
anlage hängt damit maßgeblich vom Wert der Immo-
bilien ab, die von den Projektgesellschaften geplant, 
entwickelt, gebaut, betrieben, gekauft, verkauft oder 
vermietet werden sollen. Der Wert der Immobilien wie-
derum ist unter anderem abhängig vom Standort der 
Immobilie, vom Vermietungsstand, von der Entwicklung 
der Mieten in der jeweiligen Region, vom Zustand der 
Immobilien, von den Verwendungsmöglichkeiten, von 
der Veränderungen des Marktumfeldes, von den Bran-
chengewohnheiten, von den Wohn- und Arbeitsbe-
dingungen sowie von den Vorlieben der Gesellschaft. 
Sollten sich diese äußeren wirtschaftlichen Bedingun-
gen auf den jeweiligen Immobilienmärkten nachteilig 
verändern und zu einem Absinken des Marktwertes der 
Immobilien führen, kann dies das Ergebnis der Projekt-
gesellschaften und damit ihre Fähigkeiten zur Zahlung 
der vereinbarten Verzinsung und der Tilgung an die 
Emittentin negativ beeinträchtigen. Dies könnte dazu 
führen, dass die Zins- und Tilgungszahlungen an die 
Anleger nicht rechtzeitig oder nicht in vollem Umfang 
gezahlt werden können oder es zu einem Totalverlust 
des Anlagebetrages kommt.

Verkehrssicherungspflicht 
Ziel der UDI Immo Sprint FESTZINS I ist es, über 
Investitionen in Projektgesellschaften diese in die Lage 
zu versetzen, ausgesuchte Immobilien zu planen, zu 
entwickeln, zu bauen, zu betreiben, zu kaufen, zu ver-
kaufen und/oder zu vermieten. Die Projektgesellschaf-
ten tragen daher die damit verbundenen, nachfolgend 
genannten Bauherrenrisiken. 

Wenn die jeweilige Projektgesellschaft Eigentümerin 
des Grundstückes oder der Immobilie geworden ist, 
haftet die jeweilige Projektgesellschaft für Gefahren, 
die sich aus dem Zustand des Grundbesitzes oder der 
Immobilie ergeben oder von dem Grundbesitz bzw. der 
Immobilie ausgehen (wie beispielsweise aus der Ver-
letzung einer Verkehrssicherungspflicht). Eventuelle 
Schadensersatzansprüche Dritter aus der Verletzung 
dieser Pflichten hat die jeweilige Projektgesellschaft 

zu tragen. Folge des vorgenannten Risikos kann es 
daher sein, dass es zu einer Erhöhung der Kosten 
bzw. zu einer Reduzierung der Einnahmen auf Ebene 
der Projektgesellschaft kommt. Damit besteht die 
Gefahr, dass die Projektgesellschaften nur reduzierte, 
verzögerte oder ganz ausbleibende Zahlungen an die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I leisten können. Dadurch 
kann es dazu kommen, dass die Zins- und Tilgungs-
zahlungen an die Anleger nicht rechtzeitig oder nicht 
in vollem Umfang gezahlt werden können oder es zu 
einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.
 
Altlasten und Bebaubarkeit des Grundstückes
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich bereits 
zum Zeitpunkt des Erwerbes nicht bekannte, nicht ver-
sicherbare bzw. nicht im Grundstückskaufvertrag aus-
geschlossene Altlasten auf dem jeweiligen Grundstück 
befinden, die dazu führen, dass die Emittentin auf-
grund von gesetzlichen Bestimmungen, behördlichen 
Verfügungen oder aufgrund anderer Verpflichtungen 
gezwungen ist, diese Altlasten auf ihre Kosten zu besei-
tigen. Zudem kann die Emittentin dadurch von Mietern 
oder von sonstigen betroffenen dritten Personen auf 
Schadensersatz in Anspruch genommen werden, ohne 
dass ihr diese Kosten von dem Verkäufer oder von Drit-
ten erstattet werden.

Außerdem besteht die Möglichkeit, dass sich ein erwor-
benes Grundstück erst nach dem Kauf als nicht bebau-
bar herausstellt, etwa weil bestimmte geschützte Pflan-
zen und Tiere entdeckt werden, die auf dem Grundstück 
leben oder brüten oder archäologische Funde gemacht 
werden, die eine Überbauung ausschließen. Aber auch 
wenn solche Tatsachen eine Bebauung im Einzelfall 
nicht vollständig ausschließen, so können diese doch 
dazu führen, dass Kosten entstehen, z. B. für die Aus-
grabungsarbeiten bei archäologischen Funden oder 
durch notwendig werdende Umplanungen des Bauvor-
habens, die von der jeweiligen Projektgesellschaft zu 
tragen sind. 

Folge der vorgenannten Risiken kann es daher sein, 
dass es zu einer Erhöhung der Kosten bzw. zu einer 
Reduzierung der Einnahmen auf Ebene der Pro-
jektgesellschaft kommt. Damit besteht die Gefahr, 
dass die Projektgesellschaften nur reduzierte, ver-
zögerte oder ganz ausbleibende Zahlungen an die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I leisten können. Dadurch 
kann es dazu kommen, dass die Zins- und Tilgungs-
zahlungen an die Anleger nicht rechtzeitig oder nicht 
in vollem Umfang gezahlt werden können oder es zu 
einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Unrichtige Sachverständigen-Gutachten 
Die Abnahme von Bauleistungen durch die Projekt-
gesellschaften soll auf Grundlage von Gutachten 
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erfolgen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
die beauftragten Sachverständigen unrichtige Gutach-
ten erstellen und die Immobilie damit nicht den im Gut-
achten bestätigten Qualitätsstandards entspricht oder 
Mängel aufweist, die der Sachverständige nicht erkannt 
hat. Dies kann dazu führen, dass Baumängel unerkannt 
bleiben, was zu einem späteren Zeitpunkt zu Kosten für 
die Beseitigung dieser Mängel führen kann. Soweit der 
Sachverständige über eine Haftpflichtversicherung für 
berufliches Fehlverhalten verfügt, könnte die Versiche-
rungssumme nicht ausreichend sein, um etwaig entste-
hende Kosten der Projektgesellschaften abzudecken. 

Folge hiervon könnte es sein, dass es zu einer Erhö-
hung der Kosten bzw. zu einer Reduzierung der Einnah-
men auf Ebene der Projektgesellschaften kommt. Damit 
besteht die Gefahr, dass die Projektgesellschaften nur 
reduzierte, verzögerte oder ganz ausbleibende Zahlun-
gen an die UDI Immo Sprint FESTZINS I leisten können. 
Dadurch kann es dazu kommen, dass die Zins- und Til-
gungszahlungen an die Anleger nicht rechtzeitig oder 
nicht in vollem Umfang gezahlt werden können oder es 
zu einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Rechtsstreitigkeiten
Im Zusammenhang mit der Planung und Entwicklung, 
dem Bau, dem Betrieb, dem Kauf, dem Verkauf oder 
der Vermietung von Immobilien und Grundstücken 
sowie aufgrund sonstiger Verträge kann es zu Rechts-
streitigkeiten kommen. Im Falle des Unterliegens oder 
im Falle des Abschlusses eines Vergleichs, hat die 
Projektgesellschaft nicht eingeplante Gerichts- und 
Anwaltskosten zu tragen. Folge hiervon könnte es 
sein, dass es zu einer Erhöhung der Kosten auf Ebene 
der Projektgesellschaften kommt. Damit besteht die 
Gefahr, dass die Projektgesellschaften nur reduzierte, 
verzögerte oder ganz ausbleibende Zahlungen an die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I leisten können. Dadurch 
kann es dazu kommen, dass die Zins- und Tilgungs-
zahlungen an die Anleger nicht rechtzeitig oder nicht 
in vollem Umfang gezahlt werden können oder es zu 
einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Vermietung der Immobilien
Das wirtschaftliche Ergebnis der Projektgesellschaften 
hängt, soweit die Projektgesellschaften die jeweilige 
Immobilie nicht zuvor veräußern, auch von den erzielten 
Mieteinnahmen aus der Vermietung der Immobilie ab. Es 
besteht daher das Risiko von geringeren Einnahmen der 
Projektgesellschaften aus der Vermietung der Immobilien 
und von längeren Leerstandszeiten als prognostiziert. 

Ob und zu welchen Konditionen Mietverträge abge-
schlossen bzw. Anschluss- oder Neuvermietungen rea-
lisiert werden können, ist unter anderem von den Ent-
wicklungen der örtlichen Mietmärkte und den lokalen 

Rahmenbedingungen für den jeweiligen Immobilien-
standort abhängig. Sinkt die Nachfrage auf dem jewei-
ligen lokalen Markt, können auch nur geringere Mieten 
realisiert werden. 

Sollte sich die wirtschaftliche Situation der Mieter ver-
schlechtern, wirkt sich dies negativ auf die Einnahmen 
der Projektgesellschaften aus. Bei fehlender Bonität 
der Mieter, bei Vertragsuntreue der Mieter oder Zah-
lungsverzug der Mieter kann es zu Einnahmeausfällen 
bei den Projektgesellschaften kommen. 

Auch könnte es sein, dass – entgegen den Prognosen – 
zukünftig die Miete der Immobilien nicht erhöht werden 
kann oder sich für den Fall einer Neuvermietung sogar 
verringert. Die Projektgesellschaften tragen in diesem 
Zusammenhang das Risiko, dass Mieter einem Mieter-
höhungsverlangen (beispielsweise nach Umbaumaß-
nahmen oder Sanierungen) nicht zustimmen und ein 
solches Verlangen auch nicht gerichtlich durchgesetzt 
werden kann und sie in diesen Fällen die Kosten für 
Umbau- und/oder Sanierungsmaßnahmen zu tragen 
haben, ohne dass diese durch entsprechende Einnah-
men kompensiert werden.

Darüber hinaus ist es möglich, dass die Ansprüche 
der Projektgesellschaften aus den Mietverträgen nicht 
durchsetzbar sind oder dass die Mieter die Miete auf-
grund von Mängeln der Mietsache mindern. Zudem 
besteht das Risiko, dass einzelne Bestimmungen in 
den Mietverträgen nicht wirksam sind und dass hier-
durch niedrigere Mieteinnahmen erzielt werden.

Ferner können Umbau- oder Renovierungsmaßnah-
men erforderlich werden, um von den Mietern ver-
ursachte Beschädigungen zu beseitigen. Die hierfür 
entstehenden Kosten sind von den jeweiligen Projekt-
gesellschaften zu tragen, wenn diese zusätzliche Kos-
ten nicht versichert oder versicherbar sind oder nicht 
von den Mietern ersetzt werden (müssen) bzw. ersetzt 
werden können oder die Schäden während der Dauer 
des Mietverhältnisses unerkannt bleiben oder Scha-
denersatzansprüche gegen die jeweiligen Mieter nicht 
durchsetzbar und/oder bereits verjährt und/oder Mieter 
nicht mehr auffindbar sind.

Auch Leerstandszeiten der Immobilie (beispielsweise 
bei fehlender Anschlussvermietung oder einem Mie-
terwechsel) sowie erforderliche Umbaumaßnahmen 
im Zusammenhang mit einer Anschlussvermietung 
können Einnahmeausfälle bzw. zusätzliche Kosten 
zur Folge haben, die von den jeweiligen Projektgesell-
schaften zu tragen sind. 

Folge aller vorgenannten Risiken kann eine Erhöhung 
der Kosten bzw. eine Reduzierung der Einnahmen auf 
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Ebene der Projektgesellschaften sein. Damit besteht 
die Gefahr, dass die Projektgesellschaften nur redu-
zierte, verzögerte oder ganz ausbleibende Zahlungen 
an die UDI Immo Sprint FESTZINS I leisten können. 
Dadurch kann es dazu kommen, dass die Zins- und Til-
gungszahlungen an die Anleger nicht rechtzeitig oder 
nicht in vollem Umfang gezahlt werden können oder es 
zu einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Notwendige Reparatur- und 
Instandhaltungsmaßnahmen
Werden die Immobilien nach Planung und Errichtung 
von der jeweiligen Projektgesellschaft nicht veräußert, 
sondern selbst betrieben, ist die Wertentwicklung der 
Immobilie und damit die erzielbaren Mieteinnahmen 
auch von den getroffenen Reparatur- und Instandhal-
tungsmaßnahmen abhängig. Werden solche Maßnah-
men nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt, kann sich der Wert der Immobilie redu-
zieren, was zu geringeren Mieteinnahmen für die Pro-
jektgesellschaft führen kann.

Soweit der Auftrag zur Wartung, Instandhaltung, Funk-
tionsüberwachung und Störungsbeseitigung der Immo-
bilie selbst oder der in ihr verbauten Haustechnik nicht 
gegen eine feste Vergütung mit einem Dienstleister 
vereinbart werden kann, besteht die Gefahr, dass die 
Kosten hierfür das prognostizierte Maß überschreiten. 
Dasselbe gilt bei außerplanmäßigen Instandhaltungs-
maßnahmen (wie z. B. bei einem Mieterwechsel, wenn 
die Übernahme der Renovierungskosten gegenüber 
dem bisherigen Mieter nicht durchgesetzt werden kann) 
oder bei nicht oder nur teilweise vom Versicherer regu-
lierten Schäden. 

Der Eintritt auch nur eines der vorgenannten Risiken 
kann sich durch höhere Kosten negativ auf die Liqui-
dität der jeweiligen Projektgesellschaft auswirken 
und dazu führen, dass diese nicht, nicht rechtzeitig 
oder nicht in vollem Umfang ihren Zahlungsverpflich-
tungen aus dem Nachrangdarlehensvertrag mit der 
UDI Immo Sprint FESTZINS I nachkommen kann. Dies 
wiederum hätte zur Folge, dass die Zins- und Tilgungs-
zahlungen an die Anleger nicht rechtzeitig oder nicht 
in vollem Umfang gezahlt werden können oder es zu 
einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Veräußerbarkeit
Bei einer Veräußerung der fertig errichteten Immobilien 
durch die Projektgesellschaften hängt der erzielbare 
Veräußerungserlös im Wesentlichen von dem Zustand 
und der Wertentwicklung der Immobilien und diese wie-
derum in erster Linie von der erzielbaren Miete ab. Doch 
auch, wenn die Immobilie bzw. das Grundstück, auf dem 
diese errichtet werden soll, vor Baubeginn oder während 
des Baus veräußert wird, hängt der Verkaufspreis vor 

allem von der zukünftig erzielbaren Miete ab. Die Ver-
mietbarkeit einer Immobilie bestimmt sich unter anderem 
anhand der Lage des Objekts, dem baulichen Zustand, 
der Wettbewerbssituation und der Nachfrage. Darüber 
hinaus haben auch allgemeine wirtschaftliche, rechtli-
che und steuerliche Rahmenbedingungen sowie Verän-
derungen des jeweiligen lokalen Immobilien-standorts, 
insbesondere durch städtebauliche oder in-frastruktu-
relle Entwicklungen, Einfluss auf die Vermietbarkeit und 
somit auf die werthaltige Veräußerbarkeit eines Objekts. 
Es besteht das Risiko, dass die jeweilige Projektgesell-
schaft im Falle der Veräußerungsabsicht keinen Erwer-
ber oder nur solche finden kann, die einen geringeren 
Kaufpreis als prognostiziert zu zahlen bereit sind.

Folge hiervon wäre, dass die jeweilige Projektgesell-
schaft nur niedrigere Einnahmen aus der Veräuße-
rung erzielen kann als prognostiziert. Dies könnte 
dazu führen, dass diese nicht, nicht rechtzeitig oder 
nicht in vollem Umfang ihren Zahlungsverpflichtun-
gen aus dem Nachrangdarlehensvertrag mit der 
UDI Immo Sprint FESTZINS I nachkommen kann. Dies 
wiederum hätte zur Folge, dass die Zins- und Tilgungs-
zahlungen an die Anleger nicht rechtzeitig oder nicht 
in vollem Umfang gezahlt werden können oder es zu 
einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Ausfall oder Schlechtleistung wichtiger 
Vertragspartner
Sollten Vertragspartner der Projektgesellschaften mit 
ihren Leistungen, etwa wegen einer Insolvenz, aus-
fallen oder würde es nötig, bei einem Vertragsauslauf 
oder einer Kündigung neue Verträge abzuschließen, 
so können eventuell neue Vertragspartner nicht oder 
nur zu weniger guten Konditionen verpflichtet werden. 
Beim Ausfall wichtiger Vertragspartner könnten durch 
diese zugesagte Garantie- und Schadenersatzleistun-
gen entfallen. Eine Insolvenz eines Vertragspartners 
kann nach bereits erfolgten Anzahlungen zu einem 
Verlust dieser Anzahlungen führen. Vertragspartner 
könnten zudem ihren jeweiligen Verpflichtungen nicht 
oder nur teilweise nachkommen – sei es aufgrund ein-
geschränkter Leistungsfähigkeit (Bonität) oder einge-
schränkter Leistungsbereitschaft. Sollten vertraglich 
vereinbarte Regelungen von den Vertragsparteien 
unterschiedlich ausgelegt werden, so kann die jeweilige 
Projektgesellschaft ggf. erst nach Durchführung eines 
langwierigen und kostenintensiven Gerichtsverfahrens 
berechtigte Ansprüche gegenüber ihren Vertragspart-
nern durchsetzen. 

Der Eintritt auch nur eines der beschriebenen Risi-
ken kann die Liquidität der Projektgesellschaften 
negativ beeinflussen und dazu führen, dass diese 
die geplanten Zins- und Tilgungszahlungen an die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I nicht, nicht in vollem 
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Umfang oder nur verzögert leisten können. Als Folge 
kann es dazu kommen, dass die Zins- und Tilgungs-
zahlungen an die Anleger nicht rechtzeitig oder nicht 
in vollem Umfang gezahlt werden können oder es zu 
einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Werthaltigkeit der übertragenen Sicherheiten
Erweisen sich die bei der Nachrangdarlehensvergabe 
der UDI Immo Sprint FESTZINS I an die Projektgesell-
schaften eingeräumten Sicherheiten (z. B. Abtretung 
von Ansprüchen auf den Verkaufserlös oder aus der 
Vermietung etc.) als weniger werthaltig als angenom-
men, so kann dies im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder 
Insolvenz einer oder mehrerer Projektgesellschaften 
zu geringeren, verzögerten oder ausbleibenden Zins- 
und Tilgungszahlungen an die UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I führen, da sich diese nicht oder nicht vollstän-
dig aus den Sicherheiten befriedigen kann. Dies hätte 
negative Auswirkungen auf die Liquiditätssituation der 
UDI Immo Sprint FESTZINS I und kann dazu führen, 
dass die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger 
nicht rechtzeitig oder nicht in vollem Umfang gezahlt 
werden könnte oder es zu einem Totalverlust des Anla-
gebetrages kommt.

Genehmigungen und behördliche Auflagen
Soweit die Projektgesellschaften die von ihnen 
geplanten und entwickelten Immobilien auch selbst, 
also durch ein Bauunternehmen in ihrem Auftrag, 
errichten wollen, ist in aller Regel zuvor eine behörd-
liche Genehmigung des Bauprojekts einzuholen. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bauge-
nehmigung von den zuständigen Behörden gar nicht, 
erst später als prognostiziert oder nicht wie beantragt 
erteilt wird.

Dies kann negative Auswirkungen auf den Bau und 
den Betrieb der Immobilien haben, etwa in Form von 
notwendig werdenden Planänderungen oder zeitlichen 
Verzögerungen beim Baubeginn. Wird die Baugeneh-
migung vollständig versagt, muss ein Ersatzanlageob-
jekt gefunden werden. Wird gegen die Entscheidung 
der zuständigen Behörde über den Bauantrag gericht-
lich vorgegangen, entstehen Kosten für die Rechtsver-
folgung (Gerichts- und Rechtsanwaltskosten). Zudem 
würde es durch eine Klage gegen die Baugenehmigung 
zu weiteren Verzögerungen beim Bau der jeweiligen 
Immobilie kommen. 

Bei Eintritt jeder der vorgenannten Möglichkeiten wären 
höhere von der Projektgesellschaft zu tragende Kos-
ten die Folge. Hierdurch können sich die Zins- und 
Tilgungszahlungen der Projektgesellschaften an die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I vermindern, verzögern oder 
ganz ausbleiben. Dies kann dazu führen, dass die Zins- 
und Tilgungszahlungen an die Anleger nicht rechtzeitig 

oder nicht in vollem Umfang gezahlt werden können oder 
es zu einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Schäden und Betriebsunterbrechung
Die Gefahr der Beschädigung der Immobilien durch 
nicht versicherbare höhere Gewalt (z. B. Kriegsereig-
nisse, Kampfmittelbeseitigung etc.) und die Gefahr der 
Beschädigung der Immobilien durch sonstige uner-
kannt bleibende Dritte (z. B. Vandalismus) tragen die 
Projektgesellschaften, was zu höheren Kosten für die 
Projektgesellschaften bis hin zur Notwendigkeit einer 
Ersatzinvestition führen kann. Zudem kann es hier-
durch zu vorübergehenden Nutzungseinschränkungen 
der Immobilien kommen, die die Mieter zur Minderung 
ihrer Mietzahlungen berechtigten. 

Der Eintritt jedes der genannten Risiken kann trotz 
vorhandener Versicherungen die Zins- und Til-
gungszahlungen der Projektgesellschaften an die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I vermindern, verzögern 
oder völlig ausfallen lassen. Dies wiederum kann dazu 
führen, dass die Zins- und Tilgungszahlungen an die 
Anleger nicht rechtzeitig oder nicht in vollem Umfang 
gezahlt werden können oder es zu einem Totalverlust 
des Anlagebetrages kommt.

Insolvenz der Projektgesellschaften oder der 
Emittentin
Käme es zum Untergang einer oder mehrerer Immobi-
lien, etwa durch höhere Gewalt, würde sich dies min-
dernd auf das wirtschaftliche Ergebnis der Projektgesell-
schaften auswirken. Diese oder andere Gründe können 
zur Insolvenz einer Projektgesellschaft führen. Eine 
solche Insolvenz würde erhebliche Einnahmeausfälle 
bei der UDI Immo Sprint FESTZINS I zur Folge haben 
und dazu führen, dass die Zins- und Tilgungszahlungen 
an die Anleger nicht rechtzeitig, nicht in vollem Umfang 
oder gar nicht gezahlt werden können. Würden mehrere 
Projektgesellschaften zahlungsunfähig werden, kann 
auch die UDI Immo Sprint FESTZINS I insolvent werden. 
Dies kann zum Ausfall der Zins- und Tilgungszahlungen 
sowie zum Totalverlust des Anlagebetrages führen.

Schlüsselpersonen
Das wirtschaftliche Ergebnis der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I und der Projektgesellschaften hängt maßgeblich 
von der Qualität des Managements bei diesen Gesell-
schaften, den Generalunternehmern sowie den jewei-
ligen externen Beratern und Vertragspartnern ab. Dies 
gilt insbesondere für den Geschäftsführer der Emittentin 
Georg Hetz, der voraussichtlich auch Geschäftsführer 
derjenigen Projektgesellschaften werden wird, bei denen 
er die Mehrheit der Gesellschaftsanteile hält sowie für 
den Geschäftsführer der Emittentin Dipl.-Ing. Stefan Kel-
ler. Rückzug, Ausscheiden oder Ableben solcher Schlüs-
selpersonen können nachteilige Folgen wie höhere 
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Kosten oder geringere Erträge haben. Ferner können 
Beratungsfehler externer Berater nicht ausgeschlossen 
werden. So können sich eingeholte Gutachten als feh-
lerhaft erweisen. Soweit die dadurch entstehenden Kos-
ten nicht durch Versicherungen gedeckt werden, können 
geringere Erträge, höhere Aufwendungen oder höhere 
Steuerbelastungen für die jeweilige Gesellschaft entste-
hen. Bei den Projektgesellschaften kann der Eintritt die-
ser Risiken zu verminderten, verzögerten oder ausblei-
benden Zins- und Tilgungszahlungen an die UDI Immo 
Sprint FESTZINS I und damit bei dieser dazu führen, 
dass die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger 
nicht rechtzeitig oder nicht in vollem Umfang gezahlt wer-
den können oder es zu einem Totalverlust des Anlage-
betrages kommt. Dasselbe gilt, wenn sich diese Risiken 
auf Ebene der UDI Immo Sprint FESTZINS I realisieren.

Interessenkonflikt
Der Gesellschaftsvertrag der Emittentin sieht eine Aus-
übung der Geschäftsführung durch die Komplementärin 
vor. Die Geschäftsführung bei der Komplementärin wird 
von Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller wahrgenom-
men. Da Georg Hetz voraussichtlich auch die Geschäfts-
führung bei den Projektgesellschaften übernehmen wird, 
bei denen er die Mehrheit der Gesellschaftsanteile hält 
und in die die UDI Immo Sprint FESTZINS I investieren 
wird, besteht die Möglichkeit von Interessenkonflikten 
durch die gleichzeitige Wahrnehmung von Interessen 
des Darlehensgebers und des Darlehensnehmers. 
Zudem sind Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller auch 
als Geschäftsführer für die UDI Beratungsgesellschaft 
mbH tätig, die den Vertrieb dieser Vermögensanlage 
übernehmen wird und deren Gesellschaftsanteile zu 100 
% von Georg Hetz gehalten werden. Die UDI Beratungs-
gesellschaft mbH ist zudem einzige Gesellschafterin der 
Komplementärin. Dadurch besteht das Risiko, dass bei 
einer Entscheidungsfindung ein bestehender Interes-
senkonflikt zum Nachteil des Anlegers gelöst wird. Ein 
Interessenkonflikt kann ferner begründet werden, wenn 
Geschäftsführer oder Gesellschafter der Emittentin 
oder die Komplementärin gleichzeitig für konkurrierende 
Unternehmen tätig sind. Als Folge solcher Entscheidun-
gen könnte sich die Liquiditätslage der UDI Immo Sprint 
FESTZINS I verschlechtern. Dies kann dazu führen, 
dass die Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger 
nicht rechtzeitig oder nicht in vollem Umfang gezahlt 
werden können oder es zu einem Totalverlust des Anla-
gebetrages kommt.

Höhere Gewalt
Es ist nicht auszuschließen, dass Erdbeben oder sons-
tige Formen höherer Gewalt, Kriegsereignisse, Kern-
energieunfälle, Flugzeugabstürze oder Ähnliches ein-
zelne Immobilien oder Grundstücke betreffen, während 
die UDI Immo Sprint FESTZINS I in die Projektgesell-
schaften investiert hat. Jedes dieser Ereignisse kann 

zu Einnahmeausfällen bei den Projektgesellschaften 
führen und damit die Zins- und Tilgungszahlungen an 
die UDI Immo Sprint FESTZINS I verzögern, vermin-
dern oder vollständig ausfallen lassen. Dies kann dazu 
führen, dass die Zins- und Tilgungszahlungen an die 
Anleger nicht rechtzeitig oder nicht in vollem Umfang 
gezahlt werden können oder es zu einem Totalverlust 
des Anlagebetrages kommt.

Versicherungen
Abgeschlossene Versicherungen können von den Ver-
sicherern, z. B. wegen häufiger Schäden, gekündigt 
werden, und der Versicherungsschutz könnte nur teurer 
oder ggf. gar nicht anderweitig beschafft werden. Häu-
figer als geplant können Versicherungsfälle eintreten, 
und die Eigenbeteiligung an den Schäden könnte die 
hierfür kalkulierten Kosten übersteigen. Zudem könnten 
Lücken im Versicherungsschutz dazu führen, dass die 
Versicherung im Schadensfall die Übernahme der ent-
standenen Kosten verweigert. Für Gefahren aus inneren 
Unruhen, Erdbeben, Reaktorunfällen oder Kriegsereig-
nissen besteht kein Versicherungsschutz. Die hieraus 
resultierenden Kosten bzw. Risiken hat die jeweilige 
Projektgesellschaft zu tragen. Dies kann zu einer 
Reduzierung, einer Verminderung oder dem völligen 
Ausbleiben der Zins- und Tilgungszahlungen aus den 
Projektgesellschaften an die UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I und damit dazu führen, dass die Zins- und Til-
gungszahlungen an die Anleger nicht rechtzeitig oder 
nicht in vollem Umfang gezahlt werden können oder es 
zu einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.

Rückabwicklung
Die UDI Immo Sprint FESTZINS I plant, Nachrangdar-
lehenskapital in Höhe von 10 Mio. Euro von privaten 
Nachrangdarlehensgebern einzuwerben. Kann ein Min-
destzeichnungsvolumen von ca. 3 Mio. Euro innerhalb 
der Platzierungsphase nicht erreicht werden, könnte 
eine Rückabwicklung derjenigen Nachrangdarlehen 
erfolgen, die bis dahin schon gezeichnet wurden. Die 
Anleger haben dann einen Anspruch auf Rückzahlung 
des investierten Kapitals. Da die Möglichkeit besteht, 
dass schon während der Einwerbephase mit der Nach-
rangdarlehensausreichung an die Projektgesellschaf-
ten begonnen wird, kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass die UDI Immo Sprint FESTZINS I zum Zeitpunkt 
der Rückabwicklung nicht in der Lage sein wird, die Til-
gung rechtzeitig und vollständig an die Anleger zurück-
zuzahlen und es somit zu einem Totalverlust des Anla-
gebetrages kommt.

II. Anlegergefährdende Risiken
Anlegergefährdende Risiken sind Risiken, die das Pri-
vatvermögen des Anlegers über den Verlust des inves-
tierten Kapitals hinaus gefährden und bis zur Privatin-
solvenz des Anlegers führen können.
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Fremdfinanzierung der 
Nachrangdarlehensvergabe
Eine Fremdfinanzierung der Nachrangdarlehensver-
gabe an die Emittentin durch den Anleger ist konzept-
ionell nicht vorgesehen. Die Emittentin rät ausdrücklich 
davon ab, den Erwerb der Vermögensanlage durch die 
Aufnahme eines Kredits zu finanzieren. Hat der Anle-
ger gleichwohl die Vermögensanlage ganz oder teil-
weise fremdfinanziert, trägt er das Risiko, dass er trotz 
eines möglichen Ausbleibens oder einer Reduzierung 
der Zins- und Tilgungszahlungen oder eines Teil- oder 
Totalverlustes des Anlagebetrages die Kredittilgungen, 
Kreditzinsen und sonstigen Kreditkosten zahlen muss, 
da diese Kosten unabhängig davon entstehen, ob und in 
welcher Höhe die Emittentin Auszahlungen an die Anle-
ger vornimmt. Hierdurch kann der Anleger zu weiteren 
Zahlungen aus dem Privatvermögen verpflichtet sein, 
die zur Privatinsolvenz des Anlegers führen können.

Nachrangigkeit der Anlegernachrangdarlehen
Die Anleger gewähren der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I ein Nachrangdarlehen. Nachrangigkeit bedeutet 
zum einen, dass die Geltendmachung des Anspruchs 
auf Rückzahlung der überlassenen Gelder (Tilgung) 
sowie auf Zahlung der versprochenen Zinsen solange 
und soweit ausgeschlossen ist, wie deren Rückzahlung 
einen Grund für die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen der Emittentin herbeiführen 
würde. Nachrangigkeit bedeutet zum anderen, dass im 
Falle der Insolvenz oder der Liquidation der Emitten-
tin die Rückzahlung der überlassenen Gelder (Tilgung) 
sowie die Zahlung der versprochenen Zinsen erst nach 
Befriedigung sämtlicher anderer Gläubiger der Emitten-
tin erfolgen darf. Die Forderungen der Anleger treten 
also hinter alle in § 39 Abs. 1 Nr. 1–5 InsO (Insolvenz-
ordnung) genannten Forderungen zurück. Im Unter-
schied zu einem typischen Darlehen mit unbedingter 
Rückzahlungsverpflichtung, ist dieses Nachrangdarle-
hen daher seinem Wesen nach eine unternehmerische 
Beteiligung mit eigenkapitalähnlicher Haftungsfunktion. 
Die Anleger übernehmen mit der Nachrangdarlehens-
vergabe ein unternehmerisches Geschäftsrisiko, das 
über das ohnehin bestehende, allgemeine Insolvenz-
ausfallrisiko hinausgeht. Daher eignet sich der Erwerb 
dieser Vermögensanlage nicht zur sicheren Vermö-
gensbildung und/oder zur Altersvorsorge. 

Die Verwirklichung dieses Risikos kann sich wie folgt 
auswirken:

 ► Die UDI Immo Sprint FESTZINS I wäre zur Rück-
zahlung der Nachrangdarlehen und zur Zahlung der 
Verzinsung nicht berechtigt.

 ► Die Anleger müssten der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I bei Fälligkeit ihrer Forderungen gegebenenfalls 

einen Zahlungsaufschub bis zu dem Zeitpunkt 
gewähren, zu dem die Zahlung von Zins und Til-
gung keine Insolvenz mehr auslöst.

 ► Die Anleger müssten jede Zins- und Tilgungszah-
lung, die sie trotz der Nachrangigkeit zu Unrecht 
erhalten haben, auf Anforderung aus ihrem Pri-
vatvermögen an die UDI Immo Sprint FESTZINS I 
zurückzahlen.

Als Folge hieraus besteht die Möglichkeit, dass die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I nicht in der Lage ist, die 
Zins- und Tilgungszahlungen an die Anleger rechtzei-
tig oder in vollem Umfang zu leisten. Zudem besteht 
das Risiko, dass der Anleger Steuern entrichten muss, 
obwohl er zur Rückzahlung der erhaltenen Zins- und/
oder Tilgungsleistungen verpflichtet ist. Hierzu kann 
es etwa kommen, wenn die Zins- und Tilgungszah-
lung in einem Jahr ausgezahlt wird, die Rückforderung 
dagegen erst im Folgejahr erfolgt. Dann müsste die 
Verzinsung im ersten Jahr versteuert werden, wäh-
rend die Rückforderung im Folgejahr steuerlich nicht 
berücksichtigungsfähig ist. Da die Steuerforderung in 
diesem Fall nicht aus den Zins- bzw. Tilgungszahlun-
gen bestritten werden kann, ist der Anleger dadurch 
zur Leistung dieser Steuerzahlungen aus dem Privat-
vermögen verpflichtet, die zur Privatinsolvenz führen 
kann.

Änderung der Vertragsbedingungen und der Tätig-
keit der Emittentin
Ein einseitiges Recht der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I zur Änderung der Vertragsbedingungen besteht 
im Rahmen dieser Vermögensanlage nicht. Die Ver-
tragsbedingungen sind im Nachrangdarlehensvertrag 
zwischen der UDI Immo Sprint FESTZINS I und dem 
einzelnen Anleger festgeschrieben, der nicht einseitig 
geändert werden kann.

Jedoch besteht die Möglichkeit, dass sich die tatsäch-
liche Tätigkeit der UDI Immo Sprint FESTZINS I inner-
halb des Verwendungszwecks der von den Anlegern 
gewährten Nachrangdarlehen so ändert, dass die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I ein Investmentvermö-
gen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs darstellt, 
sodass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) Maßnahmen nach § 15 des Kapital-
anlagegesetzbuchs ergreifen und insbesondere die 
Rückabwicklung der Geschäfte der Emittentin der Ver-
mögensanlage anordnen kann. Hierbei besteht das 
Risiko, dass sich der Anspruch des Anlegers auf Rück-
zahlung seines Anlagebetrages aufgrund wirtschaftli-
cher Schwierigkeiten oder einer Insolvenz infolge der 
Rückabwicklungsanordnung der BaFin nicht rechtzei-
tig oder nicht vollständig durchsetzen lässt oder es zu 
einem Totalverlust des Anlagebetrages kommt.
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Zudem kann rückwirkend die Rechtsgrundlage für die 
Auszahlung der Verzinsung und der Tilgung entfallen, 
sodass der Anleger die bereits erhaltenen Zahlungen 
an die UDI Immo Sprint FESTZINS I zurückzahlen 
muss. Dies kann dazu führen, dass der Anleger zur 
Rückzahlung der bereits erhaltenen Zahlungen aus 
dem Privatvermögen verpflichtet ist, die zur Privatinsol-
venz führen kann. Es ist möglich, dass die erhaltenen 
Zahlungen, auch wenn der Anleger zur Rückzahlung 
verpflichtet ist, trotzdem versteuert werden müssen und 
zu entsprechenden Steuerforderungen führen. Hierzu 
kann es etwa kommen, wenn die Verzinsung und die 
Tilgung in einem Jahr ausgezahlt wird, die Rückforde-
rung dagegen erst im Folgejahr erfolgt. Dann müsste 
die Zahlung im ersten Jahr versteuert werden, wäh-
rend die Rückforderung im Folgejahr steuerlich nicht 
berücksichtigungsfähig ist. Die Steuerforderung kann 
in diesem Fall nicht aus den Zins- und Tilgungszahlun-
gen bestritten werden. Dies kann dazu führen, dass der 
Anleger zur Leistung dieser Steuerzahlung aus dem 
Privatvermögen verpflichtet ist, was zur Privatinsolvenz 
führen kann. 

Rückzahlung ausgezahlter Zins- und 
Tilgungszahlungen
Erhält der Anleger Zinszahlungen oder Tilgungsleistun-
gen aus dem Nachrangdarlehen, obwohl dies aufgrund 
der Bestimmungen des Nachrangdarlehensvertrages 
unzulässig gewesen wäre, hat er diese erhaltenen 
Beträge auf Anforderung aus seinem Privatvermögen 
an die UDI Immo Sprint FESTZINS I zurückzugeben.

Es ist möglich, dass die erhaltenen Zinszahlungen, 
auch wenn der Anleger zur Rückzahlung aus seinem 
Privatvermögen verpflichtet ist, trotzdem versteuert 
werden müssen und zu entsprechenden Steuerforde-
rungen führen. Hierzu kann es etwa kommen, wenn die 
Verzinsung in einem Jahr ausgezahlt wird, die Rückfor-
derung dagegen erst im Folgejahr erfolgt. Dann müsste 
die Verzinsung im ersten Jahr versteuert werden, wäh-
rend die Rückforderung im Folgejahr steuerlich nicht 
berücksichtigungsfähig ist. Die Steuerforderung kann 
in diesem Fall nicht aus den Zins- und Tilgungszahlun-
gen bestritten werden. In allen vorstehend genannten 
Fällen ist der Anleger zur Leistung weiterer Zahlungen 
aus dem Privatvermögen verpflichtet, die zur Privatin-
solvenz führen können.

Maximales Risiko
Über den Totalverlust der Vermögensanlage 
hinaus besteht das Risiko der Gefährdung 
des Privatvermögens des Anlegers bis hin zu 
dessen Privatinsolvenz. Sofern der Anleger 
den Erwerb der Vermögensanlage teilweise 

oder vollständig fremdfinanziert hat, hat er 
die Kredittilgung, Kreditzinsen und sons-
tigen Kreditkosten für diese Fremdfinan-
zierung auch dann zu leisten, wenn es zu 
einer Reduzierung oder dem Ausbleiben der 
Zinszahlung oder zu einem Teil- oder Total-
verlust des Anlagebetrages kommen sollte. 
Auch eventuelle zusätzliche Steuern auf den 
Erwerb, die Veräußerung, die Aufgabe oder 
die Rückzahlung der Vermögensanlage sind 
vom Anleger im Falle fehlender Rückflüsse 
aus seinem Privatvermögen zu begleichen. 
Erhält der Anleger Zinszahlungen oder Til-
gungsleistungen aus dem Nachrangdar-
lehen, obwohl dies aufgrund der Bestim-
mungen des Nachrangdarlehensvertrages 
(Nachrangigkeit) unzulässig gewesen wäre, 
hat er diese erhaltenen Beträge auf Anforde-
rung aus seinem Privatvermögen zurückzu-
zahlen. Hierzu kann es auch kommen, wenn 
die Vermögensanlage aufgrund einer Anord-
nung der BaFin wegen einer Änderung der 
Vertragsbedingungen und der Tätigkeit der 
Emittentin rückabgewickelt wird. Zudem 
kann es dazu kommen, dass er die zurück-
zuzahlenden Beträge dennoch versteu-
ern muss. Der betreffende Anleger könnte 
somit nicht nur sein eingesetztes Kapital 
verlieren, sondern müsste das zur Finanzie-
rung der Vermögensanlage aufgenommene 
Fremdkapital inklusive Zinsen zurückzah-
len und/oder erhaltene Zins- und Tilgungs-
leistungen an die Emittentin zurückzahlen 
und/oder zusätzlich die zurückzuzahlenden 
Beträge versteuern. Da die Steuerforderung 
in diesem Fall nicht aus den Zins- und Til-
gungszahlungen bestritten werden kann, 
ist der Anleger dadurch zur Leistung dieser 
Steuerzahlung aus dem Privatvermögen 
verpflichtet. 

Dies alles kann zur Privatinsolvenz (maxima-
les Risiko) des Anlegers führen.

Darüber hinaus sind der Anbieterin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung keine weiteren wesentlichen tat-
sächlichen und rechtlichen Risiken im Zusammenhang 
mit der Vermögensanlage bekannt.
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Das vom Anleger gewährte Nachrangdarlehen wird 
nach Eingang des Nachrangdarlehensbetrages (§ 187 
Abs. 1 BGB) auf dem Konto der Emittentin in Höhe des 
jeweils noch ausstehenden Nachrangdarlehensbetra-
ges gemäß folgender Aufstellung verzinst: 

Nach Eingang des 

Darlehensbetrages

(§ 187 Abs. 1 BGB) 

bis zum 31.12.2019 3,50 % p. a.

für die Zeit vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2020 3,75 % p. a.

Die Auszahlung der Verzinsung erfolgt – vorbehaltlich 
der Nachrangigkeit des Nachrangdarlehens – in Höhe 
der für die gesamte Laufzeit der Vermögensanlage 
aufgelaufenen Zinsen zusammen mit der Tilgung des 
Anlagebetrages, also entweder zum Ende der Laufzeit 
der Vermögensanlage zum 31.12.2020 oder im Falle 
der Kündigung durch den Anleger oder die Emittentin 
zum Zeitpunkt der durch die Kündigung herbeigeführ-
ten Beendigung des Nachrangdarlehensvertrages.

Während der Laufzeit der Vermögensanlage werden die 
aufgelaufenen Zinsansprüche der Anleger thesauriert. 
Dies bedeutet, dass die jährlich aufgelaufenen Zinsen 
nicht ausgezahlt, sondern dem vom Anleger gewähr-
ten Nachrangdarlehensbetrag hinzuaddiert werden. Im 
folgenden Jahr errechnet sich die Verzinsung daher 
nach dem neuen, um die Zinsansprüche des vorher-
gehenden Jahres erhöhten Nachrangdarlehensbetrags 
(Zinseszins-Effekt). Zum Ende der Laufzeit der Ver-
mögensanlage zum 31.12.2020 oder nach Kündigung 
erfolgt dann die Rückzahlung des um die Zinsansprü-
che der zurückliegenden Jahre erhöhten Nachrangdar-
lehensbetrages zusammen mit der Auszahlung der Zin-
sen für das gerade abgelaufene Kalenderjahr. 

Sollte sich die Kontoverbindung des Anlegers ändern, 
ist dieser verpflichtet, der UDI Immo Sprint FESTZINS I 
die neue Kontoverbindung unverzüglich in Textform 
(§ 126 b BGB) mitzuteilen. Kosten oder Schäden, die 
der UDI Immo Sprint FESTZINS I aufgrund einer falsch 
angegebenen oder nicht aktualisierten Kontoverbin-
dung im Rahmen einer Zins- oder Tilgungszahlung 
entstehen, sind vom Anleger zu tragen. Sollte die Ver-
zinsung und die Tilgung aufgrund einer falsch angege-
benen oder nicht aktualisierten Kontoverbindung nicht 
überwiesen werden können, so kann der Nachrang-
darlehensgeber für den Zeitraum bis zur tatsächlichen 
Überweisung nach Richtigstellung der Kontoverbindung 
keine Zinsen verlangen. Die Zinsen werden von der 

Emittentin nach der deutschen Zinsmethode (30 Tage 
pro Monat, 360 Tage pro Jahr) berechnet. Die Tilgung 
des Nachrangdarlehensbetrages erfolgt entweder nach 
Erklärung der Kündigung und Ablauf der Kündigungs-
frist oder nach Ablauf der Laufzeit des Nachrangdarle-
hens zum 31.12.2020 innerhalb von 5 Bankarbeitstagen. 

Sollte die Tilgung des Nachrangdarlehens wegen der 
Nachrangigkeit der Nachrangdarlehen unzulässig sein 
und sich die Tilgung dadurch über den vertraglich vor-
gesehenen Tilgungszeitpunkt hinaus verzögern, hat der 
Anleger für diesen Zeitraum bis zur endgültigen Tilgung 
des Nachrangdarlehens weiterhin Anspruch auf Verzin-
sung seiner Nachrangdarlehenssumme. Die Höhe des 
Zinssatzes für einen derartigen Verlängerungszeitraum 
beträgt 3,0 % p. a. über dem Basiszinssatz der Europä-
ischen Zentralbank gemäß § 247 BGB.

Laufzeit und Kündigungsfrist
Die Laufzeit der Vermögensanlage beginnt nach Ein-
gang des Nachrangdarlehensbetrages auf dem Konto 
der Emittentin. Damit hat diese Vermögensanlage für 
jeden Anleger eine individuelle Laufzeit. Die Laufzeit 
der Vermögensanlage endet für jeden Anleger spä-
testens mit dem Ablauf der Nachrangdarlehenslaufzeit 
zum 31.12.2020. Die konkrete Laufzeit des Nachrang-
darlehens hängt davon ab, ob der Anleger oder die 
Emittentin kündigt.

Eine vollständige oder teilweise ordentliche Kündigung 
durch den Anleger ist einmalig zum 31.12.2019 möglich. 
Da die Kündigungsfrist für diesen Kündigungstermin 12 
Monate beträgt, muss die Kündigungserklärung in Text-
form (§ 126 b BGB) bis spätestens 31.12.2018 bei der 
Emittentin eingegangen sein. Damit beträgt die Laufzeit 
der Vermögensanlage für jeden Anleger, wie von § 5a 
VermAnlG vorgesehen, mindestens 24 Monate.

Die UDI Immo Sprint FESTZINS I kann das Nachrang-
darlehen, wenn eine wirtschaftlich sinnvolle Investition 
in neue Projekte nicht mehr möglich ist, nach Ablauf 
von mindestens 24 Monaten ab der Zeichnung durch 
den letzten Anleger vollständig oder teilweise mit einer 
Frist von 6 Monaten ordentlich kündigen. 

Anlegergruppe, auf die die Vermögensanlage 
abzielt
Das Angebot richtet sich grundsätzlich an im Inland 
ansässige, unbeschränkt steuerpflichtige Personen aus 
der Bundesrepublik Deutschland, die ihr Kapital mit-
telfristig anlegen möchten und dabei unter Hinnahme 
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unternehmerischer Risiken, verglichen mit Bankkonten, 
angemessen hohe Erträge erzielen möchten.
 
Beteiligung am Ergebnis eines Unternehmens und 
Treuhandvermögen
Bei der angebotenen Vermögensanlage handelt es sich 
nicht um eine Beteiligung am Ergebnis eines Unterneh-
mens im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 VermAnlG und nicht 
um ein Treuhandvermögen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 
2 VermAnlG, sondern um ein Nachrangdarlehensver-
hältnis mit Zinszahlungsverpflichtung der Emittentin 
(siehe Gesellschaftsvertrag ab Seite 78 und § 1 Abs. 1 
Nachrangdarlehensvertrag ab Seite 74).

Mittelverwendungskontrolleur
Ein Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle wurde 
im Rahmen dieser Vermögensanlage nicht abgeschlos-
sen. Einen Mittelverwendungskontrolleur gibt es im 
Rahmen dieser Vermögensanlage nicht.
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Angaben über das Anlageziel, die 
Anlagestrategie und die Anlage-
politik der Vermögensanlage

Anlagepolitik
Die Anlagepolitik der Vermögensanlage besteht darin, 
dass die Emittentin in Projektgesellschaften investiert, 
die in die Planung, die Entwicklung, den Bau, den Betrieb, 
den Kauf, den Verkauf und die Vermietung von energie-
sparenden und/oder umweltfreundlichen Immobilien in 
Deutschland oder von Grundstücken investieren, auf 
denen derartige Immobilien errichtet werden sollen, und 
Einnahmen aus dem Verkauf der Immobilien oder Grund-
stücke oder aus der Vermietung der Immobilien erzielen.

Die Investitionen in die Projektgesellschaften erfolgen 
über die Gewährung von Nachrangdarlehen, sofern 
diese Gewährung nicht erlaubnispflichtig ist.

Anlagestrategie
Die Anlagestrategie der Vermögensanlage besteht 
darin, durch Einhaltung der Anlagepolitik und der Inves-
titionskriterien aus der Vergabe von Nachrangdarlehen 
an Projektgesellschaften Zinseinnahmen zu erzielen, 
die diese Projektgesellschaften aus der Planung, der 
Entwicklung, dem Bau, dem Betrieb, dem Kauf, dem 
Verkauf und der Vermietung von energiesparenden 
und/oder umweltfreundlichen Immobilien in Deutsch-
land und von Grundstücken erwirtschaften, auf denen 
derartige Immobilien errichtet werden sollen. Die Emit-
tentin wird die ihr zur Verfügung stehenden liquiden 
Mittel nicht nur in ein Projekt investieren, sondern ein 
Portfolio aus verschiedenen Projekten aufbauen, um so 
stabile Einnahmen zu erzielen.

Anlageziele
Das Anlageziel der Vermögensanlage besteht darin, 
dass die Projektgesellschaften aus der Planung, der 
Entwicklung, dem Bau, dem Betrieb, dem Kauf, dem 
Verkauf und der Vermietung von energiesparenden 
und/oder umweltfreundlichen Immobilien in Deutsch-
land und von Grundstücken, auf denen derartige Immo-
bilien errichtet werden sollen, eine Rendite generieren. 
Über die zum Ende der jeweiligen Nachrangdarlehens-
vertragslaufzeit fälligen Zinszahlungen der Projektge-
sellschaften aus den gewährten Nachrangdarlehen soll 
die Emittentin Erträge erzielen, aus denen zum Ende 
der Laufzeit dieser Vermögensanlage die Zins- und Til-
gungszahlungen an die Anleger geleistet werden.

Die Tilgung der Nachrangdarlehen der Anleger zum 
Ende der Laufzeit der Vermögensanlage soll aus den 
Tilgungszahlungen der Projektgesellschaften an die 
Emittentin geleistet werden. Soweit es sich bei der 
jeweiligen Projektgesellschaft um eine im Allein- oder 
Mehrheitsbesitz von Georg Hetz stehende Gesellschaft 
handelt, kann der beherrschende Einfluss auf die Pro-
jektgesellschaft dazu genutzt werden, die Projekt-
gesellschaft als Ganzes bzw. den jeweils gehaltenen 
Gesellschaftsanteil zu veräußern und die Tilgung aus 
dem Verkaufserlös zu zahlen. Alternativ dazu kann auf 
Grund des beherrschenden Einflusses auch der Ver-
kauf der Grundstücke oder Immobilien oder die Inan-
spruchnahme einer Anschlussfinanzierung durch einen 
anderen Darlehensgeber beschlossen werden. Soweit 
eine Projektgesellschaft sich nicht im Allein- oder Mehr-
heitsbesitz von Georg Hetz befindet, obliegt es der Pro-
jektgesellschaft selbst zu entscheiden, ob die Tilgung 
des Nachrangdarlehens gegenüber der Emittentin 
durch einen Verkauf der Grundstücke und Immobilien, 
durch die Inanspruchnahme einer Anschlussfinanzie-
rung oder durch sonstige liquide Mittel der Projektge-
sellschaft dargestellt wird.

Realisierungsgrad der Projekte
Eine Entscheidung darüber, in welche konkreten Pro-
jektgesellschaften investiert werden soll, wurde zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht getroffen. 
Daher hat die Emittentin bislang auch noch keine Dar-
lehen an Projektgesellschaften gewährt. Auch wurden 
von den noch festzulegenden Projektgesellschaften 
noch keine Verträge über den Erwerb von Grundstü-
cken oder Immobilien geschlossen. Auch sonstige Ver-
träge über die Anschaffung und Herstellung der Anla-
geobjekte auf Ebene der Projektgesellschaften wurden 
noch nicht abgeschlossen. Die Emittentin wird einzelne 
Projekte anhand der auf Seite 5 dargestellten Investiti-
onskriterien auf Umsetzbarkeit und Rentabilität prüfen. 

Verwendung und Ausreichen der Nettoeinnahmen
In welche konkreten Projekte die Nettoeinnahmen aus 
dem Angebot auf Ebene der Projektgesellschaften 
investiert werden, steht zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung noch nicht fest. Die Auswahl und Festlegung 
der Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesellschaften, 
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also der Grundstücke und Immobilien, erfolgt in einem 
Investitionsverfahren anhand der auf Seite 5 darge-
stellten Kriterien. Die Standortauswahl findet anhand 
verschieden gewichteter Kriterien statt. So ist bei der 
Auswahl der regionale Immobilienmarkt am Standort 
ebenso zu berücksichtigen, wie die Lage der Immobilie 
und der zu erzielende Mieterlös.

Auf Ebene der UDI Immo Sprint FESTZINS I werden 
die Nettoeinnahmen zum einen für die Gewährung von 
Nachrangdarlehen an Projektgesellschaften verwen-
det. Außerdem werden die Nettoeinnahmen auch zur 
Anlage einer Liquiditätsreserve auf Ebene der Emit-
tentin verwendet. Auf Ebene der Projektgesellschaften 
werden die Nettoeinnahmen in die Planung, die Ent-
wicklung, den Bau, den Betrieb, den Kauf, den Verkauf 
und die Vermietung von energiesparenden und/oder 
umweltfreundlichen Immobilien in Deutschland oder 
von Grundstücken investiert auf denen derartige Immo-
bilien errichtet werden sollen.

Auf Ebene der UDI Immo Sprint FESTZINS I sind die 
Nettoeinnahmen aus dieser Vermögensanlage zur Errei-
chung der Ziele der Anlagestrategie bzw. Anlagepolitik 
ausreichend. Auf Ebene der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I soll daher plangemäß kein Fremdkapital aufge-
nommen werden.

Auf Ebene der Projektgesellschaften sind die Netto-
einnahmen aus dieser Vermögensanlage zur Errei-
chung der Ziele der Anlagestrategie bzw. Anlagepolitik 
dagegen nicht ausreichend. Auf Ebene der Projektge-
sellschaften ist daher beabsichtigt, ein Bankdarlehen 
aufzunehmen.

Die Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesellschaf-
ten sollen zu einem möglichst hohen Anteil (70 %, vgl. 
Seite 53) über bei Banken aufgenommene Darlehen 
finanziert werden. Über Höhe, genaue Konditionen und 
Fälligkeiten dieser Finanzierung kann zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung noch keine Aussage gemacht 
werden, da die konkreten Projekte, in die das Nach-
rangdarlehenskapital investiert werden soll, zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung noch nicht feststehen.

Nutzung der Nettoeinnahmen für sonstige Zwecke
Für sonstige Zwecke werden die Nettoeinnahmen aus 
dieser Vermögensanlage nicht genutzt.

Möglichkeiten einer Änderung der Anlagestrategie 
oder Anlagepolitik sowie die dazu notwendigen 
Verfahren
Die Anlagestrategie und Anlagepolitik sind im Nach-
rangdarlehensvertrag zwischen Emittentin und Anleger 
verankert. Der Nachrangdarlehensvertrag kann nur 
durch einen Nachtrag zum bestehenden oder durch 

Abschluss eines neuen Nachrangdarlehensvertra-
ges geändert werden. Darüber hinaus bestehen keine 
Möglichkeiten zur Änderung der Anlagestrategie oder 
Anlagepolitik. Derivate oder Termingeschäfte werden 
im Rahmen dieser Vermögensanlage nicht eingesetzt.

Beschreibung der Anlageobjekte
Die Emittentin wird Projektgesellschaften, die Immobi-
lien und/oder Grundstücke planen, entwickeln, bauen, 
betreiben, kaufen oder verkaufen, Nachrangdarlehen 
gewähren und eine Liquiditätsreserve auf Ebene der 
Emittentin aufbauen.

Die Projektgesellschaften ihrerseits investieren in die 
Planung, die Entwicklung, den Bau, den Betrieb, den 
Kauf, den Verkauf und die Vermietung von energie-
sparenden und/oder umweltfreundlichen Immobilien in 
Deutschland und in Grundstücke auf denen derartige 
Immobilien errichtet werden sollen.

Anlageobjekte auf Ebene der Emittentin sind die 
Gewährungen von Nachrangdarlehen an Projektgesell-
schaften und die Anlage einer Liquiditätsreserve auf 
Ebene der Emittentin. 

Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesellschaf-
ten sind Grundstücke und energiesparende und/oder 
umweltfreundliche Immobilien in Deutschland. 

Die Emittentin plant, bei Einwerbung des Gesamtbe-
trags der Vermögensanlage in Höhe von 10.000.000 
Euro insgesamt einen Betrag von 9.925.000 Euro in 
die Projektgesellschaften zu investieren. Dieser Betrag 
ergibt sich aus dem Gesamtbetrag der angebotenen 
Vermögensanlage (10.000.000 Euro) abzüglich der 
Kosten für Konzeption und Prospekterstellung (75.000 
Euro, vgl. die Angaben zur Mittelverwendung auf 
Seite 52). Diese Summe beruht ausschließlich auf der 
bisherigen Planung und stellt eine Prognose dar.

Beschreibung der Anlageobjekte auf Ebene der 
Emittentin
Die Emittentin wird Nachrangdarlehen zweckgebun-
den an noch nicht feststehende Projektgesellschaften 
gewähren. Dabei kann sowohl in solche Projektgesell-
schaften investiert werden, die im Allein- oder Mehr-
heitsbesitz von Georg Hetz stehen werden, als auch in 
solche, bei denen dies nicht der Fall sein wird. Die kon-
kreten Gesellschaften, in die die Nachrangdarlehens-
mittel investiert werden sollen, stehen zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung noch nicht fest (Blind-Pool).

Hauptmerkmale der Anlageobjekte (Rechte und 
Pflichten): Gewährung von Nachrangdarlehen

 ► Die Nachrangdarlehen an die Projektgesellschaf-
ten sollen aufgezinst ausgestaltet werden. Dies 
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bedeutet, dass die auflaufenden Zinsansprüche 
während der Vertragslaufzeit nicht ausgezahlt 
werden, sondern thesauriert werden, also zu dem 
jeweiligen Nachrangdarlehensbetrag addiert wer-
den. Dadurch kommt es im Folgejahr zur Verzin-
sung des um die Zinsansprüche des vorangegange-
nen Jahres erhöhten Nachrangdarlehensbetrages 
(Zinseszins- Effekt). Zum Ende der Vertragslauf-
zeit oder nach Kündigung durch die Emittentin und 
Ablauf der Kündigungsfrist von 6 Monaten oder 
nach außerordentlicher Kündigung durch die Pro-
jektgesellschaft erfolgt dann die Rückzahlung des 
um die Zinsansprüche der zurückliegenden Jahre 
erhöhten Nachrangdarlehensbetrages zusammen 
mit der Auszahlung der Zinsen für das gerade abge-
laufene Kalenderjahr.

 ► Die Höhe der Verzinsung der an die Projektgesell-
schaften zu gewährenden Nachrangdarlehen ist 
individuell und abhängig von der Laufzeit des Nach-
rangdarlehens und den möglichen Besicherungen, 
die die jeweilige Projektgesellschaft stellen kann. 
Sie wird bei durchschnittlich 4,8 % p.a. liegen.

 ► Die Laufzeiten für die Nachrangdarlehen an die Pro-
jektgesellschaften hängen insbesondere von dem 
Investitionsbedarf der Projektgesellschaften ab. 
Dieser ist bislang nicht zu prognostizieren. Es sol-
len sowohl Nachrangdarlehen mit einer Laufzeit bis 
zum Ende der Vermögensanlage als auch solche 
mit kürzerer Laufzeit, z.B. bis zum Kündigungszeit-
punkt für die Anleger zum 31.12.2019 ausgereicht 
werden. Daher kann zu der Laufzeit der geplanten 
Nachrangdarlehen keine Angabe gemacht werden. 
Nach bisheriger Planung der Emittentin sollen die 
Projektgesellschaften für die Nachrangdarlehen 
Sicherheiten stellen.

 ► Die Höhe der Nachrangdarlehenssumme ist abhän-
gig vom Finanzierungsbedarf auf Ebene der Pro-
jektgesellschaften. Die Auszahlung der Nachrang-
darlehenssumme erfolgt durch die Emittentin auf 
Antrag der jeweiligen Projektgesellschaft nach Prü-
fung der Investitionskriterien (vgl. dazu Seite 5).

 ► Den Projektgesellschaften soll kein Recht zur 
ordentlichen Kündigung der Nachrangdarlehen 
zustehen. Eine vorzeitige Rückzahlung der Nach-
rangdarlehensvaluta soll daher nur mit Zustimmung 
der Emittentin und Zahlung einer Vorfälligkeitsent-
schädigung möglich sein. Das Recht zur außeror-
dentlichen Kündigung bleibt unberührt.

 ► Die Emittentin soll ein Recht zur Kündigung der 
Nachrangdarlehensverträge mit den Projektgesell-
schaften mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten 

eingeräumt werden, wenn sie aufgrund von Kündi-
gungen der Anleger zur Rückzahlung von Teilen des 
Nachrangdarlehenskapitals und zur Zahlung der 
Verzinsung an die Anleger verpflichtet ist. Die Emit-
tentin soll den Nachrangdarlehensvertrag zudem 
außerordentlich kündigen können, z. B. wenn die 
Projektgesellschaft wesentliche Vertragspflichten 
verletzt oder Insolvenz anmeldet.

 ► Die Nachrangdarlehen werden – vorbehaltlich der 
Nachrangigkeit – planmäßig spätestens zum Ende 
der Nachrangdarlehenslaufzeit zum 31.12.2020 
oder nach Kündigung durch die Emittentin und 
Ablauf der Kündigungsfrist von 6 Monaten oder 
nach außerordentlicher Kündigung durch die Pro-
jektgesellschaft getilgt. Zu diesen Zeitpunkten wer-
den auch die Zinszahlungen der Projektgesellschaf-
ten an die Emittentin zur Auszahlung fällig. Geplant 
ist, auch Nachrangdarlehen mit kurz bis mittelfristi-
ger Laufzeit an Projektgesellschaften auszureichen, 
wenn dies der Finanzierungsbedarf der Projekte 
erfordert.

 ► Der Emittentin steht gegen die Projektgesellschaf-
ten ein Anspruch auf Rückzahlung des jeweiligen 
an die Projektgesellschaft ausgereichten Nach-
rangdarlehensbetrages zu. Dieser Anspruch wird 
zum Ende der Laufzeit der jeweils gewährten 
Nachrangdarlehen oder im Falle der Kündigung 
durch die Emittentin und Ablauf der Kündigungs-
frist von 6 Monaten oder nach außerordentlicher 
Kündigung durch die Projektgesellschaft fällig. 
Die Rückzahlung ist zum Fälligkeitszeitpunkt des 
Rückzahlungsanspruches durch Überweisung des 
Nachrangdarlehensbetrages durch die jeweilige 
darlehensnehmende Projektgesellschaft auf das 
Konto der Emittentin zu leisten.

 ► Die Projektgesellschaften haben im Falle des Zah-
lungsverzugs den geschuldeten Betrag mit 12,5 % 
über dem Basiszins der Europäischen Zentralbank 
zu verzinsen.

 ► Die Nachrangdarlehen an die Projektgesellschaften 
werden nachrangig vergeben. Sie sehen dieselbe 
qualifizierte Nachrangklausel vor wie der Nach-
rangdarlehensvertrag der Anleger (dort § 9 auf 
Seite 76/77).

 ► Für die Nachrangdarlehensgewährung wird durch 
die Emittentin von den Projektgesellschaften ein 
Disagio erhoben, das bei der Valutierung des 
Nachrangdarlehens fällig ist. Die Höhe des Dis-
agios variiert und ist abhängig von der Höhe der 
Nachrangdarlehenssumme und der Länge der 
Vertragslaufzeit.
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Hauptmerkmale der Anlageobjekte: Anlage einer 
Liquiditätsreserve
Neben der Gewährung von Nachrangdarlehen wird 
das Nachrangdarlehenskapital auf Ebene der Emitten-
tin auch zur Anlage einer Liquiditätsreserve verwandt. 
Zweck der Liquiditätsreserve ist die Bereithaltung von 
Finanzmitteln für unvorhergesehen entstehende Kos-
ten. Diese besteht zu Beginn der Laufzeit aus einem 
Bankguthaben in Höhe von 1.000 Euro. Die Höhe 
der Liquiditätsreserve steigt im Jahr 2017 an um sich 
dann in den Jahren 2018 bis 2020 kontinuierlich zu 
vermindern (vgl. Kapitalflussrechnung, Seite 61, Zeile 
15: Finanzmittelbestand/Liquiditätsreserve zu Anfang 
der Periode; Zeile 16: Finanzmittelbestand/Liquiditäts-
reserve zu Ende der Periode). Die Liquiditätsreserve 
sinkt in den Jahren 2018-2020, da bei einzelnen Pro-
jekten mit einem momentan noch nicht vorhersehba-
ren Nachinvestitionsbedarf gerechnet wird, etwa wenn 
einzelne Gewerke beim Bau der Immobilien nur teu-
rer vergeben werden können als zuvor angenommen. 
In diesem Fall wird die Emittentin durch zusätzliche 
Ausreichung eines Nachrangdarlehens (Nachinvesti-
tion) dieser Kostenerhöhung Rechnung tragen, damit 
die Projektgesellschaft dennoch die jeweilige Immo-
bilie fertigstellen kann (vgl. zu den Folgen bei einer 
Kostenerhöhung über den prognostizierten Umfang 
hinaus Seite 28: „Kostensteigerung auf Ebene der 
Projektgesellschaften/Baukosten“).

Beschreibung der Anlageobjekte auf Ebene der 
Projektgesellschaften
Da die Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesell-
schaften noch nicht feststehen (Blind-Pool), können 
diese hier nicht konkret beschrieben werden. 

Die Projektgesellschaften ihrerseits investieren in die 
Planung, die Entwicklung, den Bau, den Betrieb, den 
Kauf, den Verkauf und die Vermietung von energie-
sparenden und/oder umweltfreundlichen Immobilien in 
Deutschland und in Grundstücke, auf denen derartige 
Immobilien errichtet werden sollen.

Bei den Anlageobjekten auf Ebene der Projektgesell-
schaften handelt es sich um energiesparende und 
umweltfreundliche Immobilien oder Grundstücke, auf 
denen derartige Immobilien errichtet werden sollen. 
Diese Anlageobjekte müssen die auf Seite 5 genannten 
Investitionskriterien erfüllen.

Angaben zu den Anlageobjekten
Soweit im Folgenden (bis Ende der Seite 43) von Anla-
geobjekten die Rede ist, beziehen sich die Angaben 
sowohl auf die Anlageobjekte auf Ebene der Emitten-
tin als auch auf die Anlageobjekte auf Ebene der Pro-
jektgesellschaften, soweit nichts anderes angegeben 
ist. 

Da zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung die konkre-
ten Anlageobjekte noch nicht feststehen, können keine 
Angaben darüber gemacht werden,

 ► ob der Prospektverantwortlichen UDI Immo Sprint 
FESTZINS I GmbH & Co. KG, der Anbieterin UDI 
Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG, dem 
Gründungsgesellschafter der Emittentin Georg 
Hetz, dem Gesellschafter zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung Georg Hetz oder den Mitgliedern 
der Geschäftsführung der Emittentin Georg Hetz 
und Dipl.-Ing. Stefan Keller zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung Eigentum an den Anlageobjekten 
oder wesentlichen Teilen derselben oder eine dingli-
che Berechtigung an den Anlageobjekten aus ande-
ren Gründen zusteht oder zustand.

 ► ob zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht nur 
unerhebliche dingliche Belastungen der Anlageob-
jekte bestehen;

 ► ob rechtliche oder tatsächliche Beschränkungen 
der Verwendungsmöglichkeiten der Anlageob-
jekte, insbesondere im Hinblick auf die Anlageziele, 
bestehen.

Notwendigkeit behördlicher Genehmigungen
Auf Ebene der Emittentin sind im Rahmen dieser Ver-
mögensanlage keine behördlichen Genehmigungen 
erforderlich. 

Auf Ebene der Projektgesellschaften ist für die Errich-
tung von Immobilien in aller Regel eine Baugenehmi-
gung erforderlich. 

Da zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung die konkre-
ten Anlageobjekte auf Ebene der Projektgesellschaften 
noch nicht feststehen, können keine Angaben darü-
ber gemacht werden, ob für die konkreten Anlageob-
jekte eine behördliche Genehmigung bereits beantragt 
wurde oder eine Genehmigung schon vorliegt.

Verträge der Emittentin über die Anschaffung der 
Herstellung der Anlageobjekte
Auf Ebene der Emittentin sind Verträge über die 
Anschaffung und Herstellung der Anlageobjekte, also 
die Verträge über die Nachrangdarlehensgewährung an 
Projektgesellschaften, noch nicht geschlossen worden. 

Da auf Ebene der Projektgesellschaften weder die kon-
kreten Projektgesellschaften noch die konkreten Anla-
geobjekte feststehen, kann noch keine Aussage dazu 
getroffen werden, ob zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung Verträge über die Anschaffung und Herstel-
lung der Anlageobjekte oder wesentlicher Teile davon 
geschlossen worden sind.
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Bewertungsgutachten für die Anlageobjekte
Auf Ebene der Emittentin werden im Rahmen dieser 
Vermögensanlage keine Bewertungsgutachten über 
die Anlageobjekte, also über die Verträge über die 
Nachrangdarlehensgewährung an Projektgesellschaf-
ten, erstellt. 

Auf Ebene der Projektgesellschaften können, da zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung die konkreten Anla-
geobjekte noch nicht feststehen, keine Angaben dar-
über gemacht werden, ob über die Anlageobjekte eine 
Person oder Gesellschaft ein Bewertungsgutachten 
erstellt hat.

Lieferungen und Leistungen durch angabepflich-
tige Personen
Der Gründungsgesellschafter der Emittentin Georg 
Hetz, der Gesellschafter zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung Georg Hetz und die Mitglieder der 
Geschäftsführung der Emittentin Georg Hetz und Dipl.-
Ing. Stefan Keller erbringen als Geschäftsführer der 
UDI Immobilien Verwaltungs GmbH, der Komplemen-
tärin der Emittentin, Geschäftsführungsleistungen.

Darüber hinaus werden Lieferungen und Leistungen 
durch den Gründungsgesellschafter der Emittentin 
Georg Hetz, den Gesellschafter zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung Georg Hetz oder die Mitglieder der 
Geschäftsführung der Emittentin Georg Hetz und Dipl.-
Ing. Stefan Keller nicht erbracht.

Die Prospektverantwortliche und Anbieterin UDI Immo 
Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG erbringt keine Lie-
ferungen und Leistungen.
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Firma der Emittentin UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG

Sitz und Geschäftsanschrift 
der Emittentin

Sitz: Kellerweg 12, 91154 Roth
Geschäftsanschrift: Frankenstr. 148, 90329 Nürnberg

Datum der Gründung der Emittentin Die Emittentin wurde am 25.1.2017 auf unbestimmte Zeit ge-
gründet und am 30.1.2017 in das Handelsregister eingetragen.

Für die Emittentin maßgebliche 
Rechtsordnung und 
Rechtsform des Emittentin

Bei der Emittentin UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG 
handelt es sich um eine nach deutschem Recht errichtete und 
deutschem Recht unterliegende Kommanditgesellschaft (KG) in 
der Sonderform der GmbH & Co. KG.

Angaben über die Struktur der 
persönlich haftenden Gesellschafterin

Die Komplementärin (persönlich haftende Gesellschafterin) der 
Emittentin UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG ist die 
UDI Immobilien Verwaltungs GmbH, HRB 28768 (Amtsgericht 
Nürnberg), Kellerweg 12, 91154 Roth. Alleiniger Gesellschafter 
der UDI Immobilien Verwaltungs GmbH ist die UDI Beratungs-
gesellschaft mbH, Roth. Das Stammkapital der Komplementä-
rin beträgt 25.000 Euro. Es ist in Höhe von 12.500 Euro ein-
gezahlt. Geschäftsführer der Komplementärin ist Georg Hetz, 
Roth und Dipl.-Ing. Stefan Keller, Aschheim. Die Komplemen-
tärin hat ihren Sitz und ihre Geschäftsanschrift in 91154 Roth, 
Kellerweg 12. Grundsätzlich haftet die persönlich haftende 
Gesellschafterin einer Kommanditgesellschaft unbeschränkt. 
Vorliegend ist eine Kapitalgesellschaft die Komplementärin. 
Diese haftet beschränkt auf ihr Gesellschaftsvermögen.

Gegenstand des Unternehmens Der Gegenstand des Unternehmens besteht nach § 1 Abs 1 des 
Gesellschaftsvertrages der Emittentin in der gewinnbringenden 
Verwaltung eigenen Vermögens durch Investition in Projekte 
aus dem Geschäftsbereich der nachhaltigen und/oder umwelt-
freundlichen Immobilien. Hierbei kann in die Planung, die Ent-
wicklung, den Bau, den Betrieb, den Kauf, den Verkauf und/oder 
die Vermietung von Immobilien, von Grundstücken, auf denen 
derartige Immobilien errichtet werden sollen investiert werden. 
Die Gesellschaft ist befugt alle Geschäfte zu betreiben, die un-
mittelbar oder mittelbar geeignet sind, dem vorgenannten Zweck 
zu dienen und die Unternehmungen der Gesellschaft zu fördern. 
Die Gesellschaft kann die zur Erreichung ihres Zwecks erforder-
lichen oder zweckmäßigen Handlungen selbst vornehmen oder 
durch Dritte vornehmen lassen. 

Angaben über die Emittentin
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Zuständiges Registergericht 
und Registernummer 

Die Emittentin ist im Handelsregister des Amtsgerichts Nürn-
berg unter der Nummer HRA 17836 eingetragen.

Beschreibung des Konzerns und 
der Einordnung der Emittentin 
in ihn, falls die Emittentin ein 
Konzernunternehmen ist

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen folgende Be-
teiligungsverhältnisse an der Emittentin: UDI Immobilien Ver-
waltungs GmbH (Komplementärin) ohne Einlage; Georg Hetz 
(Kommanditist) mit einer Einlage von 1.000 Euro. Einziger Ge-
sellschafter der Komplementärin ist die UDI Beratungsgesell-
schaft mbH, deren alleiniger Gesellschafter Georg Hetz ist. Die 
Emittentin ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung kein Kon-
zernunternehmen im Sinne des § 18 AktG in Verbindung mit 
§§ 290 ff. HGB.

Zwar besteht zwischen dem Gründungsgesellschafter der Emit-
tentin Georg Hetz und der Emittentin ein Abhängigkeitsverhält-
nis, da Georg Hetz alle Gesellschaftsanteile an der Emittentin 
hält. Allerdings fehlt es hier an der für die Annahme eines Kon-
zerns notwendigen, einheitlichen Leitung. So besteht weder ein 
Beherrschungsvertrag zwischen der Emittentin und Georg Hetz 
noch ist die Emittentin in das Unternehmen des Georg Hetz 
eingegliedert. Außerdem fehlt es hier an der für die Annahme 
einer einheitlichen Leitung maßgeblichen Entwicklung einer auf 
das Gesamtinteresse der verbundenen Unternehmen ausge-
richteten Zielkonzeption und deren Durchführung und Kontrolle. 
Insbesondere die für die Annahme einer einheitlichen Leitung 
maßgebliche Koordination des Finanzbereichs („zentrales Fi-
nanzmanagement“) findet zwischen der Emittentin und dem 
herrschenden Unternehmen des Georg Hetz nicht statt. Die 
Regelungen über den faktischen Konzern finden auf Personen-
gesellschaften keine Anwendung. Daher handelt es sich bei der 
Emittentin nicht um ein Konzernunternehmen im Sinne des § 18 
AktG in Verbindung mit §§ 290 HGB.
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Höhe des gezeichneten Kapitals
Das gezeichnete Kapital der Emittentin beträgt zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung 1.000 Euro, das der 
Gründungskommanditist Georg Hetz vollständig ein-
gezahlt hat. Es handelt sich dabei ausschließlich um 
Kommanditanteile. Die Komplementärin ist am Kapital 
der Gesellschaft nicht beteiligt. 

Hauptmerkmale der Anteile der Gesellschafter 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung

 ► Der Komplementärin steht das Recht zur 
Geschäftsführung in der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG zu.

 ► Die Komplementärin hat ein Recht auf eine ergeb-
nisunabhängige Haftungstantieme in Höhe von 
5.000 Euro pro Jahr, die sich ab dem Jahr 2018 um 
jeweils 2 % p. a. erhöht, zudem auf Ausgaben- und 
Aufwendungsersatz.

 ► Die Komplementärin hat die Pflicht zur Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses und Übersendung 
des Abschlusses zusammen mit der Einladung zur 
Gesellschafterversammlung.

 ► Die Komplementärin hat das Recht zur Einberufung 
und Leitung von Gesellschafterversammlungen. Sie 
hat die Pflicht, eine Gesellschafterversammlung in 
den ersten 6 Monaten eines Geschäftsjahres sowie 
dann einzuberufen, wenn dies gesetzlich oder nach 
dem Gesellschaftsvertrag zwingend vorgeschrie-
ben ist oder wenn das Interesse der Gesellschaft 
dies erfordert. Die Gesellschafter haben das Recht 
auf Einhaltung einer Ladungsfrist von 2 Wochen 
sowie auf Angabe der Gegenstände der Tagesord-
nung in der Einladung zur Gesellschafterversamm-
lung. Die Komplementärin ist zur Anfertigung eines 
Protokolls verpflichtet, das sie den Gesellschaftern 
übersendet.

 ► Die Komplementärin hat das Recht, keine Kapi-
taleinlage zu leisten. Daher ist sie vom Stimmrecht 
in der Gesellschafterversammlung ausgeschlos-
sen. Sie hat die Pflicht, für alle Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft mit ihrem gesamten Gesellschaftsver-
mögen zu haften.

 ► Die Komplementärin hat das Recht zu Insichge-
schäften mit der Emittentin (Befreiung von den 
Beschränkungen des § 181 BGB).

 ► Die Komplementärin hat nach Ablauf von mindes-
tens 24 Monaten ab der Zeichnung des letzten 
Anlegers das Recht zur ordentlichen Kündigung 
der Gesellschaft mit einer Kündigungsfrist von 12 
Monaten.

 ► Der Kommanditist hat die Pflicht zur Leistung 
einer Kommanditeinlage in Höhe von 1.000 Euro. 
Diese Pflichteinlage hat der Kommanditist Georg 
Hetz bei Gründung der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG geleistet und ist mit einer 
Haftsumme von 1.000 Euro im Handelsregister 
eingetragen worden. Die Haftung des Kommandi-
tisten für Gesellschaftsverbindlichkeiten ist auf den 
Betrag der im Handelsregister eingetragenen Haft-
summe begrenzt und erlischt mit Einzahlung der 
Haftsumme ins Gesellschaftsvermögen.

 ► Dem Kommanditisten steht das Recht zu, bestimmte 
Angelegenheiten der Emittentin, insbesondere die 
Feststellung des Jahresabschlusses und die Ent-
lastung der persönlich haftenden Gesellschafterin, 
durch Gesellschafterbeschluss zu entscheiden. Der 
Beschlussfassung durch die Gesellschafter unter-
liegen alle nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbe-
trieb der Emittentin gehörenden Maßnahmen. Zu 
Geschäften, die über den gewöhnlichen Geschäfts-
betrieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft hin-
ausgehen, bedarf es eines Beschlusses der Gesell-
schafter mit einer Mehrheit von 75 %.

 ► Dem Kommanditist steht je 1 Euro seines Kapital-
anteils eine Stimme in der Gesellschafterversamm-
lung zu.

 ► Der Kommanditist hat das Recht auf Beteili-
gung am Vermögen und am Ergebnis sowie am 
Liquidationserlös der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG. Die Komplementärin ist, 
da sie keine Kapitaleinlage erbracht hat, von einer 
solchen Beteiligung ausgeschlossen. Die Verlust-
teilnahme des Kommanditisten ist auf die im Han-
delsregister eingetragene Haftsumme beschränkt.

 ► Dem Kommanditisten stehen die Rechte nach 
§§ 164, 166 HGB vollumfänglich zu. Er hat danach 
das Recht, auf eigene Kosten die schriftliche Mit-
teilung des Jahresabschlusses zu verlangen und 
die Bücher und Schriften der Emittentin einzusehen 
oder durch einen zur Berufsverschwiegenheit ver-
pflichteten Dritten einsehen zu lassen. Zudem hat 

Das Kapital der Emittentin
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der Kommanditist das Recht, einer Handlung der 
persönlich haftenden Gesellschafterin zu wider-
sprechen, wenn die Handlung über den gewöhnli-
chen Geschäftsbetrieb des Handelsgewerbes der 
Gesellschaft hinausgeht.

 ► Der Kommanditist hat das Recht, seine Beteiligung 
vollständig oder teilweise nach Zustimmung der 
Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von 
75 % zu übertragen.

 ► Der Kommanditist hat nach Ablauf von mindestens 
24 Monaten ab der Zeichnung des letzten Anlegers 
das Recht zur ordentlichen Kündigung der Gesell-
schaft mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten.

 ► Recht der Gesellschafter, sich auf der Gesellschaf-
terversammlung durch einen anderen Gesellschaf-
ter oder durch eine zur Berufsverschwiegenheit ver-
pflichtete Person vertreten zu lassen.

 ► Recht jedes Gesellschafters zur außerordentlichen 
Kündigung der Gesellschaft, wenn ein wichtiger 
Grund im Sinne des § 133 HGB vorliegt.

 ► Recht jedes Gesellschafters auf Ausschließung 
eines Gesellschafters bei Vorliegen eines wich-
tigen Grundes (§§ 133, 140 HGB) durch ein-
stimmigen Gesellschafterbeschluss der übrigen 
Gesellschafter.

 ► Recht der Gesellschafter auf Ausscheiden eines 
anderen Gesellschafters aus der Gesellschaft bei 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen ihn oder 
Ablehnung der Eröffnung mangels Masse; Recht 
der anderen Gesellschafter auf Fortführung der 
Gesellschaft ohne den insolventen Gesellschafter.

 ► Recht jedes Gesellschafters auf Abfindung bei 
Ausscheiden aus der Gesellschaft; die Höhe des 
Abfindungsbetrages bemisst sich nach dem hypo-
thetischen Auseinandersetzungsguthaben, wenn 
die Gesellschaft zur Zeit seines Ausscheidens auf-
gelöst worden wäre. Die Abfindungssumme ist in 
5 gleichen Monatsraten auszuzahlen und mit 2 % 
über dem jeweiligen Basiszins zu verzinsen.

 ► Recht der Gesellschafter auf Vererbung der Betei-
ligung und Fortsetzung der Gesellschaft mit den 
Erben.

Bisher ausgegebene Wertpapiere oder 
Vermögensanlagen
Die Emittentin ist weder eine Aktiengesellschaft noch 
eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Bis zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung sind keine Wertpapiere 

oder Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 
VermAnlG ausgegeben worden.
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Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche der Emittentin
Der wichtigste Tätigkeitsbereich der Emittentin besteht 
in der gewinnbringenden Verwaltung eigenen Vermö-
gens durch Investition in Projekte aus dem Geschäfts-
bereich der nachhaltigen und/oder umweltfreundlichen 
Immobilien. Hierbei kann in die Planung, die Entwick-
lung, den Bau, den Betrieb, den Kauf, den Verkauf 
und/oder die Vermietung von Immobilien und/oder von 
Grundstücken, auf denen derartige Immobilien errichtet 
werden sollen, investiert werden. Die Investitionen in 
die Projektgesellschaften erfolgen über die Gewährung 
von Nachrangdarlehen, sofern diese Gewährung nicht 
erlaubnispflichtig ist.

Abhängigkeit der Emittentin von Patenten, Lizen-
zen und Verträgen
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist die Emittentin 
von der Vertriebsvereinbarung mit der UDI Beratungs-
gesellschaft mbH abhängig, da die UDI Beratungsge-
sellschaft mbH sich auf Grund dieser Vertriebsverein-
barung verpflichtet hat, das Nachrangdarlehenskapital 
von Anlegern einzuwerben. Der rechtzeitige Zufluss 
des Darlehenskapitals und der rechtzeitige Abschluss 
der Einwerbung durch Vollplatzierung ist für die Emit-
tentin von wesentlicher Bedeutung für ihre Geschäfts-
tätigkeit oder Ertragslage, da sie bei einer verzöger-
ten Einwerbung die geplanten Investitionen nicht zum 
geplanten Zeitpunkt vornehmen kann. 

Darüber hinaus ist die Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung nicht von Patenten, Lizenzen, Ver-
trägen oder neuen Herstellungsverfahren abhängig, die 
von wesentlicher Bedeutung für ihre Geschäftstätigkeit 
oder Ertragslage sind.

Gerichts-, Schieds- und Verwaltungsverfahren, 
die einen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage 
der Emittentin und die Vermögensanlage haben 
können
Es sind keine Gerichts-, Schieds- oder Verwaltungsver-
fahren anhängig, die einen Einfluss auf die wirtschaft-
liche Lage der Emittentin und die Vermögensanlage 
haben können.

Angaben über die laufenden Investitionen
Laufende Investitionen der Emittentin bestehen nicht.

Beeinflussung der Tätigkeit der Emittentin durch 
außergewöhnliche Ereignisse
Die Tätigkeit der Emittentin ist nicht durch außerge-
wöhnliche Ereignisse beeinflusst worden.

Die Geschäftstätigkeit der Emittentin
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Gründungsgesellschafter und Gesellschafter 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung

Soweit im diesem Kapitel von Anlageobjekten (siehe 
Seite 40 ff.) die Rede ist, beziehen sich die Angaben 
sowohl auf die Anlageobjekte auf Ebene der Emit-
tentin als auch auf die Anlageobjekte auf Ebene der 
Projektgesellschaften, soweit nichts anderes ange-
geben ist.

Gründungsgesellschafter der Emittentin 
Komplementärin
UDI Immobilien Verwaltungs GmbH mit Sitz und 
Geschäftsanschrift in 91154 Roth, Kellerweg 12, einge-
tragen unter HRB 28768 (Amtsgericht Nürnberg).

Kommanditist
Georg Hetz mit Geschäftsanschrift in 91154 Roth, 
Kellerweg 12.

Die genannten Gründungsgesellschafter der Emittentin 
sind auch die Gesellschafter der Emittentin zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung.

Gezeichnete und eingezahlte Einlagen
Die Komplementärin als Gründungsgesellschafter 
und Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung ist zur Leistung einer Einlage nicht berech-
tigt und verpflichtet. Georg Hetz als Gründungs-
gesellschafter und Gesellschafter zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung hat einen Kommanditanteil 
mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 1.000 Euro 
gezeichnet und diese vollständig eingezahlt. Es han-
delt sich bei den Kapitalanteilen ausschließlich um 
Kommanditanteile. Die Art und der Gesamtbetrag der 
von den Gründungsgesellschaftern und den Gesell-
schaftern zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
insgesamt gezeichneten und eingezahlten Einlagen 
besteht daher in einem Kommanditanteil in Höhe von 
1.000 Euro.

Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, Gehälter
Georg Hetz als Gründungsgesellschafter und Gesell-
schafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist 
als einziger Gesellschafter, der eine Kapitaleinlage 
erbracht hat, am Ergebnis der Emittentin zu 100 % 
beteiligt. Hieraus stehen ihm, über die gesamte Laufzeit 
der Vermögensanlage bis zum 31.12.2020 betrachtet, 
Gewinnbeteiligungen in einer prognostizierten Höhe 
von 17.190 Euro zu (vgl. Plan-Bilanz, Seite 59, Zeile 
Verbindlichkeiten gegen Kommanditisten).

Zudem ist Georg Hetz als Gründungsgesellschafter 
und Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung mittelbar an der Komplementärin UDI Immobilien 
Verwaltungs GmbH beteiligt, da diese zu 100 % im 
Eigentum der UDI Beratungsgesellschaft mbH steht, 
deren alleiniger Gesellschafter Georg Hetz ist. Die 
genaue Höhe der Gewinnbeteiligung aus dieser Betei-
ligung ist abhängig von der Geschäftsentwicklung bei 
den genannten Gesellschaften und kann daher zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht angegeben 
werden. 

Außerdem stehen Georg Hetz als Gründungsgesell-
schafter und Gesellschafter zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung für die Geschäftsführung bei der mit 
der Konzeption und dem Vertrieb der Vermögensan-
lage beauftragten UDI Beratungsgesellschaft mbH, 
über die gesamte Laufzeit der Vermögensanlage bis 
zum 31.12.2020 betrachtet, Vergütungen in Höhe von 
9.638,52 Euro zu. 

Außerdem stehen Georg Hetz als Gründungsgesell-
schafter und Gesellschafter zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung, über die gesamte Laufzeit der Ver-
mögensanlage bis zum 31.12.2020 betrachtet, für seine 
Tätigkeit als Geschäftsführer bei der Emittentin und bei 
der UDI Immobilien Verwaltungs GmbH eine Vergütung 
in Höhe von 19.277,04 Euro zu. 

Insgesamt stehen Georg Hetz als Gründungsgesell-
schafter und Gesellschafter zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung daher, über die gesamte Laufzeit der 
Vermögensanlage betrachtet, Gewinnbeteiligungen in 
einem prognostizierten Mindestgesamtbetrag Höhe 
von 17.190 Euro und Gesamtbezüge in einem Gesamt-
betrag in Höhe von 28.915,56 Euro zu.

Die Komplementärin UDI Immobililen Verwaltungs 
GmbH als Gründungsgesellschafter und Gesellschaf-
ter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nimmt am 
Vermögen und Ergebnis der Emittentin nicht teil. Die 
Komplementärin erhält für die Übernahme der persön-
lichen Haftung eine Vergütung in Form einer ergeb-
nisunabhängigen Haftungstantieme von 5.000 Euro 
pro Jahr. Die Haftungstantieme erhöht sich ab dem 
Jahr 2018 um jährlich jeweils 2 %. Zusätzlich werden 
der persönlich haftenden Gesellschafterin ihre Aufwen-
dungen erstattet. 



50  �  Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung

Aufhebungen einer Erlaubnis zum Betreiben 
von Bankgeschäften oder zur Erbringung von 
Finanzdienstleistungen
In Bezug auf die Gründungsgesellschafter und Gesell-
schafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung besteht 
keine Aufhebung einer Erlaubnis zum Betreiben von 
Bankgeschäften oder zur Erbringung von Finanzdienst-
leistungen durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin).

Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen an 
Vertriebsunternehmen
Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung Georg Hetz ist alleini-
ger Gesellschafter der UDI Beratungsgesellschaft mbH, 
die mit der Konzeption und dem Vertrieb der Vermögens-
anlage beauftragt ist. Darüber hinaus ist der Gründungs-
gesellschafter und Gesellschafter zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung Georg Hetz weder unmittelbar noch 
mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb 
der emittierten Vermögensanlage beauftragt sind.

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung UDI Immobilien Ver-
waltungs GmbH ist weder unmittelbar noch mittelbar an 
Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der emit-
tierten Vermögensanlage beauftragt sind. 

Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen an 
Fremdkapitalgebern
Die Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind weder unmit-
telbar noch mittelbar an Unternehmen beteiligt, die der 
Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellen. 

Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen an 
Unternehmen, die im Zusammenhang mit der 
Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte 
Lieferungen oder Leistungen erbringen
Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung Georg Hetz ist mit-
telbar an der UDI Immobilien Verwaltungs GmbH betei-
ligt, da er 100 % der Anteile an der UDI Beratungsge-
sellschaft mbH hält, welche wiederum Eigentümer von 
100 % der Anteile an der UDI Immobilien Verwaltungs 
GmbH ist. Die UDI Immobilien Verwaltungs GmbH 
erbringt als Geschäftsführerin der Emittentin Leistun-
gen im Rahmen der Prüfung und Auswahl von mögli-
chen Projekten, bei der Gründung einzelner Projekt-
gesellschaften, bei der Erstellung der vertraglichen 
Grundlagen der Nachrangdarlehensgewährung an die 
Projektgesellschaften und bei den Vertragsverhand-
lungen und dem Vertragsabschluss der Nachrangdar-
lehen an die Projektgesellschaften. Darüber hinaus ist 
der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung Georg Hetz weder 

Der Komplementärin als Gründungsgesellschafter und 
Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
stehen daher, über die gesamte Laufzeit der Vermö-
gensanlage betrachtet, Vergütungen in einem prognos-
tizierten Gesamtbetrag in Höhe von 36.786 Euro zu.

Den Gründungsgesellschaftern und Gesellschaf-
tern zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen 
daher, über die gesamte Laufzeit der Vermögensan-
lage betrachtet, Gewinnbeteiligungen sowie sonstige 
Gesamtbezüge in einem Mindestgesamtbetrag von 
65.701,56 Euro zu.

Darüber hinaus stehen den Gründungsgesellschaftern 
und Gesellschaftern zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte 
sowie sonstige Gesamtbezüge zu, insbesondere keine 
Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschä-
digungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und 
Nebenleistungen jeder Art.

Eintragungen im Führungszeugnis
Bei der Komplementärin als Gründungsgesellschafter 
und Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung handelt es sich um eine juristische Person, deren 
Sitz und Geschäftsleitung sich im Inland befindet und die 
somit qua Gesetz strafrechtlich im Inland nicht verfolgt 
werden kann. Daher kann auch kein Führungszeugnis 
einer juristischen Person erstellt werden. Bezüglich der 
soeben genannten juristischen Person bestehen keine 
ausländischen Verurteilungen. Im Führungszeugnis 
des Kommanditisten Georg Hetz als Gründungsgesell-
schafter und Gesellschafter zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung, das zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung nicht älter als 6 Monate ist, sind keine Eintragungen 
in Bezug auf Verurteilungen wegen einer Straftat nach 
den §§ 263 bis 283 d des Strafgesetzbuches, § 54 des 
Kreditwesengesetzes, § 38 des Wertpapierhandelsge-
setzes oder § 369 der Abgabenordnung enthalten. 

Georg Hetz ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
deutscher Staatsangehöriger.

Eröffnung von Insolvenzverfahren
Weder über das Vermögen eines Gründungsgesell-
schafters noch über das Vermögen eines Gesellschaf-
ters zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurde 
innerhalb der letzten 5 Jahre ein Insolvenzverfahren 
eröffnet oder mangels Masse abgewiesen. 

Weder ein Gründungsgesellschafter noch ein Gesell-
schafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung war 
innerhalb der letzten 5 Jahre in der Geschäftsführung 
einer Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein 
Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abge-
wiesen wurde.
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unmittelbar noch mittelbar an Unternehmen beteiligt, 
die im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Her-
stellung der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistun-
gen erbringen.

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung UDI Immobilien Ver-
waltungs GmbH ist weder unmittelbar noch mittelbar an 
Unternehmen beteiligt, die im Zusammenhang mit der 
Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte Liefe-
rungen oder Leistungen erbringen.

Unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen an 
Unternehmen, die mit der Emittentin in einem 
Beteiligungsverhältnis stehen
Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung Georg Hetz ist mit-
telbar an der Komplementärin UDI Immobilien Verwal-
tungs GmbH beteiligt, da er zu 100 % an der UDI Bera-
tungsgesellschaft mbH beteiligt ist, die wiederum alle 
Anteile an der UDI Immobilien Verwaltungs GmbH hält. 
Die UDI Immobilien Verwaltungs GmbH ist als Komple-
mentärin Gesellschafter der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG und damit im Sinne des § 271 
des Handelsgesetzbuchs an dieser beteiligt. 

Darüber hinaus ist der Gründungsgesellschafter und 
Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
Georg Hetz weder unmittelbar noch mittelbar an Unter-
nehmen beteiligt, die mit der Emittentin und Anbieterin 
nach § 271 des Handelsgesetzbuches in einem Beteili-
gungsverhältnis stehen oder verbunden sind. 

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung UDI Immobilien Ver-
waltungs GmbH ist weder unmittelbar noch mittelbar an 
Unternehmen beteiligt, die mit der Emittentin und Anbie-
terin nach § 271 des Handelsgesetzbuches in einem 
Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind.

Tätigkeiten der Gründungsgesellschafter und der 
Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung für andere Unternehmen
Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung Georg Hetz ist als 
Geschäftsführer für die UDI Beratungsgesellschaft mbH 
tätig, die mit dem Vertrieb der Vermögensanlage beauf-
tragt ist. Darüber hinaus ist der Gründungsgesellschafter 
und Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung Georg Hetz nicht für Unternehmen tätig, die mit dem 
Vertrieb der emittierten Vermögensanlage beauftragt 
sind. Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung UDI Immobilien 
Verwaltungs GmbH ist nicht für Unternehmen tätig, 
die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensan-
lage beauftragt sind. Die Gründungsgesellschafter und 

Gesellschafter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
sind nicht für Unternehmen tätig, die der Emittentin 
Fremdkapital geben.

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung Georg Hetz ist als 
Geschäftsführer für die UDI Immobilien Verwaltungs 
GmbH tätig, die Leistungen im Rahmen der Prüfung und 
Auswahl von möglichen Projekten, bei der Gründung 
einzelner Projektgesellschaften, bei der Erstellung der 
vertraglichen Grundlagen der Nachrangdarlehensgewäh-
rung an die Projektgesellschaften und bei den Vertragsver-
handlungen und dem Vertragsabschluss der Nachrang-
darlehen an die Projektgesellschaften erbringt. Darüber 
hinaus ist der Gründungsgesellschafter und Gesellschaf-
ter zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung Georg Hetz 
nicht für Unternehmen tätig, die im Zusammenhang mit 
der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte 
Lieferungen oder Leistungen erbringen. Der Gründungs-
gesellschafter und Gesellschafter zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung UDI Immobilien Verwaltungs GmbH ist 
nicht für Unternehmen tätig, die im Zusammenhang mit 
der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte Lie-
ferungen oder Leistungen erbringen.

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung Georg Hetz ist als 
Geschäftsführer für die Komplementärin UDI Immobi-
lien Verwaltungs GmbH tätig. Diese ist als Komplemen-
tärin Gesellschafter der UDI Immo Sprint FESTZINS I 
GmbH & Co. KG und damit im Sinne des § 271 des Han-
delsgesetzbuches an dieser beteiligt. Darüber hinaus ist 
der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung Georg Hetz nicht für 
Unternehmen tätig, die mit der Emittentin und Anbieterin 
nach § 271 des Handelsgesetzbuches in einem Beteili-
gungsverhältnis stehen oder verbunden sind.

Der Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung UDI Immobilien Ver-
waltungs GmbH ist nicht für Unternehmen tätig, die mit 
der Emittentin und Anbieterin nach § 271 des Handels-
gesetzbuches in einem Beteiligungsverhältnis stehen 
oder verbunden sind.

Beauftragung der Gründungsgesellschaf-
ter und der Gesellschafter zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung
Die Gründungsgesellschafter und Gesellschafter zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind nicht selbst mit 
dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage beauf-
tragt, stellen der Emittentin weder Fremdkapital zur 
Verfügung noch vermitteln sie dieser Fremdkapital und 
erbringen ebenfalls keine Lieferungen oder Leistungen 
im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstel-
lung der Anlageobjekte. 
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Wesentliche Annahmen und 
Wirkungszusammenhänge
der Mittelherkunft und Mittelverwendung
1. Die UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG 
bezieht das zu verwendende Kapital – mit Ausnahme 
des Kommanditanteils des Gründungskommanditisten 
Georg Hetz – prognosemäßig ausschließlich durch die 
Einwerbung von Nachrangdarlehenskapital. Im Rahmen 
dieser Prognose wird davon ausgegangen, dass Nach-
rangdarlehenskapital in Höhe von 10.000.000 Euro von 
Privatanlegern eingeworben wird. 
2. Die Einlage des Gründungskommanditisten Georg 
Hetz in Höhe von 1.000 Euro wurde von diesem aus 
seinem Privatvermögen eingezahlt.
3. Die Emittentin erzielt Einnahmen durch die Erhe-
bung eines Disagios bei der Investition in Projektgesell-
schaften. Dieses Disagio entspricht der Höhe nach der 
Vertriebsprovision.

Prognose: Mittelherkunftsrechnung der Emittentin in Euro in Prozent

1. Nachrangdarlehenskapital 10.000.000,00 95,331 %

2. Kommanditkapital 1.000,00  0,009 %

3. Disagio für Darlehensgewährung 488.750,00 4,660 %

Gesamtkapital 10.489.750,00 100,000 %

Prognose: Mittelverwendungs-
rechnung der Emittentin

in Euro in Prozent

4. Investition in Projektgesellschaften 9.925.000,00 94,616 %

5. Konzeption und Prospekterstellung 75.000,00 0,715 %

6. Provision für die Einwerbung des Darlehenskapitals 488.750,00 4,660 %

7. Bankguthaben/Liquiditätsreserve 1.000,00 0,009 %

Gesamtkapital 10.489.750,00 100,000 %

Mittelherkunf t und Mittelverwendung 
(Prognose)

4. Die eingeworbenen Mittel werden nach der Bedie-
nung der Kosten für Konzeption und Prospekterstellung 
durch die Gewährung von Nachrangdarlehen in die ein-
zelnen Projektgesellschaften investiert.
5. Für die Konzeption und Prospekterstellung fällt eine 
Vergütung in Höhe von 75.000 Euro an. 
6. Für die Einwerbung des Nachrangdarlehenskapitals 
von den Anlegern erhält die UDI Beratungsgesellschaft 
mbH den hier angeführten Betrag als Vertriebsprovision.
7. Das Nachrangdarlehenskapital wird auf Ebene der 
Emittentin auch zur Anlage einer Liquiditätsreserve ver-
wandt. Diese besteht zu Beginn der Laufzeit aus einem 
Bankguthaben in Höhe von 1.000 Euro
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Prognose: Mittelherkunftsrechnung der fiktiven Projektgesellschaft in Euro in Prozent

Eigenkapital der fiktiven Projektgesellschaft 10.000,00 0,030 %

Nachrangdarlehen 9.925.000,00 29,970 %

Fremdkapital (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) 23.181.666,67 70,000 %

Gesamtkapital 33.116.666,67 100,000 %

Prognose: Mittelverwendungsrechnung der fiktiven Projektgesellschaft in Euro in Prozent

Bearbeitungsgebühr für Nachrangdarlehensgewährung 488.750,00 1,476 %

Investitionen 32.627.916,67 98,524 %

Gesamtkapital 33.116.666,67 100,000 %

Prognose: Mittelherkunft und Mittelverwendung 
einer fiktiven Projektgesellschaft
Da zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch an keine 
Projektgesellschaften ein Nachrangdarlehen gewährt 
wurde, wird im Folgenden zur verständlichen Darstellung 
anstelle der einzelnen, zu späteren Zeitpunkten geplan-
ten Projektgesellschaften eine einzige, fiktive Projekt-
gesellschaft (nachfolgend „fiktive Projektgesellschaft“ 

genannt) dargestellt. In dieser werden die Zahlen der 
einzelnen geplanten Projektgesellschaften zusam-
mengefasst (addiert), um so die Wirkungszusam-
menhänge zwischen der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG und den Projektgesellschaften 
übersichtlich darzustellen. Da noch in keine Projektge-
sellschaft investiert wurde, beruhen sämtliche nachfol-
gend dargestellten Zahlen auf Prognosen.

Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammen-
hänge der Mittelherkunft und Mittelverwendung 
der fiktiven Projektgesellschaft
Die fiktive Projektgesellschaft erhält ihre Eigenkapital-
ausstattung nicht aus Mitteln der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG, sondern direkt von deren Grün-
dungsgesellschaftern aus deren Privatvermögen.

Neben dem Nachrangdarlehenskapital der UDI Immo 
Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG soll die Finanzie-
rung auf Ebene der Projektgesellschaften zusätzlich 
durch Bankdarlehen erfolgen. Da Verträge mit Ban-
ken hierzu noch nicht abgeschlossen wurden, können 
zu den Konditionen und Laufzeiten dieser Bankdar-
lehen sowie zu deren Fälligkeiten zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung keine Angaben oder belastba-
ren Prognosen gemacht werden. Angestrebt ist, die 
Finanzierung zu 30 % über Nachrangdarlehenskapital 
und zu 70 % über Kapital aus einem Bankdarlehen 
zu realisieren. Das in die Projektgesellschaften inves-
tierte Gesamtkapital wird – nach Abzug des von den 
Projektgesellschaften zu zahlenden Disagios – für die 
Planung, die Entwicklung, den Bau, den Betrieb, den 
Kauf, den Verkauf und die Vermietung von energie-
sparenden und/oder umweltfreundlichen Immobilien in 

Deutschland eingesetzt oder in Grundstücke investiert, 
auf denen derartige Immobilien errichtet werden sollen.

Angestrebte Fremdkapitalquote
 ► Auf Ebene der Emittentin
Die UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG 
beabsichtigt im Rahmen dieser Vermögensanlage 
keine Aufnahme von Bankdarlehen. Jedoch stellen 
die von den Anlegern aufzunehmenden Nachrang-
darlehen auf Ebene der Emittentin Fremdmittel dar. 
Die Fremdkapitalquote beträgt daher auf Ebene 
der Emittentin 99,9 %. Die Nachrangdarlehensauf-
nahme von den Anlegern erfolgt zu folgenden Kon-
ditionen: 10 Mio. Euro vom Tag der Auszahlung des 
Nachrangdarlehenskapitals durch die Anleger bis 
zum 31.12.2020, Verzinsung in Höhe von 3,5 % p. a. 
von der Auszahlung bis zum 31.12.2019 und in Höhe 
von 3,75 % p. a. vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2020. 
Das Nachrangdarlehen ist aufgezinst ausgestaltet, 
die Zahlung der Verzinsung erfolgt also nach Kün-
digung oder zum Ende der Vertragslaufzeit. Wäh-
rend der Laufzeit der Vermögensanlage werden die 
aufgelaufenen Zinsansprüche der Anleger thesau-
riert. Dies bedeutet, dass die jährlich aufgelaufenen 
Zinsen nicht ausgezahlt, sondern dem vom Anleger 
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gewährten Nachrangdarlehensbetrag hinzuaddiert 
werden. Im folgenden Jahr errechnet sich die Verzin-
sung daher nach dem neuen, um die Zinsansprüche 
des vorhergehenden Jahres erhöhten Nachrang-
darlehensbetrag (Zinseszins-Effekt). Zum Ende der 
Laufzeit der Vermögensanlage zum 31.12.2020 oder 
nach Kündigung erfolgt dann die Rückzahlung des 
um die Zinsansprüche der zurückliegenden Jahre 
erhöhten Nachrangdarlehensbetrages zusammen 
mit der Auszahlung der Zinsen für das gerade abge-
laufene Kalenderjahr. Zu den weiteren Einzelheiten 
der Nachrangdarlehensaufnahme bei den Anlegern 
siehe Seite 37. 

Die Fremdmittel bestehen zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung noch nicht und sind noch nicht ver-
bindlich zugesagt, da noch kein Anleger gezeichnet 
hat. Damit bestehen zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung keinerlei Fremdmittelfinanzierungen, weder 
in Form von Zwischenfinanzierungs- noch Endfinan-
zierungsmitteln. Diese sind auch nicht verbindlich 
zugesagt.

Das Eigenkapital auf Ebene der Emittentin, also die 
Kommanditbeteiligung des Kommanditisten Georg 
Hetz, ist verbindlich zugesagt und wurde bereits 
eingezahlt. Das Eigenkapital steht der Gesellschaft 
unbefristet zur Verfügung. Das Eigenkapital gewährt 
eine Beteiligung am Gewinn und Verlust der Gesell-
schaft (§ 8 Abs. 2 und 3 Gesellschaftsvertrag, 
Seite 79). Die Beteiligung an der Gesellschaft und 
damit das Eigenkapital kann nach Ablauf von min-
destens 24 Monaten ab der Zeichnung des letzten 
Anlegers von jedem Gesellschafter mit einer Frist 
von 12 Monaten zum Schluss eines Geschäftsjah-
res gekündigt werden. Wenn ein wichtiger Grund im 
Sinne des § 133 HGB vorliegt, kann das Eigenkapital 
auch fristlos gekündigt werden (§ 11 Gesellschafts-
vertrag, Seite 80).

 ► Auf Ebene der Projektgesellschaften
Da die Investition der Emittentin in die Projektge-
sellschaften über Nachrangdarlehen erfolgt, stellen 
diese Nachrangdarlehen auf Ebene der Projektge-
sellschaften Fremdmittel dar. Die Konditionen der 
Fremdmittel, also die Bedingungen der Nachrang-
darlehensverträge der Emittentin mit den Projekt-
gesellschaften, variieren abhängig von der Laufzeit 
der jeweiligen Nachrangdarlehen und der Renta-
bilität des jeweiligen Projektes. In den Prognose-
rechnungen wird von folgenden durchschnittlichen 
Nachrangdarlehenskonditionen ausgegangen: 
Aufgezinstes Nachrangdarlehen, also Zinszahlung 
nach Kündigung oder zum Ende der jeweiligen Ver-
tragslaufzeit, Zinssatz durchschnittlich 4,8 % p. a., 
Laufzeiten variieren. Geplant ist, das gesamte 

Nachrangdarlehenskapital zu diesem Zinssatz über 
die gesamte prognostizierte Laufzeit der Vermö-
gensanlage bis zum 31.12.2020 als Nachrangdar-
lehen an Projektgesellschaften zu vergeben. Die 
Tilgung des gesamten Nachrangdarlehensbetrages 
und die Zinszahlung für den gesamten Zeitraum 
der Vertragslaufzeit erfolgt bei den an die Projekt-
gesellschaften gewährten Nachrangdarlehen nach 
Kündigung oder zum Ende der Laufzeit der Ver-
mögensanlage. Es handelt sich also um endfällige 
Nachrangdarlehen.

Auf Ebene der Projektgesellschaften soll eine zusätz-
liche Fremdfinanzierung durch ein Bankdarlehen 
erfolgen. Da Verträge mit Banken hierzu noch nicht 
abgeschlossen wurden, können zu den Konditionen 
und Laufzeiten dieser Bankdarlehen sowie zu deren 
Fälligkeiten zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
keine Angaben oder belastbaren Prognosen gemacht 
werden. Angestrebt ist, die Finanzierung zu ca. 30 % 
über Nachrangdarlehenskapital und zu 70 % über 
Kapital aus dem Bankdarlehen zu realisieren.

Damit bestehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung keinerlei Fremdmittelfinanzierungen, weder in 
Form von Zwischenfinanzierungs- noch Endfinan-
zierungsmitteln. Diese sind auch nicht verbindlich 
zugesagt.

Auswirkung der Hebeleffekte
Unter Hebeleffekten wird der Einfluss des Verhältnisses 
von Fremd- zu Eigenkapital auf die Eigenkapitalrendite 
bei einer Investition verstanden. Dies sei an einem Bei-
spiel verdeutlicht:

Ein Unternehmen kann bei einem Projekt auf das ein-
gesetzte Kapital eine Rendite von 10 % erzielen. Das 
gesamte eingesetzte Kapital beträgt 1.000 Euro und 
wird vollständig aus Eigenkapital finanziert. Der Gewinn 
beträgt somit in diesem Fall 100 Euro. Die Eigenkapital-
rendite liegt bei 10 %.

In einem zweiten Fall beträgt die Rendite des Projekts 
ebenfalls 10 %. Allerdings wird das eingesetzte Kapital 
nun hälftig aus 50 % Eigenkapital und 50 % Fremdka-
pital zusammengesetzt. Der Zinssatz, den das Unter-
nehmen für die Gewährung des Fremdkapitals z. B. an 
eine Bank zu zahlen hat, beträgt in diesem Beispiel 2 % 
(2 % von 500 Euro = 10 Euro). Der Gewinn beträgt in 
diesem Fall nur 90 Euro (100 Euro abzüglich der Bank-
zinsen in Höhe von 10 Euro). Da dieser Gewinn aber 
nur zur Hälfte aus Eigenkapital erwirtschaftet wurde, 
beträgt die Eigenkapitalrendite hier 18 % (500 Euro x 
18 % = 90 Euro). Zudem können die weiteren 500 Euro 
Eigenkapital an anderer Stelle investiert werden. Dieser 
Zusammenhang wird als Hebeleffekt bezeichnet. 
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Die Hebeleffekte wirken sich im Rahmen der 
UDI Immo Sprint FESTZINS I auf Ebene der Emitten-
tin wie folgt aus: Da das Nachrangdarlehenskapital 
der Anleger auf Ebene der Emittentin als Fremdkapital 
anzusehen ist, beträgt die Fremdkapitalquote auf Ebene 
der Emittentin 99,9 %. Dies führt dazu, dass sich die 
Eigenkapitalrendite gegenüber einer Finanzierung rein 
aus Eigenkapital deutlich erhöht. Dies trifft jedoch nur 
zu, wenn die Emittentin Fremdkapital zu einem günsti-
geren Zinssatz aufnehmen kann, als die Investition an 
Gesamtkapitalrentabilität erzielt. Kommt es hingegen 
dazu, dass die Gesamtrentabilität des Projektes unter-
halb des Zinssatzes für das Fremdkapital liegt, so tritt 
der gegenteilige Effekt ein und die Eigenkapitalrendite 
sinkt deutlich (negativer Hebeleffekt). Wenn etwa im 
oben dargestellten Beispiel die Rendite des Projektes 
weiter bei 10 % läge, Fremdkapital aber z. B. für 12 % 
aufgenommen werden müsste, so wäre die Eigenka-
pitalrendite negativ. Beim Unternehmen entstünde ein 
Verlust, der das Eigenkapital mindert. Bei dieser Ver-
mögensanlage wird im Rahmen der Prognoserech-
nung davon ausgegangen, dass die Erträge aus den 
Investitionen in die Projektgesellschaften eine höhere 
Gesamtrentabilität aufweisen als die an die Anleger zu 
zahlenden Zinsen. 

Auf Ebene der Projektgesellschaften wirkt sich der 
Hebeleffekt wie folgt aus: In den Prognoserechnun-
gen wird von einer Fremdkapitalquote von ca. 99,98 % 
ausgegangen (Darlehen der Emittentin und Bankdarle-
hen). Dies führt auch hier dazu, dass sich die Eigen-
kapitalrendite gegenüber einer Finanzierung rein aus 
Eigenkapital deutlich erhöht. Dies trifft auch hier jedoch 
nur zu, wenn die Projektgesellschaft Fremdkapital zu 
einem günstigeren Zinssatz aufnehmen kann als die 
Investition an Gesamtkapitalrentabilität erzielt. Kommt 
es hingegen dazu, dass die Gesamtrentabilität des Pro-
jektes unterhalb des Zinssatzes für das Fremdkapital 
liegt, so tritt der gegenteilige Effekt ein und die Eigen-
kapitalrendite sinkt deutlich (negativer Hebeleffekt). Die 
Prognoserechnungen gehen angesichts der derzeit 
niedrigen Zinsen für Fremdkapital davon aus, dass Kre-
ditverträge mit Banken zu entsprechend niedrigen Zin-
sen abgeschlossen werden können.
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Gewährleistete Vermögensanlage

Es gibt keine juristische Person oder Gesellschaft, 
die für die Verzinsung und Rückzahlung der angebo-
tenen Vermögensanlage eine Gewährleistung über-
nommen hat.
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Da die Emittentin am 25.1.2017 und damit vor weniger als 18 Monaten gegründet wurde und bisher noch keinen Jah-
resabschluss und Lagebericht nach § 24 des Vermögensanlagengesetzes erstellt und von einem Abschlussprüfer 
hat prüfen lassen, macht die Emittentin, abweichend von den §§ 10, 11 und 13 VermVerkProspV, Angaben nach § 15 
VermVerkProspV.

Eröffnungsbilanz der UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG zum 25.1.2017

Wesentliche Annahmen und Wirkungszu-
sammenhänge der Eröffnungsbilanz der 
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG
Die Eröffnungsbilanz weist ausschließlich den Kom-
manditanteil des Gründungskommanditisten Georg 

Aktiva Euro

A. Anlagevermögen 0,00

B. Umlaufvermögen 0,00

 Bilanzsumme 0,00

Passiva Euro

A. Eigenkapital

I. Kapitalanteil Kommanditist 1.000,00

II. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -1.000,00

B. Verbindlichkeiten 0,00

Bilanzsumme 0,00

Hetz aus, der zum Zeitpunkt der Aufstellung der Eröff-
nungsbilanz am Tag der Gründung noch nicht einge-
zahlt war. Wie der unten stehenden Zwischenbilanz 
entnommen werden kann, ist der Kommanditanteil zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung eingezahlt worden.

Aktiva Euro

A. Anlagevermögen 0,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00

II. Bank 574,64

 Bilanzsumme 574,64

Passiva Euro

A. Eigenkapital

I. Kapitalanteil Kommanditist 1.000,00

II. Jahresfehlbetrag - 425,36

B. Verbindlichkeiten 0,00

Bilanzsumme 574,64

Zwischenbilanz der UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG zum 10.5.2017

Die Vermögens-, Finanz- und Er trags-
lage der Emittentin
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Wesentliche Annahmen und Wirkungs-
zusammenhänge der Zwischenbilanz der 
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG
In der zum 10.5.2017 aufgestellten Zwischenbilanz 
wird der zwischenzeitlich eingezahlte Kommanditan-
teil des Gründungskommanditisten unter der Rubrik 

Eigenkapital ausgewiesen. Ein Betrag von 425,36 Euro 
wurde für die notarielle Anmeldung der Firma zum 
Handelsregister und für die Eröffnung eines Giro- 
und eines sog. Cash-Kontos fällig. Weitere Ausgaben 
wurden nicht getätigt, weitere Verbindlichkeiten nicht 
eingegangen.

Zwischen-Gewinn-und-Verlust-Rechnung der UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG zum 10.5.2017

Erträge und Aufwendungen Euro

1. Sonstige betriebliche Aufwendungen 425,36

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -425,36

2. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00

Jahresfehlbetrag -425,36

Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 25.1.2017 (Gründung der Gesellschaft) bis zum 
10.5.2017.
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Voraussichtl iche Vermögenslage 
(Prognose)

Plan-Bilanz der UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG in Euro (Prognose) zum 31.12. des jeweiligen 
Jahres

Wesentliche Annahmen und Wirkungszu-
sammenhänge der Planbilanz (Prognose) der 
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG
Die Planbilanz wurde nach handelsrechtlichen Grund-
sätzen erstellt.

Aktiva
A. Anlagevermögen
Die Emittentin verfügt über kein Anlagevermögen.

B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände
Diese Position gibt die Investition der Emittentin in die 
Projektgesellschaften durch die Gewährung von Nach-
rangdarlehen wieder. Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass die Einwerbung des Gesamtbetrags dieser 
Vermögensanlage (10 Mio. Euro) im Jahr 2017 abge-
schlossen werden kann. Im Jahr 2017 sollen plange-
mäß 9.775.000 Euro in Projektgesellschaften investiert 
werden. Im Jahr 2020 wird plangemäß die gesamte 

Investitionssumme in Höhe von 9.925.000 Euro, abzüg-
lich der Tilgung gekündigter Nachrangdarlehen der 
Anleger im Jahr 2019, in Projektgesellschaften inves-
tiert sein. Zu dem Kündigungstermin am 31.12.2019 
und zum Ende der Laufzeit der Vermögensanlage zum 
31.12.2020 erfolgt plangemäß die Rückzahlung des 
Nachrangdarlehenskapitals an die Anleger.

II. Bank
Diese Position gibt das Guthaben der Gesellschaft bei 
Banken jeweils zum Bilanzstichtag wieder.

III. Zinsforderungen an Projektgesellschaften
Hier werden die über die Laufzeit der Vermögens-
anlage auflaufenden Zinsansprüche der Emittentin 
gegen die Projektgesellschaften aufgeführt. Eine 
teilweise Auszahlung der Verzinsung an die Emit-
tentin erfolgt bei Kündigungen von Anlegern im Jahr 
2019. Die restliche Verzinsung kommt zum Ende der 
Laufzeit dieser Vermögensanlage am 31.12.2020 zur 
Auszahlung.

Jahr 2017 2018 2019 2020

Aktiva

A. Anlagevermögen

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.775.000 9.775.000 9.350.000 0

II. Bank 108.294 51.011 27.064 18.190

III. Zinsforderungen an Projektgesellschaften 164.914 629.227 931.297  

C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Komplementärin 83.042 30.606 0 0

D. Rechnungsabgrenzungsposten 366.563 244.375 122.188 0

Bilanzsumme 10.497.813 10.730.219 10.430.548 18.190

Jahr 2017 2018 2019 2020

Passiva

A. Eigenkapital

I. Kapitalanteil Kommanditist 0 0 1.000 1.000

B. Verbindlichkeiten

I. Nachrangdarlehenskapital 10.000.000 10.000.000 9.500.000 0

II. Verbindlichkeiten Zinsen Festzinsanlage 131.250 485.844 804.723 0

III. Verbindlichkeiten gegen Kommanditisten 0 0 2.637 17.190

C. Rechnungsabgrenzungsposten 366.563 244.375 122.188 0

Bilanzsumme 10.497.813 10.730.219 10.430.548 18.190
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C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter 
Verlustanteil Komplementärin
In den Jahren, in denen der Bilanzverlust das Eigenka-
pital der Gesellschaft übersteigt, muss diese Differenz 
auf der Aktivseite der Bilanz angeführt werden. Durch 
Anfangsverluste ergibt sich am Anfang des Prognose-
zeitraums zuerst kein Anspruch des Kommanditisten 
auf Gewinnbeteiligung (vgl. Passiva, Zeile III. Verbind-
lichkeiten gegen Kommanditisten). Soweit die Anfangs-
verluste das Kommanditkapital übersteigen, wird an 
Stelle des Kapitalanteils des Kommanditisten (Vgl. 
Passiva, Zeile I „Kapitalanteil Kommanditist“ weist in 
den ersten 2 Jahren der Laufzeit der Vermögensanlage 
keinen Wert auf) die Position „Nicht durch Vermögen-
seinlagen gedeckter Verlustanteil Komplementärin“ in 
entsprechender Höhe auf der Aktivseite ausgewiesen. 
Im Jahr 2019 sind nach der Prognose die Anfangsver-
luste wieder aufgeholt, so dass der Kommanditanteil 
des Kommanditisten Georg Hetz ab dann in voller Höhe 
ausgewiesen wird.

D. Rechnungsabgrenzungsposten
Durch diesen Rechnungsabgrenzungsposten wird die 
Vertriebsprovision in Höhe von 488.750 Euro gleichmä-
ßig über die Laufzeit der Vermögensanlage verteilt.

Passiva
A. Eigenkapital
I. Kapitalanteil Kommanditist
Das Eigenkapital besteht aus der Kommanditeinlage 
des Kommanditisten Georg Hetz. Die Komplementärin 
leistet keine Einlage.  
 
B. Verbindlichkeiten
I. Nachrangdarlehenskapital
Verbindlichkeiten der UDI Immo Sprint FESTZINS I 
GmbH & Co. KG gegenüber den Anlegern aus den 
Nachrangdarlehensverträgen auf Rückzahlung des 
Nachrangdarlehenskapitals. Im Jahr 2019 reduziert 
sich dieser Betrag auf Grund der Kündigungsmöglich-
keit zum 31.12.2019. Die Zahlungen der Emittentin auf 
die Rückzahlungsansprüche der Anleger werden kurz 
vor Ablauf der Kündigungsfrist der Anleger bzw. kurz 
vor dem Ende der Vermögensanlage zum 31.12.2020 
an diese überwiesen, so dass sich dieser Betrag in 
der Bilanz zum 31.12. des jeweiligen Jahres nicht mehr 
bei der Emittentin befindet. Deshalb weist die Position 
„Nachrangdarlehenskapital“ im Jahr 2020, also zum 
31.12.2020, keinen Wert auf. Im Jahr 2019 gibt die 
Position „Nachrangdarlehenskapital“ die Situation nach 
Zahlung der Emittentin auf die Rückzahlungsansprü-
che der Anleger wieder, die zum 31.12.2019 gekündigt 
haben und ist dementsprechend gegenüber dem Wer-
ten von 2018 um den prognostizierten Umfang an Kün-
digungen reduziert.

II. Verbindlichkeiten Zinsen Festzinsanlage
Unter dieser Position werden die Zinsansprüche der 
Anleger gegen die Emittentin angeführt. Die Auszah-
lung der Verzinsung erfolgt nach Kündigung durch den 
Anleger und Ablauf der Kündigungsfrist zum 31.12.2019 
oder am Ende der Laufzeit der Vermögensanlage 
zum 31.12.2020. Die Zahlungen der Emittentin auf 
die Zinszahlungsansprüche der Anleger werden kurz 
vor Ablauf der Kündigungsfrist der Anleger bzw. kurz 
vor dem Ende der Vermögensanlage zum 31.12.2020 
an diese überwiesen, so dass sich der Betrag in der 
Bilanz zum 31.12. des jeweiligen Jahres nicht mehr bei 
der Emittentin befindet. Deshalb weist die Position „Ver-
bindlichkeiten Zinsen Festzinsanlage“ im Jahr 2020, 
also zum 31.12.2020, keinen Wert auf. Im Jahr 2019 
gibt die Position „Verbindlichkeiten Zinsen Festzinsan-
lage“ die Situation nach Zahlung der Emittentin auf die 
Zinszahlungsansprüche der Anleger wieder, die zum 
31.12.2019 gekündigt haben.

III. Verbindlichkeiten gegen Kommanditisten
Verbindlichkeiten der UDI Immo Sprint FESTZINS I 
GmbH & Co. KG gegenüber dem Gründungskom-
manditisten. Hier ist der kumulierte Gewinnanteil des 
Gründungskommanditisten angegeben. Gewinnaus-
schüttungen finden während der Laufzeit dieser Vermö-
gensanlage nicht statt, sodass sich der Betrag in dieser 
Zeile bei Gewinnen im jeweiligen Jahr erhöht und bei 
Verlusten reduziert. Eine Ausschüttung des Gewinns 
findet erst zum Ende der Laufzeit der Vermögensan-
lage, im Jahr 2020, in der angegebenen Höhe statt.

C. Rechnungsabgrenzungsposten
Durch diesen Rechnungsabgrenzungsposten wird die 
Vertriebsprovision in Höhe von 488.750 Euro gleichmä-
ßig über die Laufzeit der Vermögensanlage verteilt.
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Voraussichtliche Finanzlage (Prognose)

Wesentliche Annahmen und Wirkungszusammen-
hänge der Kapitalflussrechnung (Prognose) der 
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG
1. Hier sind die erwarteten Zinserträge aus den Pro-
jektgesellschaften dargestellt. Diese bestehen aus den 
von den Projektgesellschaften gezahlten Nachrangdar-
lehenszinsen. Ebenso wie bei den Nachrangdarlehen 
der Anleger erfolgt auch bei den Nachrangdarlehen an 
die Projektgesellschaften eine Zinszahlung erst zum 
Ende der Vertragslaufzeit.
2. Für die Nachrangdarlehensausreichung 
erhält die UDI Immo Sprint FESTZINS I von den 

Projektgesellschaften ein Disagio, das hier als sons-
tige betriebliche Erträge ausgewiesen wird (vgl. hierzu 
Seite 15).
3. Für Rechnungswesen, Anlageverwaltung, Liquidi-
täts- und Risikomanagement sowie Geschäftsführung 
fallen die hier angegebenen indexierten Kosten an.
4. Für die Konzeption der Vermögensanlage und für 
die Erstellung dieses Prospektes wird einmalig ein 
Betrag in Höhe von 75.000 Euro fällig. 
5. Für die Einwerbung des Nachrangdarlehenskapitals 
erhält die UDI Beratungsgesellschaft mbH eine Vergü-
tung in Höhe von 5 % des in die Projektgesellschaften 

Kapitalflussrechnung der UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG in Euro (Prognose)
Die angegebenen Zahlen beziehen sich jeweils auf den Zeitraum vom 1.1. bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres. 
Im Rumpfwirtschaftsjahr 2017 beziehen sich die Zahlen auf den Zeitraum von der Gründung der Gesellschaft am 
25.1.2017 bis zum 31.12.2017.

Jahr 2017 2018 2019 2020

1. Zinsen aus Projektgesellschaften 0 0 164.914 1.396.906

2. Sonstige betriebliche Erträge 488.750 0 0 0

3. Anlagemanagement -25.687 -34.935 -35.634 -36.346

4. Konzeption und Prospekterstellung -75.000 0 0 0

5. Provision für Nachrangdarlehenseinwerbung -488.750 0 0 0

6. Kosten für Jahresabschluss, Steuerberatung etc. -8.000 -8.160 -8.323 -8.490

7. Komplementärvergütung -8.925 -9.104 -9.286 -9.471

8. Zinsaufwand laufendes Konto 0 0 0 0

9. Gewerbesteuer 0 -4.813 -12.366 -10.255

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -117.612 -57.012 99.305 1.332.344

10. Auszahlung Nachrangdarlehen an Projektgesellschaften -9.775.000 0 0 0

11. Rückzahlung Nachrangdarlehen aus Projektgesellschaften 0 0 425.000 9.350.000

Cashflow aus Investitionstätigkeit -9.775.000 0 425.000 9.350.000

12. Einzahlung Nachrangdarlehenskapital 10.000.000 0 0 0

13. Zinsen an Anleger 0 0 -48.125 -1.191.150

14. Rückzahlung Nachrangdarlehenskapital 0 0 -500.000 -9.500.000

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 10.000.000 0 -548.125 -10.691.150

Veränderung Finanzmittelbestände 107.388 -57.012 -23.820 -8.806

15. Finanzmittelbestand/Liquiditätsreserve am Anfang der Periode 1.000 108.388 51.376 27.556

16. Finanzmittelbestand/Liquiditätsreserve am Ende der Periode 108.388 51.376 27.556 18.750
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investierten Kapitals. Wirtschaftlich werden diese 
Kosten durch die Erhebung einer Gebühr bei der 
Nachrangdarlehensvergabe von den Projektgesell-
schaften getragen. Der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG fließen dadurch Erträge zu, die 
unter Position 2 ausgewiesen werden.
6. Die für den Jahresabschluss anfallenden Kosten 
des Steuerberaters mit jährlicher 2%iger Anpassung an 
die Inflation ab 2018 sind hier dargestellt. 
7. Die UDI Immobilien Verwaltungs GmbH erhält für 
die Übernahme der persönlichen Haftung eine Komple-
mentärvergütung in Höhe von anfänglich 8.925 Euro 
pro Jahr. Sie ist ab 2018 mit 2 % p. a. indexiert.
8. Hier werden die zu zahlenden Zinsen für bei Ban-
ken gehaltene, täglich fällige Guthaben dargestellt. 
9. Die von der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG zu zahlende Gewerbesteuer ist 
hier ausgewiesen.
10. Im Jahr 2017 sollen Investitionen in Höhe von 
9.775.000 Euro in Projektgesellschaften erfolgen. 
11. Die geplante Rückführung der Investitionen aus den 
Projektgesellschaften zu dem Kündigungstermin zum 
31.12.2019 sowie zum Ende der Laufzeit der Vermö-
gensanlage am 31.12.2020 ist hier dargestellt.
12. Hier wird die Einzahlung des Nachrangdarlehens-
kapitals durch die Anleger dargestellt.
13. Die Auszahlung der Verzinsung an die Anleger 
erfolgt zusammen mit der Tilgung, entweder nach 
Kündigung durch den Anleger zum 31.12.2019 oder 
zum Ende der Laufzeit dieser Vermögensanlagen zum 
31.12.2020.
14. Die Tilgung der Nachrangdarlehen der Anleger 
durch Rückzahlung erfolgt plangemäß zum Kündi-
gungstermin am 31.12.2019 und zum Ende der Laufzeit 
der Vermögensanlage am 31.12.2020.

15. und 16. Diese Zeilen geben die Höhe der Liquidi-
tätsreserve zum Anfang und zum Ende des jeweiligen 
Jahres an. Zweck der Liquiditätsreserve ist die Bereit-
haltung von Finanzmitteln für unvorhergesehen entste-
hende Kosten. Die Liquiditätsreserve besteht zu Beginn 
der Laufzeit aus einem Bankguthaben in Höhe von 
1.000 Euro. Die Höhe der Liquiditätsreserve steigt im 
Jahr 2017 an, um sich dann in den Jahren 2018 bis 2020 
kontinuierlich zu vermindern. Die Liquiditätsreserve 
sinkt in den Jahren 2018-2020, da bei einzelnen Pro-
jekten mit einem momentan noch nicht vorhersehba-
ren Nachinvestitionsbedarf gerechnet wird, etwa wenn 
einzelne Gewerke beim Bau der Immobilien nur teurer 
vergeben werden können als zuvor angenommen. In 
diesem Fall wird die Emittentin durch zusätzliche Aus-
reichung eines Nachrangdarlehens (Nachinvestition) 
dieser Kostenerhöhung Rechnung tragen, damit die 
Projektgesellschaft dennoch die jeweilige Immobilie 
fertigstellen kann (vgl. zu den Folgen bei einer Kosten-
erhöhung über den prognostizierten Umfang hinaus 

Seite 28: „Kostensteigerung auf Ebene der Projektge-
sellschaften / Baukosten“)
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Voraussichtliche Ertragslage (Prognose)

Wesentliche Annahmen und Wir-
kungszusammenhänge der Gewinn-
und-Verlust-Rechnung (Prognose) der 
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG
1. Für die Nachrangdarlehensvergabe erhält die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG ein Dis-
agio von den Projektgesellschaften. Dieses beträgt 5 % 
des in die Projektgesellschaften investierten Kapitals 
(vgl. hierzu Seite 16). Zudem werden unter der Rubrik 
„Umsatzerlöse“ die erwarteten Erträge aus den Projekt-
gesellschaften (Zinsen) und die geplanten Zinserträge 
aus der Anlage des Barguthabens zusammengefasst. 
2. Neben der Provision für die Nachrangdarle-
henskapitaleinwerbung werden unter den sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen auch die Kosten für das 
Anlagemanagement, für die Konzeption und Prospekt-
erstellung, die Kosten des Jahresabschlusses und die 
Komplementärvergütung zusammengefasst. 
3. Hier sind die im jeweiligen Geschäftsjahr aufgelau-
fenen Zinsen aus dem Nachrangdarlehensvertrag zwi-
schen Emittentin und Anleger dargestellt. Deren Aus-
zahlung an die Anleger erfolgt planmäßig zusammen 
mit der Tilgung, entweder nach Kündigung durch den 
Anleger zum 31.12.2019 oder zum Ende der Laufzeit 
dieser Vermögensanlage zum 31.12.2020.
4. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
ergibt sich aus den um die Aufwendungen verminder-
ten Umsatzerlösen.
5. Die zu entrichtende Gewerbesteuer wird unter die-
ser Position dargestellt.

6. Der Jahresüberschuss bzw. der Jahresfehlbe-
trag ergibt sich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit abzüglich der Gewerbesteuer.
7. Der Saldo des Kapitalkontos (vgl. Position 9) des 
Vorjahres wird unter dieser Position ausgewiesen.
8. Das Kapitalkonto stellt die Summe des aktuellen 
Jahresüberschusses bzw. Jahresfehlbetrages und 
des Gewinn- bzw. Verlustvortrages dar. Das Ergebnis 
bildet den Gewinn- bzw. Verlustvortrag des jeweiligen 
Folgejahres.

Jahr 2017 2018 2019 2020

1. Umsatzerlöse 287.102 586.500 589.172 587.797

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen -239.800 -174.386 -175.430 -176.495

3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -131.344 -354.864 -367.132 -386.495

4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -84.042 57.250 46.610 24.807

5. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 -4.813 -12.366 -10.255

6. Ergebnis nach Steuern -84.042 52.436 34.243 14.553

7. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -84.042 52.436 34.243 14.553

8. Gewinn-/Verlustvortrag 0 -84.042 -31.606 2.637

9. Kapitalkonto -84.042 -31.606 2.637 17.190

Plan-Gewinn-und-Verlust-Rechnung der UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG in Euro (Prognose) 
zum 31.12. des jeweiligen Jahres
Die angegebenen Zahlen beziehen sich jeweils auf den Zeitraum vom 1.1. bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres. 
Im Rumpfwirtschaftsjahr 2017 beziehen sich die Zahlen auf den Zeitraum von der Gründung der Gesellschaft am 
25.1.2017 bis zum 31.12.2017.
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Planzahlen der Emittentin (Prognose)

Jahr 2017 2018 2019 2020

Investition -9.775.000 0 0 0

Produktion 0 0 0 0

Umsatz 287.102 586.500 589.172 587.797

Ergebnis -84.042 52.436 34.243 14.553

Wesentliche Annahmen und Wirkungszusam-
menhänge der Planzahlen (Prognose) der 
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG

Investition
Ausgegangen wird hier davon, dass im Jahr 2017 
Investitionen in Höhe von 9.775.000 Euro in Projektge-
sellschaften erfolgen. 

Produktion
Die UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG hat 
selbst keine eigene Produktion. Ihr Geschäftsmodell 
besteht in der gewinnbringenden Verwaltung eigenen 
Vermögens durch Investition in die Planung, die Ent-
wicklung, den Bau, den Betrieb, den Kauf, den Verkauf 
und die Vermietung von energiesparenden und/oder 
umweltfreundlichen Immobilien in Deutschland und von 
Grundstücken, auf denen derartige Immobilien errichtet 
werden sollen.

Umsatz
Der Umsatz der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG setzt sich zusammen aus dem 
bei der Nachrangdarlehensvergabe von den Projekt-
gesellschaften erhobenen Disagio, den Erträgen aus 
den Projektgesellschaften (Zinsen) und den geplanten 
Zinserträgen aus der Anlage von Barguthaben (zusam-
mengefasst in Plan-Gewinn-und-Verlust-Rechnung, 
Seite 63, Zeile 1).

Ergebnis
Die hier angegebenen Werte entsprechen dem Jah-
resüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag aus der Plan- 
Gewinn-und-Verlust-Rechnung (Seite 63, Zeile 7).

Planzahlen der UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG in Euro (Prognose) zum 31.12. des jeweiligen 
Jahres
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Die Mitgl ieder der Geschäf tsführung 
der Emittentin

Soweit in diesem Kapitel von Anlageobjekten (siehe 
Seite 40 ff.) die Rede ist, beziehen sich die Angaben 
sowohl auf die Anlageobjekte auf Ebene der Emittentin 
als auch auf die Anlageobjekte auf Ebene der Projekt-
gesellschaften, soweit nichts anderes angegeben ist.

Name, Geschäftsanschrift und Funktion des Mit-
gliedes der Geschäftsführung der Emittentin
Die Geschäftsführung der Emittentin wird von deren 
Komplementärin, der UDI Immobilien Verwaltungs 
GmbH, wahrgenommen. Geschäftsführer der UDI 
Immobilien Verwaltungs GmbH sind Georg Hetz und 
Dipl.-Ing. Stefan Keller, Geschäftsanschrift: Kellerweg 
12, 91154 Roth (Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin). Den Geschäftsführern ist kein bestimmter 
Verantwortungs- und Aufgabenbereich (Funktion) bei 
der Emittentin zugeordnet.

Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte und sons-
tige Gesamtbezüge des Mitgliedes der Geschäfts-
führung der Emittentin
Georg Hetz als Mitglied der Geschäftsführung der 
Emittentin ist als einziger Gesellschafter, der eine Kapi-
taleinlage erbracht hat, am Ergebnis der Emittentin zu 
100 % beteiligt. Hieraus stehen ihm, über die gesamte 
Laufzeit der Vermögensanlagen bis zum 31.12.2020 
betrachtet, Gewinnbeteiligungen in einer prognostizier-
ten Höhe von 17.190 Euro zu (vgl. Plan-Bilanz, Seite 59, 
Zeile Verbindlichkeiten gegen Kommanditisten). 

Zudem ist Georg Hetz als Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der Emittentin mittelbar an der Komplementärin 
UDI Immobilien Verwaltungs GmbH beteiligt, da diese 
zu 100 % im Eigentum der UDI Beratungsgesellschaft 
mbH steht, deren alleiniger Gesellschafter Georg Hetz 
ist. Die genaue Höhe der Gewinnbeteiligung aus dieser 
Beteiligung ist abhängig von der Geschäftsentwicklung 
bei den genannten Gesellschaften und kann daher zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht angegeben 
werden. 

Außerdem stehen dem Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der Emittentin Georg Hetz für seine Tätigkeit als 
Geschäftsführer bei der mit der Konzeption und dem 
Vertrieb dieser Vermögensanlage beauftragten UDI 
Beratungsgesellschaft mbH, über die gesamte Laufzeit 
der Vermögensanlage bis zum 31.12.2020 betrachtet, 
Vergütungen in Höhe von 9.638,52 Euro zu. 

Außerdem stehen dem Mitglied der Geschäftsführung 
der Emittentin Georg Hetz, über die gesamte Laufzeit 
der Vermögensanlage bis zum 31.12.2020 betrachtet, 
für seine Tätigkeit als Geschäftsführer bei der Emitten-
tin und bei der UDI Immobilien Verwaltungs GmbH eine 
Vergütung in Höhe von 19.277,04 Euro zu.

Dem Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin 
Georg Hetz stehen zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung daher, über die gesamte Laufzeit der Ver-
mögensanlage betrachtet, Gewinnbeteiligungen 
in einem prognostizierten Mindestgesamtbetrag in 
Höhe von 17.190 Euro sowie sonstige Gesamtbezüge 
in einem Gesamtbetrag in Höhe von 28.915,56 Euro 
zu. 

Darüber hinaus stehen dem Mitglied der Geschäfts-
führung der Emittentin Georg Hetz keine weiteren 
Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte oder sonstigen 
Gesamtbezüge für die gesamte Laufzeit der Vermö-
gensanlage bis zum 31.12.2020 zu.

Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglied der Geschäfts-
führung der Emittentin stehen für seine Tätigkeit als 
Geschäftsführer bei der mit dem Vertrieb dieser Ver-
mögensanlage beauftragten UDI Beratungsgesell-
schaft mbH Vergütungen in Höhe von 135.000 Euro p. 
a. zu. Für seine Tätigkeit als Geschäftsführer bei der 
Emittentin und bei der UDI Immobilien Verwaltungs 
GmbH erhält Dipl.-Ing. Stefan Keller keine Vergütung. 
Dem Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin 
Dipl.-Ing. Stefan Keller stehen zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung daher, über die gesamte Laufzeit der 
Vermögensanlage betrachtet, Gewinnbeteiligungen 
sowie sonstige Gesamtbezüge in einem Gesamtbe-
trag von 540.000 Euro zu. Darüber hinaus stehen dem 
Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin Dipl.-Ing. 
Stefan Keller keine weiteren Gewinnbeteiligungen, 
Entnahmerechte oder sonstigen Gesamtbezüge für 
die gesamte Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 
31.12.2020 zu.

Den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emitten-
tin Dipl.-Ing. Stefan Keller und Georg Hetz stehen-
daher, über die gesamte Laufzeit der Vermögensan-
lage betrachtet, Gewinnbeteiligungen sowie sonstige 
Gesamtbezüge in einem prognostizierten Mindestge-
samtbetrag in Höhe von 586.105,56 Euro zu.
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Eintragungen im Führungszeugnis der Mitglieder 
der Geschäftsführung der Emittentin
Im Führungszeugnis des Mitgliedes der Geschäftsfüh-
rung der Emittentin Georg Hetz, das zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung nicht älter als 6 Monate ist, 
sind keine Eintragungen in Bezug auf Verurteilungen 
wegen einer Straftat nach den §§ 263 bis 283 d des 
Strafgesetzbuches, § 54 des Kreditwesengesetzes, 
§ 38 des Wertpapierhandelsgesetzes oder § 369 der 
Abgabenordnung enthalten. Auch eine ausländische 
Verurteilung gegen das Mitglied der Geschäftsführung 
der Emittentin wegen einer Straftat, die mit den oben 
genannten Straftaten vergleichbar ist, liegt nicht vor. 
Georg Hetz ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
deutscher Staatsangehöriger.

Im Führungszeugnis des Mitgliedes der Geschäfts-
führung der Emittentin Dipl.-Ing. Stefan Keller, das 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht älter als 6 
Monate ist, sind keine Eintragungen in Bezug auf Verur-
teilungen wegen einer Straftat nach den §§ 263 bis 283 
d des Strafgesetzbuches, § 54 des Kreditwesengeset-
zes, § 38 des Wertpapierhandelsgesetzes oder § 369 
der Abgabenordnung enthalten. Auch eine ausländi-
sche Verurteilung gegen das Mitglied der Geschäfts-
führung der Emittentin wegen einer Straftat, die mit den 
oben genannten Straftaten vergleichbar ist, liegt nicht 
vor. Dipl.-Ing. Stefan Keller ist zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung deutscher Staatsangehöriger.

Insolvenzverfahren innerhalb der letzten 5 Jahre
Weder ist über das Vermögen des Mitgliedes der 
Geschäftsführung der Emittentin Georg Hetz innerhalb 
der letzten 5 Jahre ein Insolvenzverfahren eröffnet 
oder mangels Masse abgewiesen worden noch über 
das Vermögen einer Gesellschaft, bei der das Mitglied 
der Geschäftsführung der Emittentin Georg Hetz inner-
halb der letzten 5 Jahre in der Geschäftsführung tätig 
war.

Weder ist über das Vermögen des Mitgliedes der 
Geschäftsführung der Emittentin Dipl.-Ing. Stefan Kel-
ler innerhalb der letzten 5 Jahre ein Insolvenzverfah-
ren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen worden 
noch über das Vermögen einer Gesellschaft, bei der 
das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin Dipl.-
Ing. Stefan Keller innerhalb der letzten 5 Jahre in der 
Geschäftsführung tätig war.

Frühere Aufhebungen einer Erlaubnis zum Betrei-
ben von Bankgeschäften
In Bezug auf das Mitglied der Geschäftsführung der 
Emittentin Georg Hetz besteht keine Aufhebung einer 
Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder zur 
Erbringung von Finanzdienstleistungen durch die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

In Bezug auf das Mitglied der Geschäftsführung der 
Emittentin Dipl.-Ing. Stefan Keller besteht keine Aufhe-
bung einer Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäf-
ten oder zur Erbringung von Finanzdienstleistungen 
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin).

Tätigkeiten der Mitglieder der Geschäftsführung 
der Emittentin für andere Unternehmen
Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emitten-
tin Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller sind als 
Geschäftsführer für die mit der Konzeption und dem Ver-
trieb der Vermögensanlage beauftragte UDI Beratungs-
gesellschaft mbH tätig. Darüber hinaus sind die Mitglie-
der der Geschäftsführung der Emittentin Georg Hetz und 
Dipl.-Ing. Stefan Keller nicht für Unternehmen tätig, die 
mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage 
beauftragt sind. Die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller sind 
nicht für Unternehmen tätig, die der Emittentin Fremd-
kapital geben. Die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller sind 
als Geschäftsführer für die UDI Immobilien Verwaltungs 
GmbH tätig, die Leistungen im Rahmen der Prüfung und 
Auswahl von möglichen Projekten, bei der Gründung 
einzelner Projektgesellschaften, bei der Erstellung der 
vertraglichen Grundlagen der Nachrangdarlehensge-
währung an die Projektgesellschaften und bei den Ver-
tragsverhandlungen und dem Vertragsabschluss der 
Nachrangdarlehen an die Projektgesellschaften erbringt. 
Darüber hinaus sind die Mitglieder der Geschäftsführung 
der Emittentin Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller 
nicht für Unternehmen tätig, die im Zusammenhang mit 
der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte 
Lieferungen oder Leistungen erbringen.

Tätigkeit der Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin für Unternehmen, die mit der Emitten-
tin in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder 
verbunden sind
Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emitten-
tin Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller sind als 
Geschäftsführer für die UDI Immobilien Verwaltungs 
GmbH, die Komplementärin der Emittentin, tätig. Darü-
ber hinaus sind die Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller nicht 
für Unternehmen tätig, die mit der Emittentin und Anbie-
terin nach § 271 des Handelsgesetzbuches in einem 
Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind.

Unmittelbare und mittelbare Beteiligung der Mit-
glieder der Geschäftsführung der Emittentin an 
anderen Unternehmen
Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin 
Georg Hetz ist alleiniger Gesellschafter der UDI Bera-
tungsgesellschaft mbH, die mit der Konzeption und dem 



Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin  �  67

Vertrieb der Vermögensanlage beauftragt ist. Darüber 
hinaus ist das Mitglied der Geschäftsführung Georg 
Hetz nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar oder 
mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit dem Ver-
trieb der angebotenen Vermögensanlage betraut sind.

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin Dipl.-
Ing. Stefan Keller ist nicht in wesentlichem Umfang 
unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, 
die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensan-
lage betraut sind.

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin 
Georg Hetz ist nicht in wesentlichem Umfang unmit-
telbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die der 
Emittentin Fremdkapital geben. 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin Dipl.- 
Ing. Stefan Keller ist nicht in wesentlichem Umfang 
unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, 
die der Emittentin Fremdkapital geben. 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin 
Georg Hetz ist mittelbar an der UDI Immobilien Verwal-
tungs GmbH beteiligt, da er 100 % der Anteile an der 
UDI Beratungsgesellschaft mbH hält, welche wiederum
Eigentümer von 100 % der Anteile an der UDI Immobi-
lien Verwaltungs GmbH ist. Die UDI Immobilien Verwal-
tungs GmbH erbringt als Geschäftsführerin der Emit-
tentin Leistungen im Rahmen der Prüfung und Auswahl 
von möglichen Projekten, bei der Gründung einzelner 
Projektgesellschaften, bei der Erstellung der vertragli-
chen Grundlagen der Nachrangdarlehensgewährung 
an die Projektgesellschaften und bei den Vertragsver-
handlungen und dem Vertragsabschluss der Nachrang-
darlehen an die Projektgesellschaften.

Darüber hinaus ist das Mitglied der Geschäftsführung 
der Emittentin Georg Hetz weder unmittelbar noch mit-
telbar an Unternehmen beteiligt, die im Zusammenhang 
mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageob-
jekte Lieferungen oder Leistungen erbringen.

Das Mitglied der Geschäftsführung Dipl.-Ing. Stefan 
Keller ist weder unmittelbar noch mittelbar an Unterneh-
men beteiligt, die im Zusammenhang mit der Anschaf-
fung oder Herstellung der Anlageobjekte Lieferungen 
oder Leistungen erbringen.

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin 
Georg Hetz ist mittelbar an der Firma UDI Immobilien 
Verwaltungs GmbH, der Komplementärin der Emitten-
tin, beteiligt, da er 100 % der Anteile an der UDI Bera-
tungsgesellschaft mbH hält, welche wiederum Eigen-
tümer von 100 % der Anteile an der UDI Immobilien 
Verwaltungs GmbH ist. Darüber hinaus ist das Mitglied 

der Geschäftsführung der Emittentin nicht in wesent-
lichem Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unter-
nehmen beteiligt, die mit der Emittentin und Anbieterin 
nach § 271 des Handelsgesetzbuches in einem Beteili-
gungsverhältnis stehen oder verbunden sind.

Das Mitglied der Geschäftsführung Dipl.-Ing. Stefan 
Keller ist nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar 
oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit der 
Emittentin und Anbieterin nach § 271 des Handels-
gesetzbuches in einem Beteiligungsverhältnis stehen 
oder verbunden sind.

Beauftragung der Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung der Emittentin mit Vertrieb, Fremdkapital, 
Erbringung von Leistungen
Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin 
Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller sind zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung nicht mit dem Vertrieb 
der emittierten Vermögensanlage beauftragt. Zudem 
stellen die Mitglieder der Geschäftsführung der Emit-
tentin Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller der Emit-
tentin weder Fremdkapital zur Verfügung noch vermit-
teln sie solches, und sie erbringen im Zusammenhang 
mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageob-
jekte keine Lieferungen oder Leistungen. Die Emittentin 
verfügt über keinen Vorstand, keine Aufsichtsgremien 
und Beiräte.

Treuhänder
Einen Treuhänder gibt es im Rahmen dieser Vermö-
gensanlage nicht.

Mittelverwendungskontrolleur
Ein Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle wurde 
im Rahmen dieser Vermögensanlage nicht abgeschlos-
sen. Einen Mittelverwendungskontrolleur gibt es im 
Rahmen dieser Vermögensanlage nicht.

Angaben über die Anbieterin und die 
Prospektverantwortliche 
Anbieterin und Prospektverantwortliche ist die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG mit 
Sitz in 91154 Roth, Kellerweg 12. Geschäftsführer sind 
Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller (Mitglieder der 
Geschäftsführung der Anbieterin und Prospektverant-
wortlichen), Geschäftsanschrift: Kellerweg
12, 91154 Roth. 

Da Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller die einzigen 
Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind, 
kann hinsichtlich der Angaben gemäß § 12 Abs. 6 auf 
die Angaben gemäß § 12 Abs. 1 bis 4 VermVerkProspV 
verwiesen werden (siehe vorangehender Abschnitt, 
„Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin“, 
beginnend auf Seite 65 dieses Verkaufsprospektes).
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Angaben über sonstige Personen

Soweit im diesem Kapitel von Anlageobjekten (siehe 
Seite 40 ff.) die Rede ist, beziehen sich die Angaben 
sowohl auf die Anlageobjekte auf Ebene der Emitten-
tin als auch auf die Anlageobjekte auf Ebene der Pro-
jektgesellschaften, soweit nichts anderes angegeben 
ist. 

Im Folgenden werden Angaben zu sonstigen Personen 
gemacht, die nicht in den Kreis der nach der Vermö-
gensanlagen-Verkaufsprospektverordnung angabe-
pflichtigen Personen fallen, die Herausgabe oder den 
Inhalt des Verkaufsprospektes oder die Abgabe oder 
den Inhalt des Angebotes der Vermögensanlage aber 
wesentlich beeinflusst haben. Einzige sonstige Person 
im Rahmen dieser Vermögensanlage ist die UDI Bera-
tungsgesellschaft mbH, mit Sitz in 91154 Roth, Keller-
weg 12, die die Konzeption und Prospekterstellung für 
diese Vermögensanlage übernommen hat. Geschäfts-
führer dieser Gesellschaft sind Georg Hetz und Dipl.-
Ing. Stefan Keller.

Name, Geschäftsanschrift und Funktion der sons-
tigen Person

UDI Beratungsgesellschaft mbH
Sitz: Kellerweg 12, 91154 Roth
Geschäftsanschrift:
Frankenstraße 148,
90329 Nürnberg

Geschäftsführer: Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Kel-
ler, beide mit Geschäftsanschrift: Kellerweg 12, 91154 
Roth

Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller sind einzige 
Geschäftsführer der UDI Beratungsgesellschaft mbH, 
die von der UDI Immo Sprint FESTZINS I mit der Kon-
zeption und Prospekterstellung für diese Vermögens-
anlage beauftragt wurde. 

Bei der sonstigen Person UDI Beratungsgesellschaft 
mbH gibt es keinen Vorstand, kein Aufsichtsgremium 
und keinen Beirat. 

Eine Funktionstrennung zwischen den beiden genann-
ten Geschäftsführern der sonstigen Person bei dieser 
Gesellschaft besteht nicht. Georg Hetz und Dipl.-Ing. 
Stefan Keller sind auch Geschäftsführer bei der Emit-
tentin dieser Vermögensanlage. 

Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte und sons-
tige Gesamtbezüge des Mitgliedes der Geschäfts-
führung der sonstigen Person
Georg Hetz als Mitglied der Geschäftsführung der 
sonstigen Person ist zu 100 % am Ergebnis der UDI 
Beratungsgesellschaft mbH beteiligt, die den Vertrieb 
dieser Vermögensanlage übernimmt. Die genaue Höhe 
der Gewinnbeteiligung ist abhängig von der Geschäfts-
entwicklung bei der genannten Gesellschaft und kann 
daher zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht 
angegeben werden.

Georg Hetz als Mitglied der Geschäftsführung der 
sonstigen Person steht, über die gesamte Laufzeit der 
Vermögensanlage bis zum 31.12.2020 betrachtet, für 
die Geschäftsführung in der UDI Beratungsgesellschaft 
mbH eine Vergütung in Höhe von 9.638,52 Euro zu. 

Zudem steht Georg Hetz als Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der sonstigen Person, über die gesamte Laufzeit 
der Vermögensanlage bis zum 31.12.2020 betrachtet, 
für seine Tätigkeit als Geschäftsführer bei der Emitten-
tin und bei der UDI Immobilien Verwaltungs GmbH eine 
Vergütung in Höhe von 19.277,04 Euro zu.

Insgesamt stehen Georg Hetz als Mitglied der 
Geschäftsführung der sonstigen Person daher, über 
die gesamte Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 
31.12.2020 betrachtet, Gewinnbeteiligungen in einer 
nicht prognostizierbaren Höhe und Gesamtbezüge in 
einem prognostizierten Mindestgesamtbetrag in Höhe 
von 28.915,56 Euro zu.

Dipl.-Ing. Stefan Keller steht als Mitglied der Geschäfts-
führung der sonstigen Person, über die gesamte Lauf-
zeit der Vermögensanlage bis zum 31.12.2020 betrach-
tet, eine Vergütung für die Geschäftsführung bei der 
UDI Beratungsgesellschaft mbH in Höhe von 540.000 
Euro zu. Für seine Tätigkeit als Geschäftsführer bei 
der Emittentin und bei der UDI Immobilien Verwaltungs 
GmbH steht dem Mitglied der der Geschäftsführung der 
sonstigen Person Dipl.-Ing. Stefan Keller keine Vergü-
tung zu.

Den Mitgliedern der Geschäftsführung der sonsti-
gen Person Dipl.-Ing. Stefan Keller und Georg Hetz 
stehen daher, über die gesamte Laufzeit der Vermö-
gensanlage betrachtet, prognostizierte Gewinnbe-
teiligungen sowie sonstige Gesamtbezüge in einem 
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prognostizierten Mindestgesamtbetrag in Höhe von 
568.915,56 Euro zu. Darüber hinaus stehen Dipl.-
Ing. Stefan Keller und Georg Hetz als Mitgliedern 
der Geschäftsführung der sonstigen Person keine 
Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte sowie sons-
tige Gesamtbezüge zu, insbesondere keine Gehälter, 
Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, 
Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleis-
tungen jeder Art.

Eintragungen im Führungszeugnis der sonstigen 
Person
Im Führungszeugnis von Georg Hetz als Mitglied der 
Geschäftsführung der sonstigen Person, das zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht älter als 6 
Monate ist, sind keine Eintragungen in Bezug auf Ver-
urteilungen wegen einer Straftat nach den §§ 263 bis 
283 d des Strafgesetzbuches, § 54 des Kreditwesen-
gesetzes, § 38 des Wertpapierhandelsgesetzes oder 
§ 369 der Abgabenordnung enthalten. Georg Hetz 
ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung deutscher 
Staatsangehöriger.

Im Führungszeugnis von Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mit-
glied der Geschäftsführung der sonstigen Person, das 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht älter als 6 
Monate ist, sind keine Eintragungen in Bezug auf Ver-
urteilungen wegen einer Straftat nach den §§ 263 bis 
283 d des Strafgesetzbuches, § 54 des Kreditwesen-
gesetzes, § 38 des Wertpapierhandelsgesetzes oder 
§ 369 der Abgabenordnung enthalten. Dipl.-Ing. Stefan 
Keller ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung deut-
scher Staatsangehöriger.

Insolvenzverfahren innerhalb der letzten 5 Jahre
Über das Vermögen von Georg Hetz als Mitglied der 
Geschäftsführung der sonstigen Person wurde inner-
halb der letzten 5 Jahre kein Insolvenzverfahren eröff-
net oder mangels Masse abgewiesen. Georg Hetz als 
Mitglied der Geschäftsführung der sonstigen Person 
war innerhalb der letzten 5 Jahre nicht in der Geschäfts-
führung einer Gesellschaft tätig, über deren Vermögen 
ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse 
abgewiesen wurde.

Über das Vermögen von Dipl.-Ing. Stefan Keller als 
Mitglied der Geschäftsführung der sonstigen Person 
wurde innerhalb der letzten 5 Jahre kein Insolvenzver-
fahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen. Dipl.-
Ing. Stefan Keller als Mitglied der Geschäftsführung der 
sonstigen Person war innerhalb der letzten 5 Jahre 
nicht in der Geschäftsführung einer Gesellschaft tätig, 
über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet 
oder mangels Masse abgewiesen wurde.

Aufhebungen einer Erlaubnis zum Betreiben 
von Bankgeschäften oder zur Erbringung von 
Finanzdienstleistungen
In Bezug auf Georg Hetz als Mitglied der Geschäfts-
führung der sonstigen Person besteht keine Aufhebung 
einer Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften 
oder zur Erbringung von Finanzdienstleistungen durch 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin). 

In Bezug auf Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglied der 
Geschäftsführung der sonstigen Person besteht keine 
Aufhebung einer Erlaubnis zum Betreiben von Bankge-
schäften oder zur Erbringung von Finanzdienstleistun-
gen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin).

Tätigkeiten der sonstigen Person für andere 
Unternehmen
Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglieder 
der Geschäftsführung der sonstigen Person sind als 
Geschäftsführer für die UDI Beratungsgesellschaft 
mbH tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen Ver-
mögensanlage betraut ist. Darüber hinaus sind Georg 
Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglieder der 
Geschäftsführung der sonstigen Person nicht für Unter-
nehmen tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen 
Vermögensanlage betraut sind.

Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglieder 
der Geschäftsführung der sonstigen Person sind nicht 
für Unternehmen tätig, die der Emittentin Fremdkapital 
geben.

Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglieder 
der Geschäftsführung der sonstigen Person sind als 
Geschäftsführer für die UDI Immobilien Verwaltungs 
GmbH tätig, die Leistungen im Rahmen der Prüfung 
und Auswahl von möglichen Projekten, bei der Grün-
dung einzelner Projektgesellschaften, bei der Erstellung 
der vertraglichen Grundlagen der Nachrangdarlehens-
gewährung an die Projektgesellschaften und bei den 
Vertragsverhandlungen und dem Vertragsabschluss 
der Nachrangdarlehen an die Projektgesellschaften 
erbringt. Darüber hinaus sind Georg Hetz und Dipl.-
Ing. Stefan Keller als Mitglieder der Geschäftsführung 
der sonstigen Person nicht für Unternehmen tätig, die 
im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstel-
lung der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen 
erbringen.

Die Mitglieder der Geschäftsführung der sonstigen 
Person Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller sind 
als Geschäftsführer für die Firma UDI Immobilien 
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Verwaltungs GmbH, die Komplementärin der Emit-
tentin, tätig. Darüber hinaus sind die Mitglieder der 
Geschäftsführung der sonstigen Person Georg Hetz 
und Dipl.-Ing. Stefan Keller nicht für Unternehmen tätig, 
die mit der Emittentin und Anbieterin nach § 271 des 
Handelsgesetzbuches in einem Beteiligungsverhältnis 
stehen oder verbunden sind.

Unmittelbare und mittelbare Beteiligung der sons-
tigen Person an anderen Unternehmen
Georg Hetz als Mitglied der Geschäftsführung der sons-
tigen Person ist zu 100 % an der UDI Beratungsgesell-
schaft mbH beteiligt, die mit der Konzeption und dem 
Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage betraut 
ist. Darüber hinaus ist Georg Hetz als sonstige Person 
nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittel-
bar an Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der 
angebotenen Vermögensanlage betraut sind.

Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der sonstigen Person ist nicht in wesentlichem 
Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen 
beteiligt, die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermö-
gensanlage betraut sind.

Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglieder 
der Geschäftsführung der sonstigen Person sind nicht 
in wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittelbar an 
Unternehmen beteiligt, die der Emittentin Fremdkapital 
geben.

Georg Hetz als Mitglied der Geschäftsführung der 
sonstigen Person ist mittelbar an der UDI Immobilien 
Verwaltungs GmbH beteiligt, da er 100 % der Anteile an 
der UDI Beratungsgesellschaft mbH hält, welche wie-
derum Eigentümer von 100 % der Anteile an der UDI 
Immobilien Verwaltungs GmbH ist. Die UDI Immobi-
lien Verwaltungs GmbH erbringt als Geschäftsführerin 
der Emittentin Leistungen im Rahmen der Prüfung und 
Auswahl von möglichen Projekten, bei der Gründung 
einzelner Projektgesellschaften, bei der Erstellung der 
vertraglichen Grundlagen der Nachrangdarlehensge-
währung an die Projektgesellschaften und bei den Ver-
tragsverhandlungen und dem Vertragsabschluss der 
Nachrangdarlehen an die Projektgesellschaften.

Darüber hinaus ist das Georg Hetz als Mitglied der 
Geschäftsführung der sonstigen Person weder unmit-
telbar noch mittelbar an Unternehmen beteiligt, die im 
Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstel-
lung der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen 
erbringen. 

Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglied der Geschäfts-
führung der sonstigen Person ist weder unmittel-
bar noch mittelbar an Unternehmen beteiligt, die im 

Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstel-
lung der Anlageobjekte Lieferungen und Leistungen 
erbringen. 

Das Mitglied der Geschäftsführung der sonstigen Per-
son Georg Hetz ist mittelbar an der Firma UDI Immo-
bilien Verwaltungs GmbH, der Komplementärin der 
Emittentin, beteiligt, da er 100 % der Anteile an der 
UDI Beratungsgesellschaft mbH hält, welche wiederum 
Eigentümer von 100 % der Anteile an der UDI Immo-
bilien Verwaltungs GmbH ist. Darüber hinaus ist das 
Mitglied der Geschäftsführung der sonstigen Person 
Georg Hetz nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar 
oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit der 
Emittentin und Anbieterin nach § 271 des Handels-
gesetzbuches in einem Beteiligungsverhältnis stehen 
oder verbunden sind.

Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der sonstigen Person ist nicht in wesentlichem 
Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen 
beteiligt, die mit der Emittentin und Anbieterin nach 
§ 271 des Handelsgesetzbuches in einem Beteiligungs-
verhältnis stehen oder verbunden sind.

Beauftragung der sonstigen Person
Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglieder 
der Geschäftsführung der sonstigen Person sind nicht 
mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage 
beauftragt.

Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller als Mitglieder 
der Geschäftsführung der sonstigen Person stellen der 
Emittentin weder Fremdkapital zur Verfügung noch ver-
mitteln sie solches, und sie erbringen im Zusammen-
hang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlage-
objekte keine Lieferungen oder Leistungen.

Darüber hinaus bestehen keine weiteren sonstigen 
Personen, die nicht in den Kreis der nach der Vermö-
gensanlagen-Verkaufsprospektverordnung angabe-
pflichtigen Personen fallen, die Herausgabe oder den 
Inhalt des Verkaufsprospektes oder die Abgabe oder 
den Inhalt des Angebotes der Vermögensanlage aber 
wesentlich beeinflusst haben.
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Steuerl iche Grundlagen der 
Vermögensanlage

Einkommensteuer
Bei dem Nachrangdarlehen eines privaten Anlegers 
handelt es sich steuerlich um Privatvermögen. Steht 
das Nachrangdarlehen in einem gewissen objektiven 
Zusammenhang mit einem Betrieb (Gewerbebetrieb, 
selbstständige Tätigkeit oder Land- und Forstwirtschaft 
etc.) und ist dazu bestimmt und geeignet, diesen zu för-
dern, handelt es sich steuerlich um Betriebsvermögen. 
Schwierigkeiten bei der Abgrenzung zwischen steu-
erlichem Privatvermögen und Betriebsvermögen sind 
durch einen qualifizierten steuerlichen Berater zu klären.

Anleger mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in 
der Bundesrepublik Deutschland unterliegen mit ihren 
gesamten Einkünften der deutschen Einkommensteuer. 
Bei Zinserträgen aus dem Nachrangdarlehen im Privat-
vermögen handelt sich dann um in Deutschland steuer-
pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen. Eine Steuer-
befreiung für Zinsen gibt es nicht. Die Zinseinnahmen 
sind in dem Kalenderjahr zu versteuern, in dem sie dem 
Anleger zufließen.

Bei der Ermittlung der Höhe der steuerpflichtigen Einkünfte 
kann bei Ledigen ein Sparer-Pauschbetrag in Höhe von 
801 Euro, bei Ehegatten in Höhe von 1.602 Euro abgezo-
gen werden. Der Abzug tatsächlich angefallener Aufwen-
dungen, insbesondere Aufwendungen für die Fremdfi-
nanzierung des Nachrangdarlehens, ist ausgeschlossen, 
da die Aufwendungen mit dem Sparer-Pauschbetrag 
abgegolten sind. Die UDI Immo Sprint FESTZINS I weist 
ausdrücklich darauf hin, dass eine Fremdfinanzierung des 
Anlagebetrages nicht empfohlen wird.

Die Steuer für die sich nach Abzug des Sparer-Pausch-
betrages ergebenden Einkünfte aus Kapitalvermögen 
beträgt 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag von 5,5 % 
und etwaiger Kirchensteuer. Auf Antrag des Anlegers 
können die Zinsen aus dem Nachrangdarlehen an die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I in die Steuerveranlagung 
mit den anderen Einkünften des Anlegers einbezogen 
und mit der individuellen tariflichen Einkommensteuer 
versteuert werden, wenn dies zu einer niedrigeren Ein-
kommensteuer einschließlich Zuschlagsteuern führt 
(Günstigerprüfung).

Da es sich bei der UDI Immo Sprint FESTZINS I nicht 
um ein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsunter-
nehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes handelt 

und die Nachrangdarlehen nicht in ein öffentliches 
Schuldbuch oder Register eingetragen werden, ist von 
der UDI Immo Sprint FESTZINS I als auszahlender 
Stelle kein Steuerabzug vorzunehmen. Die Zinsen kön-
nen in voller Höhe an den Anleger ausbezahlt werden. 
Im Gegenzug hat der Anleger die Zinsen aus seinem 
Nachrangdarlehen in seiner Einkommensteuererklä-
rung anzugeben.

Ebenfalls um Einkünfte aus Kapitalvermögen handelt 
es sich bei einem eventuell zukünftigen Gewinn aus der 
Veräußerung des Nachrangdarlehens. Im Falle einer 
Einlösung, Rückzahlung etc. ist der sich ergebende 
Unterschied zwischen den Einnahmen aus der Veräu-
ßerung, den Aufwendungen in Zusammenhang mit dem 
Veräußerungsgeschäft und den Anschaffungskosten in 
der Einkommensteuererklärung bei den Einkünften aus 
Kapitalvermögen zu berücksichtigen. Sich ergebende 
Verluste dürfen nicht mit anderen Einkunftsarten aus-
geglichen werden, sie mindern jedoch die Einkünfte, 
die der Anleger in folgenden Veranlagungszeiträumen 
aus Kapitalvermögen erzielt.

Anlegern ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
in der Bundesrepublik Deutschland wird empfohlen, 
sich über die individuellen Steuerfolgen im Ausland 
beraten zu lassen.

Gehört das Nachrangdarlehen des Anlegers zu einem 
inländischen steuerlichen Betriebsvermögen, handelt es 
sich bei den Zinsen um Betriebseinnahmen aus Gewer-
bebetrieb, selbstständiger Arbeit oder Land- und Forst-
wirtschaft. Werbungskostenpauschalen und Sparerfrei-
beträge sind bei diesen betrieblichen Einkunftsarten 
ausgeschlossen, jedoch können die in wirtschaftlichem 
Zusammenhang mit dem Nachrangdarlehen stehenden 
Aufwendungen, wie z. B. Zinsen für die Fremdfinanzie-
rung, als Betriebsausgaben in Abzug gebracht werden. 
Die Berücksichtigung der Betriebsausgaben wird durch 
das Finanzamt beim betrieblichen Anleger eventuell 
nur anerkannt, wenn eine Gewinnerzielungsabsicht mit 
dem Nachrangdarlehen vorhanden ist. Dies ist der Fall, 
wenn die Summe der Zinserträge aus dem Nachrang-
darlehen die Aufwendungen für die Fremdfinanzierung 
übersteigen. Die UDI Immo Sprint FESTZINS I weist 
auch für den betrieblichen Anleger darauf hin, dass 
eine Fremdfinanzierung des Anlagebetrages nicht 
empfohlen wird.
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Auch beim betrieblichen Anleger kann die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG die Zin-
sen in voller Höhe ohne Abzug von Kapitalertragsteuer 
auszahlen. Die sich durch die Bewertung des Nach-
rangdarlehens, die Zinseinnahmen und die Betriebs-
ausgaben ergebende Änderung des Gewinns verändert 
die Steuerbelastung des Anlegers (Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und eventuell 
Kirchensteuer sowie Gewerbesteuer).

Gewinnänderungen durch die Einlösung, Bewertung, 
Rückzahlung oder den Verkauf des Nachrangdar-
lehens haben beim betrieblichen Anleger Einfluss 
auf die steuerliche Belastung. Verluste können unter 
den Voraussetzungen des § 10 d EStG rückgetragen 
werden.

Gewerbesteuer
Jeder in Deutschland stehende Gewerbebetrieb unter-
liegt der Gewerbesteuer. Bei Anlegern in der Rechts-
form einer Kapitalgesellschaft handelt es sich in jedem 
Fall um Gewerbebetriebe. Steuerbefreiungen sind vom 
gewerblichen Anleger individuell zu prüfen. 

Die sich durch die Nachrangdarlehensge-
währung eines betrieblichen Anlegers an die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG erge-
benden Gewinnänderungen, wie z. B. Zinseinnahmen 
oder Erlöse im Falle des Verkaufes des Nachrang-
darlehens, unterliegen in voller Höhe der Gewerbe-
steuer. Sollte das Nachrangdarlehen fremdfinanziert 
sein, sind auch die Schuldzinsen nach Berücksichti-
gung eines Freibetrags von 100.000 Euro in Höhe von 
25 % dem Gewerbeertrag als Bemessungsgrundlage 
für die Gewerbesteuer hinzuzurechnen. Bei natürli-
chen Personen und Personengesellschaften wird bei 
der Gewerbesteuer ein Freibetrag von 24.500 Euro 
auf den Gewinn aus Gewerbebetrieb gewährt. Ver-
luste können vorgetragen werden und in späteren 
Jahren unter den Voraussetzungen des § 10 GewStG 
berücksichtigt werden.

Das Finanzamt setzt nach Berücksichtigung von Steuer-
befreiungen, Freibeträgen, Hinzurechnungen und Kür-
zungen den Steuermessbetrag in Höhe von 3,5 % des 
Gewerbeertrages fest. Die Festsetzung der Gewerbe-
steuer erfolgt separat durch die zuständige Gemeinde 
aufgrund von Steuermessbetrag und Hebesatz.

Für Privatanleger unterliegen die erhaltenen Zinsen 
aus dem Nachrangdarlehen nicht der Gewerbesteuer.

Erbschaft-/Schenkungsteuer
Die unentgeltliche Übertragung des Nachrangdar-
lehens und/oder der Zinsen durch Schenkung unter 
Lebenden oder der Erwerb von Todes wegen ist ein 

steuerpflichtiger Vorgang im Rahmen der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer, wenn entweder der Erblas-
ser/Schenker oder der Erwerber zum Zeitpunkt des 
Erwerbs Inländer im Sinnes des Erbschaftsteuergeset-
zes ist. Der Anfall und die Höhe der zu entrichtenden 
Erbschaft- und Schenkungsteuer hängen von der Höhe 
der Vermögensübertragung, dem Verwandtschafts-
verhältnis zwischen Erblasser/Schenker und Erwerber 
sowie der Höhe des für den Erwerb zur Verfügung ste-
henden persönlichen Freibetrags ab.

Nach dem persönlichen Verhältnis des Erwerbers zum 
Erblasser/Schenker werden die folgenden drei Steuer-
klassen unterschieden:

 ► Steuerklasse I: Ehegatte und Lebenspartner, Kin-
der und Stiefkinder, die Abkömmlinge der Kinder 
und Stiefkinder sowie die Eltern und Voreltern bei 
Erwerben von Todes wegen;

 ► Steuerklasse II: Eltern und Voreltern, soweit sie nicht 
zur Steuerklasse I gehören; die Geschwister, die 
Abkömmlinge ersten Grades von Geschwistern, die 
Stiefeltern, die Schwiegerkinder, die Schwiegerel-
tern, der geschiedene Ehegatte und der Lebenspart-
ner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft;

 ► Steuerklasse III: alle übrigen Erwerber und die 
Zweckzuwendungen.

Für Erbschaften und Schenkungen von derselben Per-
son innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren bleiben 
folgende Beträge steuerfrei:

 ► der Erwerb des Ehegatten und Lebenspartners in 
Höhe von 500.000 Euro;

 ► der Erwerb der Kinder in Höhe von 400.000 Euro;

 ► der Erwerb der Enkelkinder in Höhe von 200.000 
Euro;

 ► der Erwerb der übrigen Personen der Steuerklasse 
I in Höhe von 100.000 Euro;

 ► der Erwerb der Personen der Steuerklasse II in 
Höhe von 20.000 Euro;

 ► der Erwerb der Personen der Steuerklasse III in 
Höhe von 20.000 Euro.

Umsatzsteuer
Zinseinnahmen sind grundsätzlich umsatzsteuerfrei. 
Auf die Steuerbefreiung kann verzichtet werden, da es 
sich um ein Nachrangdarlehen an einen Unternehmer 
handelt.
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Wert des steuerpflichtigen Erwerbs (§ 10) 
bis einschließlich

Prozentsatz in der Steuerklasse

I II III

75.000 Euro 7 15 30

300.000 Euro 11 20 30

600.000 Euro 15 25 30

6.000.000 Euro 19 30 30

13.000.000 Euro 23 35 50

26.000.000 Euro 27 40 50

über 26.000.000 Euro 30 43 50

Die sich nach Abzug der Freibeträge ergebende Steuer errechnet sich nach folgenden Prozentsätzen:
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zwischen

der auf dem Nachrangdarlehensangebot der 
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG ange-
gebenen Person, 

nachfolgend „Anleger“ oder „Nachrangdarlehensgeber“,

und der

UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG,
vertreten durch ihre Komplementärin, die UDI Immo-
bilien Verwaltungs GmbH, diese wiederum vertreten 
durch die Geschäftsführer Georg Hetz und Dipl.-Ing. 
Stefan Keller,

nachfolgend „Nachrangdarlehensnehmer“.

Präambel
Der Anleger gewährt dem Nachrangdarlehensnehmer 
ein Nachrangdarlehen. Der Nachrangdarlehensneh-
mer wird die Nachrangdarlehensmittel zweckgebunden 
in die Planung, die Entwicklung, den Bau, den Betrieb, 
den Kauf, den Verkauf und die Vermietung von ener-
giesparenden und/oder umweltfreundlichen Immobilien 
in Deutschland oder in Grundstücke investieren, auf 
denen derartige Immobilien errichtet werden sollen.

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien, was folgt:

§ 1 Nachrangdarlehen / Zweckbindung
(1) Der Anleger gewährt dem Nachrangdarlehensneh-
mer ein nachrangiges, aufgezinstes und unbesichertes 
Nachrangdarlehen in der vom Anleger auf dem Nach-
rangdarlehensangebot der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG (Seite 87) eingetragenen 
Höhe (nachfolgend „Nachrangdarlehensbetrag“). 
Das Nachrangdarlehensangebot ist Bestandteil dieses 
Vertrages.
(2) Der Nachrangdarlehensnehmer darf den Nachrang-
darlehensbetrag ausschließlich dazu verwenden, um über 
Projektgesellschaften in die Planung, die Entwicklung, 
den Bau, den Betrieb, den Kauf, den Verkauf und die Ver-
mietung von energiesparenden und/oder umweltfreundli-
chen Immobilien in Deutschland oder in Grundstücke zu 
investieren, auf denen derartige Immobilien errichtet wer-
den sollen (nachfolgend „Finanzierungsobjekte“). Außer-
dem darf die Emittentin eine Liquiditätsreserve anlegen. 

(3) Der Verwendungszweck des Nachrangdarlehens 
umfasst auch die Aufwendungen für die Konzeption 
und Prospekterstellung sowie für die Vertriebsprovi-
sion, wie im Investitionsplan des Nachrangdarlehens-
nehmers (vgl. Seite 52) ausgewiesen. 
(4) Zu anderen als den unter vorstehendem Abs. 2 und 
3 genannten Zwecken, mit Ausnahme der mündelsi-
cheren Anlage liquider Mittel, darf das Nachrangdarle-
hen nicht verwendet werden.
(5) Die Mindesthöhe des zu gewährenden Nachrang-
darlehens beträgt 5.000 Euro. Höhere Beträge müssen 
durch 1.000 ohne Rest teilbar sein.

§ 2 Aufschiebende Bedingungen
(1) Der Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedin-
gung, dass
a) die Frist für die Ausübung des Rechts des Anlegers 
auf Widerruf abgelaufen ist und
b) der Anleger das vereinbarte Nachrangdarlehen auf das 
Konto des Nachrangdarlehensnehmers einbezahlt hat.
(2) Bei Eintritt der Bedingungen nach Abs. 1 gilt 
der Vertrag ab Zugang der Annahmeerklärung der 
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG als wirk-
sam geschlossen. 
(3) Sollte der Nachrangdarlehensvertrag wegen Nicht-
eintritts der Bedingungen nach Abs. 1 rückabgewickelt 
werden, gibt der Nachrangdarlehensnehmer das auf 
seinem Sonderkonto eingezahlte Nachrangdarlehen 
des betroffenen Anlegers für die Rückzahlung an die-
sen frei.

§ 3 Auszahlung durch den 
Nachrangdarlehensgeber
(1) Die Auszahlung des Nachrangdarlehens erfolgt zu 
100 % des Nachrangdarlehensbetrages auf das in Abs. 
4 genannte Konto innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt 
der Annahmeerklärung.
(2) Die Verzinsung des Nachrangdarlehens 
beginnt erst mit der vollständigen Auszahlung 
des Nachrangdarlehensbetrages durch den 
Nachrangdarlehensgeber.
(3) Ausgezahlte und nach diesem Vertrag zurückge-
führte Teilbeträge des Nachrangdarlehens bzw. der 
vollständige Nachrangdarlehensbetrag werden vorbe-
haltlich § 9 nicht erneut an den Nachrangdarlehensneh-
mer ausgezahlt.
(4) Die Auszahlung hat in Euro auf folgendes Konto des 
Nachrangdarlehensnehmers spesenfrei zu erfolgen: 

Nachrangdarlehensver trag
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Kontoinhaber: 
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG
Bank: Sparkasse Mittelfranken-Süd
IBAN: DE64 7645 0000 0231 6640 95
BIC: BYLADEM1SRS 
Verwendungszweck: Name des Anlegers

§ 4 Zinsen / sonstige Kapitalkosten
(1) Das Nachrangdarlehen wird nach Geldeingang 
(§ 187 Abs. 1 BGB) in Höhe des jeweils noch ausste-
henden Nachrangdarlehensbetrages nach § 4 Abs. 
2 und § 5 Abs. 3 bis zum 31.12.2019 mit 3,50 % p. a. 
und für die Zeit vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2020 mit 
3,75 % p. a. verzinst. Die anfallenden Zinsen werden 
nach der deutschen Zinsmethode [30/360] berechnet.
(2) Während der Laufzeit dieses Nachrangdarlehens-
vertrages werden die aufgelaufenen Zinsansprüche der 
Anleger thesauriert. Die jährlich aufgelaufenen Zinsen 
werden also nicht ausgezahlt, sondern dem vom Anle-
ger gewährten Nachrangdarlehensbetrag hinzuaddiert. 
Im folgenden Jahr errechnet sich die Verzinsung daher 
nach dem neuen, um die Zinsansprüche des vorher-
gehenden Jahres erhöhten Nachrangdarlehensbetrag 
(Zinseszins-Effekt). 
(3) Zum Ende der Laufzeit der Vermögensanlage zum 
31.12.2020 oder im Falle der Kündigung durch den Anleger 
oder den Darlehensnehmer zum Zeitpunkt der durch die 
Kündigung herbeigeführten Beendigung der Laufzeit die-
ses Vertrages erfolgt dann – vorbehaltlich § 9 – die Rück-
zahlung des um die Zinsansprüche der zurückliegenden 
Jahre erhöhten Nachrangdarlehensbetrages zusammen 
mit der Auszahlung der Zinsen für das gerade abgelau-
fene Kalenderjahr. Die Zahlung der Verzinsung erfolgt 
auf das vom Anleger auf dem Nachrangdarlehensange-
bot der UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG 
(Seite 87) angegebene Konto gemäß den in § 5 Abs. 2 
dargestellten Regelungen spesenfrei.
(4) Sollte sich die Tilgung des Nachrangdarlehens 
wegen der Nachrangigkeit (§ 9) über den 31.12.2020 
hinaus verzögern, hat der Anleger für den Zeitraum 
bis zur endgültigen Tilgung des Nachrangdarlehens 
weiterhin Anspruch auf Verzinsung seiner Nachrang-
darlehenssumme. Die Höhe des Zinssatzes für einen 
derartigen Verlängerungszeitraum beträgt 3,0 % p. a. 
über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank 
gemäß § 247 BGB.
(5) Es werden keine Bearbeitungsgebühren und keine 
Bereitstellungsprovisionen erhoben. 

(6) Der Anleger ist verpflichtet, die Zinserträge im Rah-
men seiner persönlichen Einkommensteuererklärung 
anzugeben, da entgegen der Praxis bei Banken die 
ggf. auf die Zinsen zu zahlende Steuer nicht durch den 
Nachrangdarlehensnehmer einbehalten und abgeführt 
wird. Sollte dem Nachrangdarlehensnehmer jedoch 
zukünftig die Pflicht auferlegt werden, einen Steuerab-
zug auf die Kapitalerträge vorzunehmen, wird er den 
um den Steuerabzug gekürzten Zinsbetrag an den 
Anleger auszahlen. Schuldner der Steuer auf Kapital-
erträge ist der Anleger; der Nachrangdarlehensnehmer 
übernimmt diese Steuer nicht als eigene Schuld.

§ 5 Tilgung
(1) Das Nachrangdarlehen wird während der Lauf-
zeit nicht getilgt. Die Tilgung des Nachrangdarlehens 
erfolgt – vorbehaltlich der Nachrangigkeit nach § 9 – im 
Falle der Kündigung nach Ablauf der Kündigungsfrist, 
ansonsten zum 31.12.2020.
(2) Im Falle der Tilgung sind die jeweils zurückzuzahlen-
den Beträge in Euro auf das vom Anleger auf dem Nach-
rangdarlehensangebot der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG (Seite 87) angegebene Konto 
spesenfrei zu überweisen. Sollte sich die vorgenannte 
Kontoverbindung des Nachrangdarlehensgebers 
ändern, ist dieser verpflichtet, dem Nachrangdarle-
hensnehmer die neue Kontoverbindung unverzüglich 
in Textform (§ 126 b BGB) mitzuteilen. Kosten oder 
Schäden, die dem Nachrangdarlehensnehmer auf-
grund einer falsch angegebenen oder nicht aktuali-
sierten Kontoverbindung im Rahmen einer Zins- oder 
Tilgungszahlung entstehen, sind vom Nachrangdarle-
hensgeber zu tragen. Sollte die Tilgung aufgrund einer 
falsch angegebenen oder nicht aktualisierten Konto-
verbindung nicht überwiesen werden können, so kann 
der Nachrangdarlehensgeber für den Zeitraum bis zur 
tatsächlichen Überweisung nach Richtigstellung der 
Kontoverbindung keine Zinsen verlangen. 
(3) Der jeweils noch ausstehende Nachrangdarlehens-
betrag ergibt sich zu jedem Zeitpunkt als Differenz zwi-
schen dem ausgezahlten Nachrangdarlehensbetrag 
zuzüglich der Erhöhungen um die jährlichen Zinsan-
sprüche gemäß § 4 Abs. 2 und der Summe der Teilbe-
träge, die bis zu diesem Zeitpunkt getilgt wurden.

§ 6 Laufzeit
(1) Das Nachrangdarlehen hat eine Laufzeit bis zum 
31.12.2020.
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(2) Der Nachrangdarlehensgeber hat das Recht, das 
Nachrangdarlehen vollständig oder teilweise mit einer 
Kündigungsfrist von 12 Monaten zum 31.12.2019 zu 
kündigen. Bei einer teilweisen Kündigung muss der 
gekündigte Darlehensbetrag durch 1.000 ohne Rest 
teilbar sein.
(3) Der Nachrangdarlehensnehmer kann das Nach-
rangdarlehen, wenn eine wirtschaftlich sinnvolle Inves-
tition in neue Projekte nicht mehr möglich ist, nach 
Ablauf von mindestens 24 Monaten ab der Zeichnung 
durch den letzten Anleger vollständig oder teilweise mit 
einer Frist von 6 Monaten ordentlich kündigen. 
(4) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt. Als wichtiger Grund 
in diesem Sinne gelten insbesondere
a) ein Verstoß gegen § 1 Abs. 2, sofern dieser nicht inner-
halb von 10 Bankarbeitstagen vollständig behoben wird,
b) wenn über das Vermögen einer Partei ein zulässiger 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt 
wird, wobei die Bestimmungen in § 9 unberührt bleiben,
c) wenn eine Partei gegen sonstige wesentliche Pflich-
ten aus diesem Nachrangdarlehensvertrag verstößt.
(5) Die Kündigung hat in Textform (§ 126 b BGB) zu 
erfolgen.
(6) Im Falle der Kündigung nach Abs. 3 ist das Nach-
rangdarlehen in der jeweils noch ausstehenden Höhe 
inklusive angefallener Zinsen in einem Betrag inner-
halb von 14 Tagen nach Wirksamkeit der Kündigung 
zurückzuführen.

§ 7 Abtretung / Erbfall
(1) Die vollständige oder teilweise Abtretung der For-
derungen des Nachrangdarlehensgebers aus diesem 
Nachrangdarlehensvertrag ist jeweils zum 31.12. eines 
Jahres zulässig, bedarf aber zu ihrer Wirksamkeit der 
vorherigen Zustimmung des Nachrangdarlehensneh-
mers in Textform (§ 126 b BGB). Dessen Zustimmung 
kann verweigert werden, wenn die abgetretenen Forde-
rungen nicht durch 1.000 ohne Rest teilbar sind.
(2) Stirbt der Nachrangdarlehensgeber während der 
Laufzeit dieses Nachrangdarlehens, so haben sich 
die Erben bzw. Vermächtnisnehmer gegenüber dem 
Nachrangdarlehensnehmer durch die Vorlage von 
hierzu geeigneten Dokumenten, wie insbesondere 
einem Erbschein, als Rechtsnachfolger des Erblas-
sers zu legitimieren. Mehrere Erben oder Vermächt-
nisnehmer haben zur Wahrnehmung ihrer Rechte aus 
diesem Nachrangdarlehensvertrag einen gemeinsa-
men Bevollmächtigten zu bestellen. Bis dahin ist der 

Nachrangdarlehensnehmer berechtigt, Auszahlungen 
auf das bisherige Konto des Erblassers zu leisten.
(3) Für den administrativen Aufwand, der dem Nach-
rangdarlehensnehmer durch die Bearbeitung einer 
Abtretung bzw. eines Erbfalles entsteht, ist dieser 
berechtigt, eine Aufwandspauschale von 50 Euro pro 
Veräußerungs- bzw. Erbfall zu verlangen. Für die Auf-
wandspauschale haften Käufer und Verkäufer bzw. die 
Erben untereinander gesamtschuldnerisch.

§ 8 Nebenbestimmungen
(1) Der Anleger erklärt Folgendes:
a) Die Ausreichung des Nachrangdarlehens verstößt 
nicht gegen gesetzliche Bestimmungen.
b) Die Nachrangdarlehensmittel stehen ihm zur freien 
Verfügung und sind nicht anderweitig verpfändet oder 
belastet.
(2) Der Nachrangdarlehensnehmer erklärt Folgendes:
a) Die Aufnahme des Nachrangdarlehens führt 
weder anfänglich noch während der Laufzeit des 
Nachrangdarlehens zu einer Überschuldung des 
Nachrangdarlehensnehmers.
b) Der Nachrangdarlehensnehmer ist eine Komman-
ditgesellschaft nach deutschem Recht, die ordentlich 
gegründet ist.

§ 9 Nachrangigkeit
(1) Ist das Nachrangdarlehen auf dem Sonderkonto 
des Nachrangdarlehensnehmers eingegangen, ist die 
Geltendmachung des Anspruchs auf Rückzahlung 
der überlassenen Gelder (Tilgung) sowie auf Zahlung 
der versprochenen Zinsen solange und soweit ausge-
schlossen, wie deren Rückzahlung einen Grund für die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
des Nachrangdarlehensnehmers herbeiführen würde 
(sog. vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre). Im Falle 
der Insolvenz oder der Liquidation des Nachrangdarle-
hensnehmers darf die Rückzahlung der überlassenen 
Gelder (Tilgung) sowie die Zahlung der versproche-
nen Zinsen erst nach Befriedigung sämtlicher anderer 
Gläubiger des Nachrangdarlehensnehmers erfolgen. 
Die Forderungen der Anleger treten also hinter alle in 
§ 39 Abs. 1 Nr. 1–5 InsO (Insolvenzordnung) genannten 
Forderungen zurück.
(2) Die Zinsen und die Tilgung des Nachrangdarlehens 
dürfen daher nur aus Jahresüberschüssen, Liquidati-
onsüberschüssen und sonstigem freien Vermögen des 
Nachrangdarlehensnehmers geleistet werden, soweit 
diese Beträge nicht zur Erhaltung des satzungsmäßigen 
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Eigenkapitals des Nachrangdarlehensnehmers erfor-
derlich sind.
(3) Die Nachrangigkeit gemäß § 9 Abs. 1 schließt die 
Aufrechnung sowohl mit Forderungen des Nachrang-
darlehensnehmers gegen Forderungen des Anlegers 
als auch mit Forderungen des Anlegers gegen Forde-
rungen des Nachrangdarlehensnehmers aus. 
(4) Zahlt der Nachrangdarlehensnehmer entgegen den 
Regelungen in § 9 dennoch Zinsen aus oder tilgt er 
Darlehen, obwohl er dazu nach den Regelungen dieses 
§ 9 nicht berechtigt ist, so hat der Anleger die auf diese 
Weise erlangten Geldbeträge auf Anforderung an den 
Nachrangdarlehensnehmer zurückzugeben.
(5) Sämtliche nachrangige Nachrangdarlehen aus die-
sem Nachrangdarlehensangebot sind im Verhältnis 
untereinander gleichrangig.
(6) Im Insolvenzverfahren darf der Anleger seine nach-
rangigen Forderungen nur entsprechend der vereinbar-
ten Rangstelle anmelden und Befriedigung erst verlan-
gen, wenn die Forderungen aller vorrangigen Gläubiger 
vollständig beglichen sind.

§ 10 Schlussbestimmungen
(1) Änderungen dieses Vertrages sowie ein Verzicht auf 
ein Recht aus diesem Vertrag bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Textform (§ 126 b BGB) und der ausdrück-
lichen Bezugnahme auf diesen Vertrag, soweit nicht 
eine strengere Form gesetzlich vorgeschrieben ist.
(2) Dieser Vertrag gibt die Vereinbarungen zwischen 
den Vertragspartnern hinsichtlich des Vertragsgegen-
stands vollständig wieder; Nebenabreden sind nicht 
getroffen. Alle bisherigen Abreden der Vertragspartner 
im Zusammenhang mit dem Vertragsgegenstand wer-
den durch diesen Vertrag ersetzt.
(3) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesre-
publik Deutschland.
(4) Für alle Streitigkeiten aus dem oder im Zusammen-
hang mit diesem Vertrag oder seiner Gültigkeit sind die 
Gerichte in Nürnberg ausschließlich zuständig, soweit 
dies gesetzlich zulässig vereinbart werden kann. Erfül-
lungsort ist Nürnberg.
(5) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz 
oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein 
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übri-
gen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. 
Das gleiche gilt, wenn und soweit sich in diesem 
Vertrag eine Lücke herausstellen sollte. Anstelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene 

Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem 
am nächsten kommt, was die Vertragsparteien wirt-
schaftlich gewollt haben oder nach dem Sinn und 
Zweck dieses Vertrages gewollt hätten, sofern sie 
bei Abschluss dieses Vertrages oder der späteren 
Aufnahme der Bestimmung diesen Punkt bedacht 
hätten.

Nürnberg, den 10.5.2017

UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG,
vertreten durch ihre Komplementärin UDI Immobilien 
Verwaltungs GmbH,
diese wiederum vertreten durch die Geschäftsführer 
Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Keller
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Gesellschaftsvertrag der 
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG

§ 1 Gegenstand, Firma und Sitz der Gesellschaft, 
Geschäftsjahr
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die gewinnbrin-
gende Verwaltung eigenen Vermögens durch Investi-
tion in Projekte aus dem Geschäftsbereich der nach-
haltigen und/oder umweltfreundlichen Immobilien. 
Hierbei kann in die Planung, die Entwicklung, den Bau, 
den Betrieb, den Kauf, den Verkauf und/oder die Ver-
mietung von Immobilien, von Grundstücken, auf denen 
derartige Immobilien errichtet werden sollen investiert 
werden.
(2) Die Gesellschaft ist befugt alle Geschäfte zu betrei-
ben, die unmittelbar oder mittelbar geeignet sind, dem 
Zweck nach Abs. 1 zu dienen und die Unternehmun-
gen der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann 
die zur Erreichung ihres Zwecks erforderlichen oder 
zweckmäßigen Handlungen selbst vornehmen oder 
durch Dritte vornehmen lassen. 
(3) Die Firma der Gesellschaft lautet:

„UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG“.

(4) Sitz der Gesellschaft ist Roth.
(5) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(6) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit 
gegründet.

§ 2 Gesellschafter und Einlagen
(1) Persönlich haftende Gesellschafterin ist die UDI 
Immobilien Verwaltungs GmbH. Die persönlich haf-
tende Gesellschafterin leistet keine Kapitaleinlage und 
hält keinen Kapitalanteil. Sie ist am Gewinn und Verlust 
der Gesellschaft nicht beteiligt. 
(2) Gründungskommanditist ist Herr Georg Hetz mit 
einem Kapitalanteil (Haftsumme) von 1.000 Euro.
(3) Die Gesellschafter erbringen ihren Kapitalanteil 
durch Bareinlagen. Die Kapitalanteile sind fest. Sie 
können nur durch Änderung des Gesellschaftsvertra-
ges geändert werden.
(4) Der Kapitalanteil des Kommanditisten ist als Haft-
summe in das Handelsregister einzutragen. 

§ 3 Gesellschafterkonten
(1) Die Kommanditeinlage eines jeden Kommanditisten 
wird auf einem Kapitalkonto I verbucht, das unverän-
dert bleibt und unverzinslich ist.

(2) Daneben wird für jeden Kommanditisten ein in Soll 
und Haben unverzinsliches Kapitalkonto II geführt, auf 
dem die Gewinnanteile gutgeschrieben werden und auf 
dem der Anteil des Kommanditisten am Verlust sowie 
Entnahmen verbucht werden. 
(3) Für jeden Gesellschafter wird außerdem ein Darle-
henskonto als laufendes Konto geführt. 

§ 4 Geschäftsführung und Vertretung
(1) Zur Geschäftsführung und Vertretung ist die per-
sönlich haftende Gesellschafterin allein berechtigt und 
verpflichtet. 
(2) Sie und ihre Geschäftsführer sind für alle Rechts-
handlungen, die die GmbH mit oder gegenüber der 
Gesellschaft vornimmt, von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB befreit.
(3) Zu Geschäften, die über den gewöhnlichen 
Geschäftsbetrieb des Handelsgewerbes der Gesell-
schaft hinausgehen, bedarf es eines Gesellschafterbe-
schlusses mit einer Mehrheit von 75 % der abgegebe-
nen Stimmen. 
(4) Die persönlich haftende Gesellschafterin erhält für die 
Übernahme der persönlichen Haftung eine ergebnisunab-
hängige Haftungstantieme von 5.000 Euro pro Jahr. Die 
Haftungstantieme erhöht sich ab dem Jahr 2018 zudem 
um jeweils 2 % pro Jahr. Zusätzlich werden der persönlich 
haftenden Gesellschafterin ihre Aufwendungen erstattet.

§ 5 Gesellschafterversammlung
(1) In jedem Geschäftsjahr findet innerhalb der ersten 
sechs Monate eine ordentliche Gesellschafterver-
sammlung statt. Sie beschließt in jedem Fall über die 
Feststellung des Jahresabschlusses, die Entlastung 
der persönlich haftenden Gesellschafterin und die Wahl 
des Abschlussprüfers.
(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat die 
Gesellschafterversammlung in den im Gesetz und im 
Gesellschaftsvertrag bestimmten Fällen sowie dann 
einzuberufen, wenn das Interesse der Gesellschaft dies 
erfordert. 
(3) Die Einberufung der Gesellschafterversammlung 
erfolgt durch schriftliche Einladung an alle Gesellschaf-
ter mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der 
Gegenstände der Tagesordnung. Bei der Berechnung 
der Einladungsfrist werden der Tag der Absendung 
der Einladung und der Tag der Versammlung nicht 
mitgerechnet.
(4) Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschaf-
terversammlung aufgrund schriftlicher Vollmacht durch 

Gesellschaf tsver trag
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einen anderen Gesellschafter oder durch eine zur Berufs-
verschwiegenheit verpflichtete Person vertreten lassen.
(5) Die persönlich haftende Gesellschafterin leitet die 
Gesellschafterversammlung. Sie sorgt für die Anfertigung 
einer Niederschrift, die von ihr zu unterzeichnen und allen 
Gesellschaftern unverzüglich zu übersenden ist.

§ 6 Gesellschafterbeschlüsse
(1) Gesellschafterbeschlüsse werden in der Regel in 
der Gesellschafterversammlung gefasst. Der Abhal-
tung einer Gesellschafterversammlung bedarf es 
nicht, wenn sämtliche Gesellschafter sich schriftlich, 
durch Telekopie oder per E-Mail mit dem zu fassenden 
Beschluss einverstanden erklären oder durch Stimm-
abgabe an der Beschlussfassung teilnehmen.
(2) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, 
wenn zu ihr ordnungsgemäß eingeladen worden ist.
(3) Die Gesellschafterbeschlüsse werden mit der ein-
fachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, 
soweit nicht eine zwingende gesetzliche Vorschrift 
oder dieser Gesellschaftsvertrag eine andere Mehr-
heit vorsehen. Je EUR 1,– eines Kapitalanteils eines 
Gesellschafters gewähren eine Stimme. Die persön-
lich haftende Gesellschafterin ist vom Stimmrecht 
ausgeschlossen.
(4) In folgenden Fällen ist ein Gesellschafterbeschluss 
mit einer Mehrheit von 75 % erforderlich:
(a) Änderung des Gesellschaftsvertrages;
(b) Aufnahme von Gesellschaftern;
(c) Verschmelzung, Spaltung oder Umwandlung der 
Rechtsform der Gesellschaft;
(d) Einbringung des Vermögens der Gesellschaft oder 
wesentlicher Teile davon in ein anderes Unternehmen 
gegen Gewährung von Anteilen;
(e) Veräußerung des Unternehmens oder der Gesell-
schaft im Ganzen;
(f) Auflösung der Gesellschaft;
(g) Übertragung eines Gesellschaftsanteils unter 
Lebenden (§ 9).

§ 7 Jahresabschluss
(1) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat in den 
ersten sechs Monaten nach Abschluss eines Geschäfts-
jahres den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn-und-Verlust-
rechnung nebst Anhang und Lagebericht) aufzustellen, 
diesen gemäß §§ 26 Abs. 1 VermAnlG, 325 Abs. 1 a HGB 
offenzulegen und den Gesellschaftern spätestens zusam-
men mit der Einladung zur jährlich stattfindenden ordentli-
chen Gesellschafterversammlung zu übersenden. 

(2) Soweit nicht zwingende handelsrechtliche Vorschrif-
ten entgegenstehen, sind für die Handelsbilanz der 
Gesellschaft die Bilanzansätze maßgebend, die der 
einkommensteuerlichen Gewinnermittlung zugrunde-
gelegt werden. Unabhängig von der einkommensteuer-
lichen Behandlung werden die der persönlich haftenden 
Gesellschafterin gemäß § 4 Abs. 4 zu erstattenden Auf-
wendungen in der Handelsbilanz als Aufwand behan-
delt. (3) Die Gesellschafterversammlung stellt den Jah-
resabschluss durch Beschluss fest, der der einfachen 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen bedarf. 

§ 8 Ergebnisverwendung
(1) Für die Verteilung von Gewinn und Verlust ist der 
festgestellte Jahresabschluss maßgeblich.
(2) An dem Gewinn der Gesellschaft nehmen die Kom-
manditisten im Verhältnis ihrer Kommanditeinlagen 
(§ 2 Abs. 2) teil. 
(3) Ein Verlust wird auf die Kommanditisten im Verhält-
nis ihrer Kommanditeinlagen (§ 2 Abs. 2) verteilt und 
auf den Kapitalkonten II verbucht. Die persönlich haf-
tende Gesellschafterin nimmt am Verlust nicht teil.
(4) Die im Verhältnis der Gesellschafter zueinander gel-
tende Beteiligung der Kommanditisten an einem Verlust 
und der Ausschluss der persönlich haftenden Gesell-
schafterin von einer Verlustteilnahme begründet – auch 
im Falle der Liquidation – keine Nachschusspflicht der 
Kommanditisten und lässt die Beschränkung ihrer Haf-
tung auf die im Handelsregister eingetragene Komman-
diteinlage (Haftsumme) unberührt. Ein Anspruch der 
persönlich haftenden Gesellschafterin gegen die Kom-
manditisten auf Freistellung von der Inanspruchnahme 
aus Gesellschaftsverbindlichkeiten oder auf Erstattung 
gezahlter Gesellschaftsschulden besteht nicht.

§ 9 Übertragung von Beteiligungen 
(1) Die Übertragung einer Beteiligung oder eines Teils 
einer solchen bedarf eines Zustimmungsbeschlusses 
der Gesellschafter mit der Mehrheit des § 6 Abs. 4. 
(2) Im Falle der Übertragung einer Kommanditbeteili-
gung gehen die Kapitalkonten I und II sowie das Darle-
henskonto des Übertragenden auf den Erwerber über, 
im Falle der Teilübertragung erfolgt der Übergang zu 
dem entsprechenden Teil.

§ 10 Tod eines Gesellschafters
(1) Stirbt ein Gesellschafter, so wird die Gesellschaft mit 
seinen Erben fortgesetzt. Die Erben des verstorbenen 
Gesellschafters haben sich gegenüber der persönlich 
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haftenden Gesellschafterin durch Vorlage eines Erb-
scheins zu legitimieren.
(2) Die Beteiligungskonten des Erblassers (Kapital-
konto I und Kapitalkonto II) sowie das Darlehenskonto 
in ihrem Stand im Zeitpunkt des Erbfalls teilen sich auf 
mehrere Rechtsnachfolger im Verhältnis der ihnen von 
Todes wegen hinterlassenen Quoten auf.
(3) Geht ein Gesellschaftsanteil auf mehrere Personen 
über, so sind diese verpflichtet, einen gemeinsamen 
Bevollmächtigten für die Ausübung der Rechte aus 
der Beteiligung zu bestellen. Bis zur Bestellung eines 
Bevollmächtigten ruhen mit Ausnahme der Ergebnis-
beteiligung alle Rechte aus der Beteiligung. Sämtli-
che Zahlungen aus der Gesellschaft sind nur an den 
gemeinsamen Bevollmächtigten vorzunehmen.

§ 11 Kündigung
(1) Jeder Gesellschafter kann das Gesellschaftsverhältnis 
nach Ablauf von mindestens 24 Monaten ab der Zeich-
nung des letzten Anlegers auf Grundlage des Vermögens-
anlagen-Verkaufsprospektes der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG schriftlich mit einer Frist von 12 
Monaten jeweils zum Schluss eines jeden Geschäftsjah-
res kündigen. Ohne an die vorbezeichneten Fristen und 
Termine gebunden zu sein, kann jeder Gesellschafter 
das Gesellschaftsverhältnis kündigen, wenn ein wichtiger 
Grund im Sinne des § 133 HGB vorliegt.
(2) Der kündigende Gesellschafter scheidet aus der 
Gesellschaft aus, die von den übrigen Gesellschaf-
tern unter der bisherigen Firma fortgeführt wird. Dies 
gilt nicht, wenn die übrigen Gesellschafter vor Ablauf 
der Kündigungsfrist bzw. innerhalb von sechs Wochen 
nach Zugang der Erklärung einer fristlosen Kündigung 
einstimmig beschließen, die Gesellschaft nicht fortzu-
setzen. In diesem Fall wird die Gesellschaft aufgelöst 
und unter Beteiligung des Kündigenden liquidiert.
(3) Die Bestimmungen des Abs. 2 gelten auch für den 
Fall, dass der Privatgläubiger eines Gesellschafters die 
Gesellschaft gemäß § 135 HGB kündigt.

§ 12 Insolvenz, Auflösungsklage eines 
Gesellschafters
(1) Ein Gesellschafter, über dessen Vermögen das 
Insolvenzverfahren eröffnet wird, oder bezüglich des-
sen Vermögen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
mangels Masse abgelehnt wird, scheidet mit dem 
Tag der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bzw. des 
Beschlusses, durch den die Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wird, aus der 

Gesellschaft aus. Die Gesellschaft wird von den übri-
gen Gesellschaftern unter der bisherigen Firma fortge-
führt, es sei denn, sie beschließen innerhalb von sechs 
Wochen seit Eintritt des Ereignisses mit der Mehrheit 
des § 6 Abs. 4, die Gesellschaft nicht fortzusetzen. In 
diesem Fall gilt die Gesellschaft als zu dem Zeitpunkt 
des Ereignisses aufgelöst und wird unter Beteiligung 
des ausscheidenden Gesellschafters liquidiert.
(2) Ein Gesellschafter, der gemäß § 133 HGB auf Auf-
lösung der Gesellschaft klagt, scheidet mit der Rechts-
kraft des Auflösungsurteils aus der Gesellschaft aus, 
die von den übrigen Gesellschaftern unter der bisheri-
gen Firma fortgeführt wird.

§ 13 Ausschließung eines Gesellschafters
(1) Jeder Gesellschafter kann durch einstimmigen 
Beschluss der übrigen Gesellschafter aus der Gesell-
schaft ausgeschlossen werden, wenn in seiner Person 
ein wichtiger Grund im Sinne der §§ 133, 140 HGB 
gegeben ist. 
(2) Soweit im Ausschließungsbeschluss kein späterer 
Zeitpunkt bestimmt wird, scheidet der ausgeschlos-
sene Gesellschafter mit Zugang der Mitteilung des Aus-
schließungsbeschlusses aus der Gesellschaft aus, die 
von den übrigen Gesellschaftern unter der bisherigen 
Firma fortgesetzt wird.

§ 14 Abfindung ausscheidender Gesellschafter
(1) Ein ausscheidender Gesellschafter, der mit einer 
Kapitaleinlage beteiligt ist, erhält als Abfindung den-
jenigen Betrag, den er bei der Auseinandersetzung 
erhalten würde, wenn die Gesellschaft zur Zeit seines 
Ausscheidens aufgelöst worden wäre. Für die Berech-
nung der Abfindungssumme ist der Wert des Unter-
nehmens nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
unter Anwendung der Ertragswertmethode zu ermit-
teln. Jedoch dürfen die bei der Ermittlung der Zukunfts-
erträge zugrunde gelegten Ergebnisannahmen die 
durchschnittlichen Ergebnisse (ohne außerordentliche 
Ergebniseffekte) der letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahre vor dem Ausscheiden des Gesellschaf-
ters nicht übersteigen. 
(2) An dem Ergebnis schwebender Geschäfte nimmt 
der ausscheidende Gesellschafter nicht mehr teil. 
Die Berücksichtigung schwebender Geschäfte bei 
der Unternehmensbewertung wird dadurch nicht 
ausgeschlossen.
(3) Die Abfindung ist in fünf gleichen Jahresraten, von 
denen die erste ein halbes Jahr nach dem Tag des 
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Ausscheidens fällig ist, auszuzahlen. Steht der Unter-
nehmenswert bis dahin noch nicht fest, so sind ange-
messene Abschlagszahlungen zu leisten.
(4) Die Abfindung ist mit 2 % über dem jeweiligen Basis-
zinssatz zu verzinsen. Die Zinsen sind mit den Raten 
fällig.
(5) Die Gesellschaft ist berechtigt, die Abfindung oder 
die jeweils noch ausstehenden Teile der Abfindung 
jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig auszuzahlen. 
Vorzeitig ausgezahlte Beträge werden auf die nächst 
fällig werdende Rate angerechnet.
(6) Der ausgeschiedene Gesellschafter hat neben sei-
nem Anspruch auf Abfindung Anspruch auf Auszahlung 
seines Guthabens auf sein Darlehenskonto.
(7) Weitere Ansprüche stehen dem ausscheidenden 
Gesellschafter aus dem Gesellschaftsverhältnis nicht 
zu.

§ 15 Schriftform
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages 
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. 
Diese Formvorschrift kann nur schriftlich außer Kraft 
gesetzt werden.

§ 16 Salvatorische Klausel
(1) Sollten gegenwärtige oder zukünftige Bestimmun-
gen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechts-
wirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechts-
wirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so 
wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
dieses Vertrages nicht berührt. 
(2) Das Gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, 
dass dieser Vertrag eine Lücke enthält. Anstelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen 
oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene 
Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem 
am nächsten kommt, was die Vertragschließenden 
gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des 
Vertrages gewollt hätten, sofern sie bei Abschluss 
dieses Vertrages den Punkt bedacht hätten. Dies gilt 
auch dann, wenn die Unwirksamkeit einer Bestim-
mung etwa auf einem in diesem Vertrag normierten 
Maß der Leistung oder Zeit (Frist, Termin) beruht; 
es tritt in solchen Fällen ein dem Gewollten mög-
lichst nahekommendes rechtlich zulässiges Maß der 
Leistung oder Zeit (Frist, Termin) an die Stelle des 
Vereinbarten.
(3) Die Gesellschafter sind verpflichtet, dasjenige, was 
nach Abs. 1 und 2 Geltung hat, durch eine förmliche 

Änderung oder Ergänzung des Wortlauts des Gesell-
schaftsvertrages in gehöriger Form festzuhalten.

Nürnberg, den 10.4.2017 
 

Georg Hetz, Gründungskommanditist 

Nürnberg, den 10.4.2017

Dipl.-Ing. Stefan Keller 
Geschäftsführer der Komplementärin 
UDI Immobilien Verwaltungs GmbH

Georg Hetz,
Geschäftsführer der Komplementärin 
UDI Immobilien Verwaltungs GmbH
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Hinweise zu Fernabsatzver trägen

Aufgrund des § 312 d Abs. 2 BGB, der Regelungen 
zu Fernabsatzverträgen bei Finanzdienstleistungen 
trifft, sind wir verpflichtet, Ihnen als Verbraucher recht-
zeitig vor Abgabe Ihres Nachrangdarlehensangebo-
tes folgende Informationen gemäß Art. 246 b EGBGB 
zur Verfügung zu stellen: Grundlage Ihrer Nachrang-
darlehensgewährung an die UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG ist der vorliegende Verkaufspro-
spekt mit Stand vom 10.5.2017 und der darin ab Seite 74 
abgedruckte Nachrangdarlehensvertrag.

I. Informationen zu den beteiligten Unternehmen
Nachrangdarlehensnehmer ist die UDI Immo Sprint  
FESTZINS I GmbH & Co. KG mit Sitz und Geschäfts-
anschrift in 91154 Roth, Kellerweg 12, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg unter HRA 
17836. Persönlich haftende Gesellschafterin (Komple-
mentärin) ist die UDI Immobilien Verwaltungs GmbH, 
mit Sitz und Geschäftsanschrift in 91154 Roth, Kel-
lerweg 12, eingetragen im Handelsregister des Amts-
gerichts Nürnberg unter HRB 28768, vertreten durch 
den Geschäftsführer Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan 
Keller. Gründungskommanditist ist Georg Hetz, mit 
Geschäftsanschrift in 91154 Roth, Kellerweg 12. 

Vermittler der Kapitalanlage
Vermittler der Kapitalanlage ist die UDI Beratungsge-
sellschaft mbH mit Sitz in 91154 Roth, Kellerweg 12, 
Geschäftsanschrift: Frankenstraße 148, 90329 Nürn-
berg, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-
richts Nürnberg unter HRB 29076, vertreten durch die 
Geschäftsführer Georg Hetz und Dipl.-Ing. Stefan Kel-
ler. Die UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG 
und der Vermittler der Kapitalanlage unterliegen nicht 
der Aufsicht einer speziellen Aufsichtsbehörde.

II. Informationen zur 
Nachrangdarlehensgewährung
Der Gegenstand des Unternehmens besteht nach 
§ 1 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Emittentin in 
der gewinnbringenden Verwaltung eigenen Vermögens 
durch Investition in Projekte aus dem Geschäftsbereich 
der nachhaltigen und/oder umweltfreundlichen Immo-
bilien. Hierbei kann in die Planung, die Entwicklung, 
den Bau, den Betrieb, den Kauf, den Verkauf und/oder 
die Vermietung von Immobilien, von Grundstücken, 
auf denen derartige Immobilien errichtet werden sol-
len investiert werden. Die Gesellschaft ist befugt alle 
Geschäfte zu betreiben, die unmittelbar oder mittelbar 
geeignet sind, dem vorgenannten Zweck zu dienen 
und die Unternehmungen der Gesellschaft zu fördern. 

Die Gesellschaft kann die zur Erreichung ihres Zwecks 
erforderlichen oder zweckmäßigen Handlungen selbst 
vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen. 

Wesentliche Merkmale der angebotenen 
Finanzdienstleistung
Der Anleger gewährt der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG ein unbesichertes und auf-
gezinstes Nachrangdarlehen und erhält dafür eine 
Verzinsung in Höhe von 3,0 % p. a., die während der 
Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 31.12.2020 auf 
bis zu 3,75 % p. a. steigt (vgl. zur Verzinsung Seite 37). 
Die wesentlichen Merkmale der Nachrangdarlehensge-
währung ergeben sich im Übrigen aus dem Verkaufs-
prospekt vom 10.5.2017, der dem Anleger vorliegt.

Zustandekommen des Vertrages
Um der UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG 
ein Nachrangdarlehen zu gewähren, hat der Anleger 
ein vollständig ausgefülltes Nachrangdarlehensange-
bot einzureichen und den Nachrangdarlehensbetrag 
auf das Konto der Gesellschaft einzuzahlen. Der Nach-
rangdarlehensvertrag wird mit Annahme des Nach-
rangdarlehensangebotes durch die Komplementärin, 
der Einzahlung des Nachrangdarlehens auf das Konto 
der UDI Immo Sprint FESTZINS I und dem Verstrei-
chen der Widerrufsfrist wirksam. 

Laufzeit / Kündigung
Die Laufzeit der Vermögensanlage beginnt nach Ein-
gang des Nachrangdarlehensbetrages auf dem Konto 
der Emittentin. Damit hat diese Vermögensanlage für 
jeden Anleger eine individuelle Laufzeit. Die Laufzeit 
der Vermögensanlage endet für jeden Anleger spätes-
tens mit dem Ablauf der Nachrangdarlehenslaufzeit zum 
31.12.2020. Die konkrete Laufzeit des Nachrangdarle-
hens hängt davon ab, ob der Anleger oder die Emittentin 
kündigt. Eine vollständige oder teilweise ordentliche Kün-
digung durch den Anleger ist einmalig zum 31.12.2019 
möglich. Da die Kündigungsfrist für diesen Kündigungs-
termin 12 Monate beträgt, muss die Kündigungserklärung 
in Textform (§ 126 b BGB) bis spätestens 31.12.2018 bei 
der Emittentin eingegangen sein. Damit beträgt die Lauf-
zeit der Vermögensanlage für jeden Anleger, wie von 
§ 5 a VermAnlG vorgesehen, mindestens 24 Monate.

Die UDI Immo Sprint FESTZINS I kann das Nachrang-
darlehen, wenn eine wirtschaftlich sinnvolle Investition 
in neue Projekte nicht mehr möglich ist, nach Ablauf von 
mindestens 24 Monaten ab der Zeichnung des letzten 
Anlegers vollständig oder teilweise mit einer Frist von 6 
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Monaten ordentlich kündigen. Das Recht zur außerordent-
lichen Kündigung bleibt unberührt. Die Kündigung ist per 
Einschreiben zu richten an die UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG, Kellerweg 12, 91154 Roth. 

Das öffentliche Angebot der Nachrangdarlehen beginnt 
gemäß § 9 Abs. 1 VermAnlG einen Tag nach Veröffentli-
chung des Verkaufsprospektes und endet mit Vollplatzie-
rung, spätestens aber zum 31.12.2017. Zu einer vorzeiti-
gen Schließung des Angebotes kann es durch Beschluss 
der Geschäftsführung der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG kommen (vgl. Seite 8). Darü-
ber hinaus besteht keine Möglichkeit, das Angebot der 
Vermögensanlage vorzeitig zu schließen. Die Möglich-
keit, Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen zu kürzen, 
besteht im Rahmen dieser Vermögensanlage nicht. 

Höhe und Kosten der Nachrangdarlehensgewährung
Das der UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG 
zu gewährende Nachrangdarlehen muss mindestens 
5.000 Euro betragen, durch 1.000 ohne Rest teilbar 
sein und ist in bar zu leisten.

Der Anleger hat eventuelle eigene Kosten (z. B. Porto, 
Überweisungskosten) zu tragen. Im Falle einer späte-
ren Übertragung des Nachrangdarlehens (Abtretung) 
durch den Anleger ist die UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG berechtigt, eine Aufwandspau-
schale von 50 Euro pro Veräußerungs- bzw. Erbfall zu 
verlangen (vgl. ausführlich zu den Kosten Seite 9). 

Die Einzahlung des Darlehensbetrages muss innerhalb 
von 2 Wochen nach Annahme des Nachrangdarlehens-
angebotes auf das Konto der Gesellschaft (Kontover-
bindung auf Seite 8) erfolgen. Als Verwendungszweck 
ist anzugeben: Name des Anlegers. 

Die Zinsen sind – vorbehaltlich der Nachrangigkeit des 
Nachrangdarlehens - nachträglich und einmalig zusam-
men mit der Tilgung des Anlagebetrages fällig, also 
entweder zum Ende der Laufzeit der Vermögensanlage 
zum 31.12.2020 oder im Falle der Kündigung durch den 
Anleger oder, den Darlehensnehmer, zum Zeitpunkt 
der durch die Kündigung herbeigeführten Beendigung 
der Laufzeit dieses Vertrages. Die Zinsen sind als Ein-
künfte aus Kapitalvermögen in der persönlichen Ein-
kommensteuererklärung anzugeben.

Leistungsvorbehalte
Nach Übersendung des vollständig ausgefüllten Zeich-
nungsscheins durch den Anleger, der Annahme des 
Nachrangdarlehensangebotes des Anlegers durch die 
Komplementärin, der Einzahlung des Nachrangdarle-
hensbetrages auf das Konto der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG und dem Ablauf der Widerrufs-
frist bestehen keine Leistungsvorbehalte.

Weitere Vertragsbedingungen
Die konkreten Vertragsbedingungen ergeben sich aus 
dem im Verkaufsprospekt ab Seite 74 abgedruckten 
Nachrangdarlehensvertrag der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG, auf den an dieser Stelle ver-
wiesen wird.

Risiken
Eine Nachrangdarlehensgewährung an die UDI Immo 
Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG ist, wie im Ver-
kaufsprospekt im Kapitel „Die wesentlichen tatsächli-
chen und rechtlichen Risiken der Vermögensanlage“ 
auf den Seiten 24 ff. dargestellt, wegen ihrer spezifi-
schen Merkmale (Nachrangdarlehen) mit spezifischen 
Risiken behaftet. In der Vergangenheit erwirtschaftete 
Erträge sind keine Indikatoren für künftige Erträge.

Steuern
Zu den steuerlichen Auswirkungen des Erwerbs der 
Vermögensanlage für den Anleger wird auf die Erläute-
rungen im Verkaufsprospekt, insbesondere im Kapitel 
„Steuerlichen Grundlagen der Vermögensanlage“ auf 
Seite 71, verwiesen.

Anwendbares Recht / Sprache
Das Angebot richtet sich ausschließlich an im Inland 
ansässige, unbeschränkt steuerpflichtige Personen 
aus der Bundesrepublik Deutschland. Für die Verträge 
der UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG 
mit Dritten und die Beziehung zwischen der 
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG, gege-
benenfalls dem Vermittler und dem Anleger gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. § 10 Abs. 3 
des Nachrangdarlehensvertrages legt fest, dass sich 
alle Rechtsbeziehungen aus oder im Zusammenhang 
mit dem Nachrangdarlehensvertrag nach deutschem 
Recht richten. § 10 Abs. 4 des Nachrangdarlehensver-
trages sieht eine Gerichtsstandsvereinbarung zuguns-
ten der Gerichte in Nürnberg vor, soweit es sich bei 
dem Anleger nicht um einen Verbraucher handelt. Der 
Verkaufsprospekt, das Nachrangdarlehensangebot, 
die Widerrufsbelehrung sowie diese Informationen sind 
in deutscher Sprache abgefasst.

III. Widerrufsrecht
Ihnen steht ein in folgender Belehrung näher erläuter-
tes Widerrufsrecht zu.

– Widerrufsbelehrung –

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 
Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer ein-
deutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach 
Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Daten-
träger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht 
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vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Arti-
kel 246 b § 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 246 b 
§ 1 Abs. 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, 
wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträ-
ger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf 
ist zu richten an die von der UDI Immo Sprint FEST-
ZINS I GmbH & Co. KG hierzu bevollmächtigte:

UDI Beratungsgesellschaft mbH
Frankenstraße 148
90329 Nürnberg

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beider-
seits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie 
sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Wider-
ruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor 
Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt 
haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit 
der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht 
eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann 
dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungs-
verpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf den-
noch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vor-
zeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie 
Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen 
zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren 
Empfang.

– Ende der Widerrufsbelehrung –

IV. Außergerichtliche Beschwerde und 
Rechtsbehelfsverfahren
Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuches, betreffend die Fern-
absatzverträge über Finanzdienstleistungen, können 
die Beteiligten unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte 
anzurufen, auch eine Schlichtungsstelle anrufen, die 
bei der Deutschen Bundesbank eingerichtet ist. Ein 
Merkblatt sowie die Schlichtungsstellenverfahrensver-
ordnung sind erhältlich bei:

Deutsche Bundesbank
Schlichtungsstelle
Postfach 11 12 32
60047 Frankfurt/Main
www.bundesbank.de

Der Beschwerdeführer hat zu versichern, dass er in die-
ser Streitigkeit noch kein Gericht, keine Streitschlich-
tungsstelle und keine Gütestelle angerufen und auch 
keinen außergerichtlichen Vergleich geschlossen hat.

V. Einlagensicherung, Sprache, Gültigkeit der 
Informationen
Ein Garantiefonds oder andere Entschädigungsrege-
lungen bestehen nicht. Die Vertragsbedingungen sowie 
diese Informationen stehen nur in deutscher Sprache 
zur Verfügung. Wir verpflichten uns, die Kommunika-
tion während der Laufzeit des Vertragsverhältnisses in 
Deutsch zu führen. Die zur Verfügung gestellten Infor-
mationen gelten bis zur Mitteilung von Änderungen. 
Preisanpassungen sind nicht vorgesehen.
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Name des Erlaubnisinhabers UDI Beratungsgesellschaft mbH
Geschäftsführer: Georg Hetz
                            Dipl.-Ing. Stefan Keller

Betriebliche Anschrift Frankenstraße 148
90329 Nürnberg
Tel.: 0911 - 92 90 55 0
Fax: 0911 - 92 90 55 5
E-Mail: info@udi.de
Internet: www.udi.de

Umfang der Erlaubnis Erlaubnis nach § 34 c Abs. 1 Nr. 2 GewO
(Vermittlung Abschluss Darlehensverträge)

Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 Nr. 2 GewO
(Anteile an geschlossenen Vermögensanlagen)

Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 Nr. 3 GewO
(sonstige Vermögensanlagen)

Registereintragungsnummer
nach § 34 f Abs. 5
in Verbindung mit
§ 11 a Abs. 1 GewO

D-F-155-3KFV-75

Für die Erlaubniserteilung nach
§ 34 f Abs. 1 GewO zuständige
Stelle und Stelle, die das Finanz-
anlagenvermittlerregister führt

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern
Balanstraße 55–59
81541 München

Tel.: 089-51160
Fax: 089-5116-1306

Hier kann jeder Anleger zur Kontrolle der obigen Angaben auch
Einsicht in dieses Register nehmen. Aufruf unter
www.vermittlerregister.info

Hinweis gemäß 
Finanz   anlagenvermittlerverordnung

Und falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns einfach kostenfrei an:
Telefon 0800 - 834 1234, Montag bis Freitag von 9.00 bis 20.00 Uhr

Nach der Finanzanlagenvermittlerverordnung sind wir verpflichtet, Ihnen vor der ersten Anlageberatung oder -vermitt-
lung folgende Informationen mitzuteilen: 

Die UDI Beratungsgesellschaft mbH übt ihre Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 c 
Abs.  1 Satz 1 Nr. 2 sowie § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3 GewO aus.
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Praktische Hinweise zur Zeichnung

Wenn Sie das vorliegende Angebot annehmen und 
der UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG ein 
Nachrangdarlehen anbieten wollen, beachten Sie bitte 
folgende Punkte: 

Nachrangdarlehenshöhe
Die Mindesthöhe für die Nachrangdarlehensgewäh-
rung beträgt 5.000 Euro. Ein höherer Betrag muss ohne 
Rest durch 1.000 teilbar sein.

Nachrangdarlehensangebot mit 
Widerrufsbelehrung
Bitte füllen Sie folgende Dokumente vollständig aus und 
unterzeichnen Sie an den gekennzeichneten Stellen:

 ► Zeichnungsschein für das Nachrangdarlehensange-
bot (folgende Seite) inkl. Widerrufsbelehrung

 ► auf der Rückseite des Zeichnungsscheins finden 
Sie die Angaben zum Geldwäschegesetz

 ► Fragebogen zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen 
im Bereich Geldanlage (vgl. Beiblatt)

Den Zeichnungsschein und den Fragebogen senden 
Sie bitte an die:

UDI Beratungsgesellschaft mbH
Kundenservice
Frankenstraße 148
90329 Nürnberg

Angaben nach dem Geldwäschegesetz
Nach den Vorschriften des Geldwäschegesetzes ist 
es rechtlich für jede neue Geldanlage erforderlich, Ihre 
Identität festzustellen. Bitte machen Sie die auf der 
Rückseite des Zeichnungsscheins vorgesehenen Anga-
ben zu Ihrer Identität und legitimieren sich durch Rei-
sepass oder Personalausweis im Wege des Post Ident-
Service der Deutschen Post AG. Diese Daten müssen 
von der UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG 
dokumentiert und aufbewahrt werden.

Annahmebestätigung
Nach Eingang Ihrer Unterlagen erhalten Sie die Annah-
mebestätigung per Post zugeschickt.

Einzahlungen
Der Nachrangdarlehensbetrag ist innerhalb von 14 
Tagen nach Zugang Ihrer Annahmebestätigung auf fol-
gendes Konto zu überweisen:

Kontoinhaber: 
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG
Bank: Sparkasse Mittelfranken-Süd
IBAN: DE64 7645 0000 0231 6640 95
BIC: BYLADEM1SRS 
Verwendungszweck: Name des Anlegers

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an!
Unsere Experten sind Montag bis Freitag von 9.00 bis 
20.00 Uhr gerne für Sie da.

Telefon: 0911 - 92 90 550
 0800 - 834 1234 (kostenfrei)

Telefax: 0911 - 92 90 555
E-Mail: info@udi.de
Internet: www.udi.de
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Zeichnungsschein

PLZ Wohnort

Persönliche Angaben

Straße / Hausnummer

Vorname

Name

Herr Frau Titel

Geburtsdatum

Beruf

E-Mail

Telefon

Die oben genannte Person 
– nachstehend Nachrangdarlehensgeber  
genannt –

bietet der 

UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG 
Frankenstraße 148
90329 Nürnberg

– nachstehend Nachrangdarlehensnehmer 
 genannt –

haben. Der Nachrangdarlehensgeber bestätigt da-
rüber hinaus, dass ihm bekannt ist, dass die Nach-
rangdarlehensvergabe mit Risiken verbunden ist, 
dass seine Entscheidung zum Vertragsschluss 
ausschließlich auf der Darstellung im Verkaufs-
prospekt und der darin abgedruckten Verträge be-
ruht und darüber hinausgehende Erklärungen ihm 
gegenüber nicht abgegeben wurden. Der Nach-
rangdarlehensgeber willigt in die elektronische 
Verarbeitung und Speicherung seiner Daten ein.

an, den im Verkaufsprospekt über die 
UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG vom 
10.5.2017 ab Seite 74 abgedruckten Nachrang-
darlehensvertrag abzuschließen. Der Nachrang-
darlehensgeber bestätigt mit seiner Unterschrift, 
den Nachrangdarlehensvertrag und die in ihm ge-
regelten Bedingungen der Nachrangdarlehensge-
währung sowie den Inhalt des Verkaufsprospekts, 
insbesondere die Risikohinweise und die Informa-
tionshinweise bei Fernabsatzverträgen, vor seiner 
Entscheidung über den Abschluss dieses Ver-
trages vollinhaltlich zur Kenntnis genommen zu 

,-
in Euro in Worten

Euro

Der Nachrangdarlehensgeber bietet dem Nachrangdarlehensnehmer an, ihm ein nachrangiges Nachrangdarlehen zu gewähren. Dieses soll folgende Höhe ha-
ben: (Mindestanlage 5.000 Euro; jede Erhöhung muss durch 1.000 ohne Rest teilbar sein).

Der Nachrangdarlehensgeber verpflichtet sich, 
das Nachrangdarlehen innerhalb von 14 Tagen 
nach Erhalt der Annahmeerklärung auf das fol-
gende Konto des Nachrangdarlehensnehmers zu 
überweisen:

Kontoinhaber: UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG 
Bank: Sparkasse Mittelfranken-Süd
IBAN: DE64 7645 0000 0231 6640 95
BIC: BYLADEM1SRS

Die Zinsen und die Nachrangdarlehensrückführung sind bei ihrer jeweiligen Fälligkeit
vorbehaltlich der Nachrangigkeit auf folgende Kontoverbindung des Nachrangdarlehensgebers vorzunehmen:

Ort / Datum

Die Annahme des Vertragsangebotes des Nachrang-
darlehensgebers durch den Nachrangdarlehens-
nehmer erfolgt durch ein gesondertes Schreiben. Er 
ist nicht verpflichtet, das Angebot anzunehmen. Der 
Vertrag steht unter dem aufschiebenden Vorbehalt 
des Ablaufs der Widerrufsfrist und der Einzahlung des 
Nachrangdarlehensbetrages.

IBAN BIC

Unterschrift des Nachrangdarlehensgebers

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 
14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer 
eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt 
nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften 
Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und 
auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflich-
ten gemäß Artikel 246 b § 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
Artikel 246 b § 1 Abs. 1 EGBGB. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften 
Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der 
Widerruf ist zu richten an die von der UDI Immo Sprint 
FESTZINS I GmbH & Co. KG bevollmächtigen:

UDI Beratungsgesellschaft mbH 
Frankenstraße 148
90329 Nürnberg

vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeit-
raum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr 
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag 
von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung 
Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beider-
seits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 
Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum 
Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn 
Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrück-
lich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der 
Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung 
beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung 
von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die 

Ort / Datum Unterschrift des Nachrangdarlehensgebers 

für das Nachrangdarlehensangebot an die

UDI Immo Sprint FESTZINS I GmbH & Co. KG 
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Bitte abtrennen, ausfüllen und senden an:
UDI Beratungsgesellschaft mbH, Kundenservice, 90329 Nürnberg

Bitte Rückseite beachten
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Name Vorname

Angaben nach dem Geldwäschegesetz
(bit te Zutref fendes ankreuzen)

Ich bestätige, dass ich auf eigene Rechnung, im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung handele.

Wirtschaftlich Berechtigter ist 

Hinweis: Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, unter de-
ren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Per-
son, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder 
eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Soweit der Vertrags-
partner als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung. 
Bei treuhänderischen Rechtsgestaltungen ist anzugeben:

• die natürliche Person, die als Treugeber handelt oder auf sonstige 
Weise 25 % oder mehr des Vermögens kontrolliert,

• die natürliche Person, die als Begünstigte von 25 % oder mehr des 
verwalteten Vermögens bestimmt worden ist, 

• die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermö-
gen hauptsächlich verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die na-
türliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden 
soll, noch nicht bestimmt ist, oder

• jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mit-
telbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder 
Ertragsverteilung ausübt.

Ist der Anleger nicht der wirtschaftlich Berechtigte, sind für den wirt-
schaftlich Berechtigten die o. g. Angaben zur Person zu erheben und 
zu überprüfen.

Ich bestätige, dass ich die Beteiligung als Vermögensanlage erwerbe. (Falls nicht zutreffend, bitte mitteilen!)

Bei Vorliegen einer politisch exponierten Person bitte angeben:

Genaue Bezeichnung der Funktion als / Beziehung zu eine(r) politisch exponierte(n) Person:

Herkunft der Mittel zur Leistung der Kapitaleinlage:

Politisch exponierte Personen
Eine politisch exponierte Person ist eine natürliche Person, die ein wich-
tiges öffentliches Amt ausübt. Hierbei handelt es sich um hochrangige 
Führungspersonen der Regierung, der Verwaltung, des Militärs, der 
Gesetzgebung oder der Rechtsprechung eines Staates, der EU oder ei-
ner internationalen Organisation sowie um Mitglieder der Verwaltungs-, 

Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Eine Person, 
die ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene ausübt oder 
ausgeübt hat, ist nur dann eine politisch exponierte Person, wenn die 
politische Bedeutung des Amtes mit ähnlichen Positionen auf nationaler 
Ebene vergleichbar ist.

keine politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine einer politisch exponierten 
Person nahestehende Person. 

eine politisch exponierte Person, die ihr wichtiges öffentliches Amt im Inland oder als im Inland gewählte Abgeordnete des Europäischen Parlaments 
ausübt oder die ihr wichtiges öffentliches Amt seit einem Jahr nicht mehr ausgeübt hat, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen politisch 
exponierten Person oder eine einer solchen politisch exponierten Person nahestehende Person.

eine sonstige politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen politisch exponierten Person oder eine einer solchen 
politisch exponierten Person nahestehende Person.

Ich bin / der wirtschaftlich Berechtigte ist

Ort / Datum Unterschrift
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Sie haben Fragen zu diesem Angebot 
oder zu Kapitalanlagen im Allgemeinen?

Dann rufen Sie die Experten von UDI an:
Montag bis Freitag, 9.00 bis 20.00 Uhr,

kostenfrei unter: 0800 - 834 12 34 oder
Telefon: 0911 - 92 90 550

Telefax: 0911 - 92 90 555
E-Mail: info@udi.de
Internet: www.udi.de


